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Hilfe für Gefangene und Entlassene e. V. 
Polrtfach 18'72 · 1000 BerliD 19 · tr7485689 (abends) 

An die 
AL-Fraktion des 
Berliner Abgeordnetenhauses 
John-F.-Kennedy Platz 
1000 Berlin 62 

26. November 1984 

Betr . : Erhaltung der Gemeinschafts-Rundfunkanlageninden Berliner Haftanstalten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bitten um Ihre Mithilfe . Dem fl.1itglied Ihrer Fraktion, Frau Kordula Schulz, ist sicher 
bekannt, daß die angesprochene Problematik Gegenstand unserer Petition vom 2.1 . 1984 anden 
Petitionsausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses - Gesch .-Z. 6537/9 - D - gewesen ist . 
Die endgültige StellungnahmedesAusschusses liegt uns bis heute nicht vor. Unsere Briefe, 
z .B. vom 14. 8. und5 . 11 . 1984 blieben unbeantwortet. Der Ausschuß schNeigt . 
Inzwischen haben wir erfahren, daß der Senator für Justiz seine Absicht, die Gemein
schafts-Rundfunkanlagen abzuschaffen, zumindest teilweise in Kürze, d.h. \vahrscheinlich 
zum 1. 1. 1985, realisieren wird. Und dies ohne akze~table Ersatzlösung für die betroffenen 
Gefangenen, wie ursprünglich versprochen. 

Am 9. Juli 1984 hat Frau Fechner, SPD, in einem Gespräcl1 mit dem Redaktionskollektiv der 
Gefangenenzeitschrift BLITZLI CHf in Moabit , an dem auch das ' Vorstandsmitglied unseres Ver
eins, Herr ~1anegold, teilnahm, die ausdrückliche Versicherung des Herrn Buhg übermittelt, 
daß kein Gefangener vom Rundfunkempfang in den Anstalten ausgeschlossen werde; jeder Ge
fangene, der nicht über ein eigenes Radio verfügt, \verde von der Anstalt ein Kleingerät 
kostenlos erhalten. Herr Bung hat diese Zusicherung auch persönlich gegenüber Herrn Mane
gold in einem späteren Telefonat noch einmal wiederholt . 

Von der Stillegung der Gemeinschafts- Rundfunkanlage in Moabit \vird der Berei ch der UHuAA 
betroffen sein, dessen Hafträume mit Steckdosen ausgestattet sind, d.h . TA III . Der An
stal tslei tung liegt bereits eine Verfügung des Senators für diesen Fall vor . Danach werden 
nur bedürftige Gefangene , d.h. Häftlinge , die unverschuldet ohne Arbeit sind und nur über 
ein monatliches Taschengeld von ca . ll"'l 40,- verfügen, auf Antrag ein Radio kostenlos von 
der .ÄnStalt erhalten. .~le übrigen Gefangenen gehen leer aus . Es ist Z\vingend schlüssig, 
daß in anderen Haftanstalten analog vei;,fahren werden wird. 

Wir sind der .1.\uffassung, daß der Senator mit seiner Verfügung § 69 StVollzG verletzt, der 
den Gefangenen die Teilnahme am Hörfunkprogramm der Anstalten zusichert . Es erscheint ~ 
Negen dieses offensichtlichen Rechtsverstoßes unerläßlich , den Senator zu einer öffe.ntli
chen Rechtfertigung seines l::mdelns zu zwingen, da nur so verhindert \verden kann , daß den 
Gefangenen quasi "unter Au .schluß der öffentlichkei t" das Recht auf Informationsfreiheit 
(Art . 5 GG) genommen wird. 

Mit freundlichen Grüßer. 
Der Vorstand . , 

Brigitte Böer Reinhard ~anegolq Bernd Wupper 
2 'der lichtblick ' 
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Auf niesen Seit!en haben unsere Ceser oas IDorl!. Ihre !Duensche, Anregungen, 
Foroerungen, Kril!ilt und Urteil, muessen sich nicht! unbedingt mil! Mr 1!\ei
nung oer Reoakl!ion oecken. Die Reoakl!ion behaell! sich uor, Beil!raegc 
- oem $inn enl!sprecheno - zu ltuer!en. !\nonyme Briefe haben keine Chance. 

An die 
Redaktionsgemeinschaft 
"der Uchtblick" 

HaUo! 

Nachdem mir vor wenigen Stun
den LICHTBLICK und DURCHBLICK 
auf meinen Tisch kamen _, sah 
ich erstmal verschreckt in 
meinem Computer nach" ob nun
mehr Tegel der Mittelpunkt 
der Welt sei. 

Bisher habe ich den LICHT
BLICK mit Interesse gelesen . 
Auch mal dafür gespendet . Es 
waren interessante Infos fur 
einen Außenstehenden. Ich 
nahm an_, ein unzensiertes 
Blatt zu erhalten. 

Da dies nicht mehr zutrifft_, 
bitte ich mich aus der Em
pfängerliste zu streichen. 

Sicher ist der DURCHBLICK 
wichtig_, insbesondere_, um ei
ne Gegenöffentl-ichkeit (gegen 
die offizielle und eingebil
dete Offentlichkeit_, meine 
ich) herzustellen. Aber eine 
gr8ßere Breitenwirkung hat 
da wohl die TAZ_, oder? 

Jedenfalls wird sich der 
DURCHBLICK wohl ganz auf die 
Auseinandersetzungen in Tege l 
4 'der lichtblick' 

beschränken. Da dies aber in 
so umfangreicher Darstellung 
von einem "Außenstehenden" 
nicht (zeitlich aUein schon) 
nachzuvollziehen ist" bitte 
ich mich auch dort aus dem 
Verteiler zu streichen. 

Trotz allem aber viel Erfolg 

Jochen Thiel 
4300 Essen 14 

Unsere Antwort darauf : 
Sehr geehrter Herr Thiel! 
Mit Befremden nehmen wir Ih
ren Brief zur Kenntnis, weil 
weder di e Herstellung noch 
der Versand der Broschüre 
11 DURCHBLI CK11 von uns vorge
nommen wurde . Auch haben wir 
niemandem unsere Bezieher
kartei zur Verfügung gestellt 
und würden dies auch nicht 
tun. Es ist uns ein Rätsel, 
wie unsere Kartei plötzlich 
in fremde Hände gekommen ist. 
Ihrem geäußerten Wunsch, Sie 
aus unserer Bezieherkartei 
zu streichen, werdenwir nach 
dem Versand dieser Ausgabe 
nachkommen. Trotzdem finden 
wir es schade, daß Sie nicht 

erst noch e1n1ge Ausgaben 
abwarten und die gegen uns 
erhobenen Vorwürfe auf ihren 
Wahrheitsgehalt kritisch prü
fen. 
Entgegen Ihrer jetzt fa 1 sehen 
Information wird der LICHT
BLICK nämlich auch in Zukunft 
in jeder Hinsicht unzensiert 
ersehe i neri. Di esbezüg 1 i eh ha
ben wir eine ganz klare Zu
sicherung der Anstaltslei 
tung. Die künftigen Ausgaben 
unserer Zeitschrift werden 
dies auch unter Beweis stel 
len, nur leider können Sie 
das durch Ihre vorschnelle 
Abbestellung aber nicht mehr 
überprüfen und erkennen. 
Es tut uns leid, auf solch 
eine dumme Art und Weise ei 
nen treuen und interessierten 
Leser verloren zu haben . 

Grüßen 
chaft 

Liebe Redaktionsmitglieder, 

damic der nachfolgende Brief 
kein Knastgeheimnis bleibt, 
bat mich Walter Zickelbein, 
den Brief von "draußen" an 
den Justizminister zu senden. 

Aber auch so ist es nicht si
cher, daß überhaupt etwas ge
schieht. Darum bitten Euch 
die Gefangenen der JVA Witt
lich, sie in ihrem Kampf ge
gen die Willkür der JVA-Lei
tung und der Beamten zu unter
stützen und den Brief an den 
Justizminister in Eurer Zei-



tung zu veröff entlichen . Ei
ne Antwort des Mi nister s wer
de ich Euch ggf . schicken. 
Vielleicht könnt Ihr Euch 
aber auch selbst an ihn wen
den und seine Stel lungnahme 
veröffentlichen . 

Ich hoffe sehr, da ß Ihr was 
macht und grüße 

Jutta Kaurisch 
5500 Trier 

An den 
Justizminister des LanJes 
Rhei nland- Pfalz 
Postfach 32 60 

6500 Mainz 1 

Wittlich, den 4 . 12 . 1984 

Betr .: Beschwerde über ein
schneidende Maßnahme, 
die der bewußten und 
vorsätzliche n Haft
verschärfung d i ent . 

Sehr geehrter Her r Minister! 

Infolge voranschreitender 
Modernisierung in der JVA 
Wittlich ist es zu einer un
mittelbaren Anwendung andau
ernden Zwanges gekommen, der 
die ohnehin des truktiven 
Haftbedingungen noch ein
schneidender versc härft und 
vö l lig ,unerträgl ich gestal
tet. 

ximalen oberen t~eite von 6, 3 
cm entspricht, wobei das sol
chermaßen gekippte Fenster 
an den beiden Seiten und in 
der oberen Abgrenzung einen 
5 cm breiten (oder schmalen! } 
Spielraum aufweist, der der 
Luftzuführung bestimm~ ist . 

Sie, Herr Minister, wissen, 
daß die Hafträume, Zellen 
oder wie immer man die Wohn
toiletten bezeichnen will, 
die Hauptattribute eines 
Klo's, nämlich einen Abtritt 
auf\veisen. 

Trotz größter Sorgsamkeit 
läßt sich eine mehr oder we
niger große - meist größere -
penetrante Geruchsbelästi
gung bei den notwendigen Aus
scheidungsvorgängen - sprich 
kacken und pissen - nicht 
vermeiden . Eben diese Vorgän
ge sind nicht immer auf be
stimmte Zeiten vorsehbar zu 
planen und es geschieht, daß 
es vor, während oder im An
schluß an die Mahlzeiten in 
der Hafträumen nicht anders 
als neben einer Kloake stinkt . 

Die Unerträglichkeit eines 
solchen Zustandes stinkt zum 
Himmel! Das heißt, sie tut 
es nicht , weil sich die Fen
ster nicht entsprechend öff
nen lassen . Somit verzehre 
ich - wir - in dieser, an 
vergangene Jahrhunderte er
innernde, Abort-Wolke unsere 
Speisen und verbringen den 
größten Teil des Tages und 
die Nacht in ihr. 

Ich frage Sie , Herr Minister : 

Ist dieser unerträgliche 
Zustand be\..,ußt und mit Ih
rer Billigung zur Strafver
schärfung erdacht? 

Ist dieser sti nkende Zu
stand als Angl eichung an 
die "allgemeinen Lebens
verhältnisse" - wie sie in 
§ 3 Abs . 1 StVol l zG bein
haltet - zu sehen? 

Ist dieser entsozialisie
rende Zustand als Teil des 
"proklamierten Freiheits
spielraumes zur Einübung 
sozialer Verantwortung" zu 
~erten, auf den ich mich 
während der Haf t vorberei
ten soll? 

Herr Minister, diese Zustände 
stinken! 

Jedes normale Toilettenfen
ster ist zur Durchlüftung 
\•Ieiter zu öffnen , als das 
meines "Wohnklo' s ". 

Ich beantrage dringend und 
schnellstens eine Abänderung 
dieser provozierenden und 
haftverschärfenden Maßnahme 
und fordere Sie als oberstes 
Landesjustizaufsichtsorgan 
auf, eine Normalisierung zu 
schaffen . 

~lie Ihnen als oberste Landes
behörde bekannt i s t , ,..,urden 
in der hiesigen JVA durch die 
Einsetzung neuer , moderner 
Fenster (thermopane) bauliche In diesem Zusammenhang \•teise 
Veränderungen durchgeführt . ich Sie auch dar auf hin , daß 
Als dadurch Betroffener soll- uns zur Toilettensäuberung 
te j.ch mich über de r en schall- keinerlei des i n fi zierende 
schluckende und i s olierende tH ttel zur Verfügung gestellt 
Eigensc~aft fre uen . Leider werden , um bakterielle Vor-
gelingt mir das nicht , denn beugung zu betreiben . Auch 
- durch anstaltsinterne Ver- diesbezüglich ersuche ich Sie 
schärfungsmaßnahmen , die zur dringend um umge hende Ände-
Verplombung der Fenster so- rung . 
fort nach dem Einbau führte - Mit freundlichem und geruchs-
lassen sie sich nicht mehr trächtigem Gruß 
in den Raum schwingend öffnen . 
Dies bedeutet , d a ß die Fen- Walter Zickelbein 
ster sich nur um 3 , 1 Grad Trierer Landstra ße 32 
kippen lassen , \vas einer ma- 5560 Wittlich 
--~--~----~------~~~---------------------------------- ' der lich t blick ' 5 



IM NAMEN DES VOLKES 

Geschäftsnui'Mler: 

(267) 67 Ls 170/84 (463/84) 

Strafsac~e gege~ 

den Arbeiter 
Detlef F . 
geboren am 

- zur Zeit in Strafhaft -

Das Schöffengericht Tiergar
ten in Berlin unter Vorsitz 
des Richters Remuss , hat für 
Recht erkannt : 

Der Angeklagte wird we~en 

Entziehung elektrischer f~er
gie zu einer 

Freihai tsstrafe von 6 l: sechs) 
Monaten 

verurteilt . 

Gründe (auszug~·dise) : 

Im Januar 19t war der Ange
klagte in - ·rafhaft in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel . 
Am 25 . Januar 1984 hatte er 
einen Sterearadia-Kassetten
recorder mit einem Kabel vor
schri fts\oJidrig an der Zellen
l•eleuchtung angeschlossen . 
' i diese Art und Weise lei
tete er dem Gerät Stron zu, 
6 ' der lichtbl ick ' 

so daß dieses nicht mit den 
eigentlich dafür vorgesehenen 
Batterien betrieben werden 
mußte . Eine Erlaubnis zum Be
trieb des Recorders mit elek
trischem Strom hatte der An
geklagte nicht. 

Dieser Sachverhalt beruht auf 
dem Geständnis des Angeklag
ten. Dieser hat sich ergän
~and dahin eingelassen, er 

abe den Radiorecorder an das 
Lichtnetz angeschlossen, weil 
der Batteriebetrieb viel zu 
teuer gecvorden wäre . Im all
gemeinen werde dieses durch 
die Justizvollzugsbeamten 
auch tolleriert . 

Der Zeuge Priber hat ausge
sagt, bei der Kontrolle des 
Haftraums am 25. Januar 1984 
sei der Radiorecorder mit ei
nem Kabel an einer Lampe des 
Haftraumes angeschlossen ge
wesen. Der Radiorecorder sei 
in Betrieb gewesen . Von Sei
ten der Anstalt werde der Be
trieb von derartigen Geräten 
mit elektrischer Energie 
nicht geduldet . Ganz im Ge
genteil werde bei Feststel
lung derartiger Sachverhalte 
immer eine Anzeige erstattet . 

Nach diesem Ergebnis der Be
weisaufnahme hat sich der An
geklagte der Entziehung elek
trischer Energie im Sinne des 
§ 248 c StGB schuldig gemacht . 

Bei der Strafzumessung sprach 
für den Angeklagt~n, daß er 
den Sachvert"!al t in vollem Um
~ang zugegeben hat . Erschwe
rend fiel dagegen ins Gewicht , 
daß bezüglich der Entziehung 
elektrischer Energie die 
strafschärfenden Vorausset
zungen des Rückfalls im Sinne 
des § 48 StGB vorlagen . Inso
weit \.'Jar deshalb eine Frei
hei t:sstrafe von 6 ~onaten an
gebracht . 

Die Vollstreckung der Frei
heitsstrafe konnte nach § 56 



StGB nicht zur Bewährung aus
gesetzt vJer den . Der Angeklag
te hat die jetzige Tat wäh
rend des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe begangen . Bei 
9egehung einer Straftat wäh
r end des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe kann jedoch 
nicht er wartet werden . daß 
der Angeklagte in Zukunft 
a llein unter dem Eindruck 
dieses Verfahrens ohne Voll-
streckung der nunmehr erneut 
gegen ihn festgesetzten Frei
heitsstrafe keine weiteren 
Straftaten mehr begehen wird . 
Die nach § 56 StGB erfor der
liche günstige Zukunftspro
gnose konnte deshalb nicht 
gestellt werden . 

Remuss 
Richter am Amtsgericht 

Ohne Täter keine Strafe, kei
ne Richte~. So einfach kann 
es sein. Mag sein, daß es dem 
einen oder anderen Richter 
davor schaudert, mit solcher 
Berufsperspektive leben zu 
müssen . Wo kämen wir hin, 
wenn es keine Strafrichter 
gäbe? Wovon würde so ein Rich

Hier fängt etwas ganz gemein ter dann seinen Lebensunter
an zu stinken , und das sogar halt bestreiten? Als Eisen
noch "IM NAMEN DES VOLKES". gießer im Walzwerk? Als Mau-
Ob dieses Volk, in dessen Na- rer auf dem Bau? Als Stein-

Und wenn es keine Täter gibt? 
Dann, das ist ja nichts neues 
unter der Sonne, schafft man 
welche , aber knallhart . 

Um die Angelegenheit pla
stisch zu machen , nehmen wir 
oben aufgeführten Fall. fin 
Insasse der JVA Tegel wurde 
\'legen "Stromdiebstahl s" zu 
sechs Monaten Haft verur
teilt. "Gestohlen" hat er den 
Strom in der JVA Tegel. 

Dieses Urteil , welches ja im 
"NAMEN DES VOLKES" ergangen 
ist, schwebt nun wie ein Da
moklesschwert Uber der An
stalt. Betroffen ist erst ei
ner. Wann es 1300 sein werden, 
ist nur eine Frage der Zeit . 
Und da immer wieder Insassen 
'entlassen' werden, dafUr 
aber neue 'e infahren', wird 
es eine Kette nicht abreißen
derUrteil e, Straftatbestände 
und Straftäter geben. Mit im
mer wieder dem gleichen De
likt: Stromdiebstahl. 

men hier Recht gesprochen setzer auf der Straße? Oder Gerichte werden zusammentre-
wurde, auch nur zu einem ganz als Schraubendreher am Fließ- ten, Staatsanwälte - in be-
geringen Bruchteil mit sol- band? sonders scharfer Form- plä-
chen Praktiken einverstanden dieren. Rechtsanwälte um 
ist, wage ich zu bezweifeln. Und die Justizbediensteten? Freisprüche ringen. Und es 
Nur wird "das Volk" in sol- Die Senatsverwaltung? Was wird hunderte über hunderte 
chen Dingen ja leider auch würden sie alle arbeiten? Angeklagte geben. Die Krimi 
nicht gefragt und kann des- Und welches Gebäude würde nalstatistik wird merklic h 
halb auch keine Stellung da- dann jener Architekt planen ansteigen. Politikerprangern 
zu beziehen . Wie aber wird müssen, wenn er sich nicht mit aller Schärfe die stei-
die Öffentlichkeit erst auf mehr an futuristische Beton- gende Kriminalität an, die 
diesen provozierten Unsinn silos a la Stammheim, Tegel sogar noch hinter Gefängnis-

Haus 5 und Plötzensee wagen f 1 d 
reagieren, wenn siedavon er- du··rfte?. Vl'elle,·cht volkstUm- mauernweiterver o gt wer en 
fährt? muß. Geldmittel zum Bau neu-

1 iche Gartenhäuschen mit viel er Haftanstalten werden zur 
Jede Strafrechtkammer braucht Grün und großen Ba 1 konen? Verfügung gestellt. Und die 
-als Daseinsberechtigung- Ja , dieseGedanken könnten in Bevölkerung wird mehr und 
seine Straftäter. Beklagt den Betroffenen durchaus mehr verunsichert und ver
wird von Gerichten, Politi - tiefgreifende Schauer des schreckt sein. 
kern und den Presseorganen, Entsetzens auslösen. 
daß es immer mehr Straftäter Kurz und gut: Alle, Gerichts-
werden. Bis hi erher mögen die Ober- personal, Anwälte, Senatsan-
Man sollte davon ausgehen, legungen noch witzig oder gestellte, Justizbedienstete 
es sei das Interesse der Ge- absurd klingen, doch die Wirk- werden ihre gesteigerte Da-
richte, herzlich\oJenigStraf- lichkeit sieht, wie immer, Seinsberechtigung erhalten . 
täter vor ; hren Schranken zu anders aus. Wir müssen da von Und mit bebender Stimme wer-
wissen . ausgehen, daß ein Richter an den sie alle verkünden: wir 

der Strafrechtskammer keines- wünschten, es gäbe keine 
Einfacher ausgedrückt: der wegs im Kopf hat , sich selbst Straftäter mehr! 
Strafrichter ist einer der abzuschaffen . Je mehr Täter Was für eine Heuchelei! 
wenigen Berufe, der sich am es gibt, desto mehr Arbeit 
liebsten selbst abgeschafft hat er, desto mehr Richter Der eben erwähnte Fall des 

..:.s~e.:..:..h.=.e:..:.n _w:.:.;u:...:· r.....:d:...:e:...:· _______ _ __:.:m::.:u:..::ß:........::e.=.s---->Lg =-e b=:.:e::..:n..:...;·:..__ _________ '.....:' S;.;;.t romd i ebs ta h 1 s" i s t ex em-
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plarisch. Ist ein 
spiel dafür , wie 
hochgeheizt und 
siert wird. 

Musterbei 
künstlich 

kriminali-

Fast jeder Insasse in Tegel 
besitzt sein Radio, manche 
sogar ein kleines Fernsehge
rät . Fastallehaben dazu ei n 
Netzkabel (auf die aber ge
rade in letzter Zeit wieder 
verstärkt Jagd bei Filzakti
onen gemacht wird). Nur lei
der haben nur einige wenige 
in ihren Hafträumen auch ei
nen Stromanschluß in Form 
einer offiziellen Steckdose. 
Und somit nehmen sich fast 
alle Insassen den Strom ver
botenerweise von der Zellen-
1 ampe . 

0 

Die Insassenvertretungen der 
Häuser I, II und 111 haben 
dieses Problem mehrmals und 
intensiv an die Anstaltslei 
tung herangetragen. Dies so
gar mit scheinbarem Erfolg, 
wie nachfolgendes Schreiben 
eigentlich bewertet werden 
könnte. 

DER SENATOR FÜR JUSTIZ 

25 . September 1981 

An die 
Insassenvertretung der TA I 
der JVA Tegel 

Betr. : Installierung von 
Steckdosen in den Zel
len der JVA Tegel 

Sehr geehr te Her ren ! 

Ihr e an den Senator fü r Bau
und Wohnungswesen gerichteten 
Schreiben vom 5 . Juli und 10 . 
August 1981 sind mir zur Be
antwortung zugeleitet worden ; 
hiervon hat Sie der Senator 
für Bau- und Wohnungswesen 
mit Schreiben vom 26 . 8 . 1981 
in Kenntnis gesetzt . 

Soweit Sie die Fr age der In
stall i erung von Steckdosen in 
den Zellen anschneiden , hat 
hierzu der Senator für Bau
uno Wohnungswesen dem Abge
ordneten der AL , Herrn Klaus
Jürgen Schmidt auf sein auch 
Ihnen bekanntes diesbezügli 
ches Schreiben vom 8 . 7 . 1981 · 
folgendes mitgeteilt : 

"Oie Ausstattung von Voll-
Der Verdienst eines Insassen zugszellen mit Steckdosen 
schwankt zwischen DM 35, - und, ist auf Antrag des Senators 
DM 135, - im Monat. Bat terien fü r Justiz gemäß Senatsbe-
sind teuer . Das wissen alle, schluß Nr . 804/80 , Seite 3 , 
sogar der Justizsenat. Be- Ziffer 10, in das Standar d-
reits vor vier Jahren gab es anpassungsprogr amm aufge-
in der TA I eine Unterschrif- nommen worden . Die vonmei-
tensammlung, wodurch sichdie men Haus hierfür aufge-
Insassen bereit erklärten, stellte Kostener mittlung 
sich monatlich DM 5, - vom sieht für die JVA Tege~ 

Die Mittel aus dem Stan
dardanpassungsp r ogr amm 
stellte der Senator fü r Fi
nanzen im September 1980 
zur Verfügung . Meine Ab
sicht , f ür die Installation 
von Steckdosen in Hafträu
men der JVA Tegel einen 
Teilbetrag dieser Mittel 
zu verwenden , konnte nicht 
verwirklicht werden , da es 
dem Senator fQr Justiz auf 
grund der Belegungssitua
tion kurzfri stig nicht mög
l ich war , mir für diese 
Ar beiten f r eie · Ze l len zur 
Ver fügung zu stellen . Da
her sind ersatzweise mi t 
diesen Mittel n Steckdosen 
in der UHuAA- Moabit i n den 
Ze l len installier t wor den , 
die zu diesem Zei tpunkt 
ohnehin wegen einer Grund
instandsetzung geräumt wa
r en . 

Infölge aufget r etener Fi
nanzierungsschwierigkeiten 
mußte der Sen9tor für Fi
nanzen das Standardanpas 
sungsprogramm für das Rech
nungsjahr 1981 aussetzen . 
Es ist mir daher nicht mög
lich in diesem Jahr weitere 
Steckdosen in den Gebäuden 
der JVA Tege l oder der 
UHuAA-Moabit zu i nsta l lie
ren . 

Die abschließende Frage , 
wann die Insassen im Haus I 
der JVA Tegel mit dem Ein
bau der Steckdosen rechnen 
können , vermag ich daher 
wegen der Abhängigkei~ von 
der weiteren finanzie l len 
Ent wicklung im Berliner 
Haushalt zu r Zeit nicht zu 
beantworten . " 

Ich werde mich jedoch um e i ne 
schnellstmögliche Erledigung 
bemühen 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
Baumann 

Hausgeld abziehen zu lassen, insgesamt die Installation Das war 1981, also vor mehr 
um dafür den Strom für das von 1 . 200 Steckdosen in ei · a 1 s drei Jahren. Schnellst-
Radio offiziell nehmen zu nem Kostenrahmen von o· mögliche Erl edigung nenntman 
dUrfen. 500 . 000 ,- vor . so et was bei m Senator für 
~~~--------------------------~~--~--------------~ 
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Hlt.tHitlt~ .. Hitltltltltlt~HitlfltltWitltH.tltltltltltltlfllt 

Justiz. Zwischendurch baut 
man in der JVA Tegel schnell 
mal ein kleines Wirtschafts
zentrum für ca. 65Millionen, 
an jeder nurerdenklichen und 
manchma 1 auch sehr unsinnigen 
Ecke wird für zusätzl i che 
Gitter oder Türen oder Zäune 
oder Stacheldraht fürchter
lich viel Geld verschwendet , 
doch für Steckdosen reicht 
es angeblich nicht. 
Die Frage lautet nicht, ob 
Stromdiebstahl ein kriminel
l er Akt ist . 
Die Frage lautet vielmehr: 
welches Interesse hat die Ju
stiz, einen Straftatbestand 
dadurch zu schaffen, in dem 
sie die Möglichkeit einer 
legalen Stromentnahme durch 
den Einbau von Steckdosen 
bewußt verzögert und dies 
dadurch von vornherein unter
läuft? 
Warum hat Richter Remuss die
sen Fall nicht wegen .. erwie
sener künstlicher Kriminali 
sierung .. einfach eingestellt? 
Mag sein, daß eine steigende 
Kriminalstatistik wichtiger 
ist , als das Abschaffen von 
.. kriminellen" Tatbeständen . 
Wie gesagt: jeder Beruf 
braucht seine Daseinsberech
tigung. Und wo es keine gibt, 
schafft man schnell eine. 
Wie immer: auf Kosten der 
Schwächeren . 

Da heißt es imStrafvol l zugs
gesetz so schön: 11 Der Gefan
gene soll befähigt werden, 
zu künftig ein Leben ohne 
Straftaten zu führen! .. und 
weiterhin heißt es sogar im 
§ 3 des StVollzG: 

"Das Leben im Vollzug soll 
den al lgemei nen Lebensver 
hältnissen soweit als mög
l i~~- angeglichen ,-Jer den . 

Schädlichen Folgen des 
Freiheitsen~zuges ist ent
gegenzw-Jirken . 

Der Vollzug ist darauf aus
zu r ichten , daß er dem Ge
fangenen hilft , sich in das 
Leben in Frei~eit einzu
gliedern . " 

Hört sich alles wunderschön 
an, nur ist es nicht die Pra
xis. Diesieht nämlich völlig 
anders aus, was vorstehender 
Fall wohl auch ausreichend 
verdeutlicht. 
Und wenn die JVA Tegel schon 
in dieser infamen Art und 
Weise für neue Straftatbe
stände sorgt, \'tarum machen 
sie alle mit: die Herren Be
rufsrichter, die Staatsanwäl
te? Gibt es etwa doch beruf
liche Sorgen? 
Anstatt Steigeleitungen zu 
verlegen ; anstatt endlich die 
Steckdosen in den Zellen ein
zubauen; anstatt die Bereit
schaft der Insassen anzuer
kennen, den verwendeten Strom 
natürlich auch bezahlen zu 
wollen , wird der ganze Vor
gang kriminalisiert. 
Alle, dergesamte Apparat der 
Justiz soll hierangesprochen 
sein, vom ganz untersten 
Hilfsbüttel bis hin zum ober
sten Herrn Senator für Justiz, 
sie alle sol lten sich wegen 
permanenter Nichtbeachtung 
aller Resozialisierungsge
danken des Gesetzgebers die 
Augen aus dem Kopf schämen. 
Das zu Anfang zitierte Urteil 
gibt hierfür Anlaß genug. 

- kds-

[)~ 
~ 

DER -~~7ER DER JVA TEGEL 
- 452 LAV 2644/84 -

Berlin 27, den 7.12.1984 

Betr.: 

Vorg.: 

Grundlohn nach § 1 
Abs. 2 Strafvol li ugs
vergütungsordnung 
Anordnung Sen .Jus. 
vom 3.12 . 1984 -
V C 11-4523-V /1 

Die Grundlöhne nach § 1 Abs. 
2 Strafvollzugsvergütungs
ordnung werden gemäß § 43 
Abs . 1 in Verbindung mit 
§ 200 Abs . 1 StVollzG ab 
1. Januar 1985 wie folgt 
festges etzt : 

Vergütungsstufe 1 
Vergütungsstufe 2 

4, 99 Dt4 

5,86 DM 
Vergütungsstufe 3 6,66. DM 

(Eckvergütung) 
Vergütungsstufe 4 7,45 DM 
Vergütungsstufe 5 8,32 DM 

Für arbeitstherapeutische 
Beschäftigungen (§ 3 Straf
vollzugsvergütungsordnung) 
ergibt sich hieraus ein Ar
beitsentgeld in Höhe von 
3, 74 DM pro Tag . 
Im Auftrag 
H o c k s 

'der lichtblick ' 9 



Vorschlag zu r Ver bes serung der Rechtsschutz
möglichkei t f ü r Stra f gefangene durch Geset
zes änder ung , dar gelegt im Schr eiben vom 
2 1 . 11 . 1984 an das Diakoni s che Wer k , Evange
lische Konferen z für Straffälligenhilfe 
Stuttgart . 

1 . Das Ver waltungs verfahr en wird abge
s chafft . 

2 . Di e Strafvolls trec kungskammern werden 
aufgelös t und d i e f r eiwerdenden Ri ch
ter den e r kennenden Gerichten zugeteilt . 

3 . Das Rechts mi tte l der Rechtsbeschwerde 
( § 116 f f StVol lzG ) wir d durch das 
Rechts mi ttel der sofortigen Beschwerde 
( § 311 StPO ) e r setz t . 

Auf den ersten Bl i c k sieht e s nicht nu r so 
a u s , als ob dieser Vorsch l ag als "geringfü
g i g bzw. ohne Mehrbelast ung für die Gerich
t e " bezeichnet wer d e n k a nn . Doch bei nähe
r er Betr achtung muß man zu diesem Schluß 
kommen . 

Zu 1. 

Daß die Verwaltungsvor ver fahr en sich in der 
Regel z u n ich ts anderem eignen , a l s Ei nga
ben u nd Beschwerden z u verschle ppe n , zeigt 
die tägliche Pra xis . Woz u ist eine e i gene , 
kost spi eli ge Zusatzbehör de notwendig , in der 
g utbes o l dete Dezernenten unüber prüft d i e 
Ein~assung der JVA-Abt~ilungsleiter in den 
Widers p r uchsbescheid abtippen? Diese Voll 
juristen können g enaus ogut als Strafrichter 
e i nges etzt werden . Wenn die J VA bei jeder 
Maßna hme mit einem Antrag auf ger ichtliche 
Ents chei d ung rechnen muß , dann fallen die 
Ents cheidung en automatisch gesetzmäßiger aus 
und das Beschwerdegericht wird weniger be
nutz t . 

Zu 2 . 

Durch die Errichtung der Strafvollstreckungs
kammer n (§ 78 GVG) a n den Landgerichten, in 
deren Bezir ken sich eine Justi zvollzugsan
stalt befindet , hat der Ge s etzgeber - gut
meinend - e i ne Ins t itut ion geschaffen , die 
in "Vollzugsnähe " d i e gerichtliche Kontrol 
le über die St r afvollstreckung wahrnehmen 
solfte (vgl . auch Ca l liess/Müller- Diez St
Vol l zG , Anm . 1 zu § 110) . 

Nach nunmehr knapp 10 Jahren muß man sagen, 
daß sich diese Ei nrichtung nicht bewährt 

10 ' d er l i c h t bl ick ' . 

esseru 
hat . Sie hat - ungewollt - dazu beigetragen , 
daß immer mehr und länger auf Freiheits
strafen erkannt wird und sich selbst als 
Forts chr i ttsbremse im Hinblick . auf die Ver
wi r klichung der Ziele des Strafvollzugsge
setzes erwiesen . 

Seitdem der Tatrichter keine vollzugliehe 
Entscheidung mehr zu treffen braucht, hat 
s i ch ein "Nach-mir- die- Sintflut- Effekt" ein
ges te l lt . Der Tatr ichter fällt den Schuld
spruch, spricht das Strafmaß aus und klappt 
den Aktendeckel zu . Ich b i n überzeugt davon, 
daß, wenn das e r kennende Ger icht die Folge
ents cheidungen der Verurteilung nach den 
§§ 57 ff, 61 ff, 68 ff StGB sowie §§ 109 ff 
StVollzG selbst treffen müßte , würde sich 
d i e seit Jahren kontinuierlich steigernde 
Wegsperrpraxis eindämmen lass en . Die in der 
"Zeitschrift für Strafvol lzug und Straffäl
ligenhilfe" ( ZfStrVo ) abgedruckte Kur ve 
(He ft 4 1984, Seite 197) belegt eindrucks 
voll, daß nicht die stei gende Häufigkeit 
von Straftaten oder bessere Aufklärungsquo
ten für die Überfüllung der Gefängnisse ver
antwortlich sind , sonder n die Ger icht e , die 
immer länger e Fr eihei tsstr afen verhängen . 

Überfüllte Gefängnisse sind vielmehr der 
Grund dafür , daß überhaupt ein Bes chwerde
bedarf vorhanden ist , wei l dadur ch d i e Be 
dingungen für einen Behandl ungsvol lzug von 
vornherein nicht gegeben sind . 

Nun zur T ä t i g k e i t der Strafvoll
streckungskammern . 

Die vom Gesetzgeber gewünschte "Vollzugsnä
he" ist nicht wie gewollt in einer besonde
ren Sachkenntnis begründet , sondern besteht 
allenfalls in geographischer Hin~icht . Die 
Richter kennen zwar den Anstaltsleiter und 
die Abteilungsleiter, haben aber , weil ein
seiti g informiert, vom Vollzugsalltag keine 
Ahnung . I ch wi l l jetzt nicht auf Einzelhei
ten e i ngehen , doch bin ich im Besitz einer 
Anzahl von StVK- Beschlüssen , die derart un
r ealistisch sind , daß einem die Haare zu 
Berge stehen . Dadurch , daß die Richter an 
den Strafvollstreckungskammern den Antrag
steller nicht persönlich kennen , werden al 
le in "einen Topf" geworfen und die Stel
lungnahmen der JVA als unantastbare Wahr
heit übernommen. 



Müßte die JVA ihre Stellungnahmen dem jewei
ligen Tatgericht gegenüber abfassen, tväre 
die Pauschalisierung, wie sie derzeit ange
wandt wird, nicht möglich. So könnte z .B. bei 
einem Verurteilten, der während des Verfah
rens auf freiem Fuß war, nicht plötzlich, 
um Lockerungen zu versagen, eine Mißbrauchs
gefahr konstruiert werden. Da Angehörige oft 
als Zeugen in einem Strafverfahren, oder bei 

l • der Verhandlung als Zuschauer anwesend s~nd, 
weiß der Tatrichter diese Bedingungen viel 
besser zu würdigen als ein fremder Schrcib
tischrichter. 

Das gleiche wie in Vollzugssachen, gilt auch 
für das Strafaussetzungsverfahren nach § 57 
StGB . Wer einmal erlebt hat, wie innerhalb 
von einer Stunde ca. 20 Anhörungen durchge
zogen werden, weiß daß dies mit Rechtsstaat
lichkeit nichts mehr zu tun hat. Natürlich 
ist es bequem, die lästigen Anhörungen in ei
nem Abwasch abzuhandeln, doch sachgerechte 
Ergebnisse können dabei nicht herauskommen. 
So tverden auch hier blindlings die Anstalts
stellungnahmen übernommen und die Anhörung 
zur lästigen Formsache degradiert. 

Wenn das Reststrafenaussetzungsverfahren 
durch das Tatgericht durchgeführt '··/erden 
müßte, wäre es von Seiten der JVA zunächst 
einmal notwendig das Gericht darüber aufzu
klären, warum der Verurteilte nicht zu sei
ner Anhörung Ausgang gemäß § 36 StVollzG 
bekommt. Dies t-.rürde die JVA' s zwangsläufig 
in einen Behandlungsvollzug d r ä n g e n. 
Dadurch bestünde auch nicht die Gefahr, daß 
die ohnehin schon überfüllten Schubbusse, 
auch noch mit Anhörungsreisenden behelligt 
tvürden. 

Zusammenfassend zum Vorschlag, die Straf
vollstreckungskammern abzuschaffen, möchte 
ich die Wirkungen nochmals darlegen: 

a) Eindämmung 
Straflänge 
richte . 

der Freiheitsstrafen bzw. 
durch die erkennenden Ge-

b) Die derzeitigen Richter der Strafvoll
streckungskammern \•IÜrden frei für Auf
gaben als Tatrichter. 

c) Mehrbeachtung des Strafvollzugsgeset
zes durch die JVA's, da dann in Voll
zugssachen :'liehe "ein guter Bekannter" 

in der Strafvollstreckungskammer sitzt . 
Somit fielen eine Unmenge von Beschwer
degründen automatisch weg. 

Das Kausalfolgeergebnis dieser Punkte wäre , 
daß die Gerichte trotz des Wegfalls der 
Strafvollstreckungskammern eher entlastet 
als belastet werden . Denn weniger Gefangene 
und weniger Besch\-lerdegründe bedeuten weni
ger Arbeit für die Richter. 

zu 3. 

Nun zur Rechtsbesch\verde. 

Ich halte es für schlicht\veg inhuman, einem 
Menschen in denkbar schwerster Soziallage, 
das schwerstbegehbare Rechtsmittel, das un
ser Strafrecht kennt, aufzubürden. Der Ge
setzgeber glaubte durch die Einf~~rung der 
Rechtsbeschwerde in das Strafvollzugsgesetz 
die Oberlandesgerichte zu entlasten. Dies 
erwies sich jedoch als Trugschluß . Denn es 
spielt für einen OLG- Senat keine Rolle , ob 
er einen· Strafvollstreckungskammer-Beschluß 
auf die Zulässigkeit oder auf die Tatsachen 
überprüft . Ich bin im Besitz von OLG- Be
schlüssen, worin mehrseitig begründet wird , 
warum die Rechtsbeschwerde unzulässig ist . 
In der dafür notwendigen Zeit hätte der Se
nat auch zur Sache rechtsprechen können . 

Die tägliche Praxis zeigt, daß auch Voll
zugsverfahren kaum jemals einen identischen 
Sachverhalt aufweisen . Jeder Fall ist durch 
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten der 
Inhaftierten anders zu beurteilen . 

Wie soll ein Gefangener ohne juristische 
Grundkenntnisse eine Rechtsbeschwerde be
streiten, wenn selbst die dafür notwendigen 
Urkundsbeamten oft "ins Schleudern" kommen? 
Woher soll ein Gefangener wissen, ob gerade 
"sein Fall" der Fortschreibung des Rechts 
dienlich ist, oder auch nicht? 

Dieser Fehler im Strafvollzugsgesetz muß 
schnellstens dadurch behoben werden , daß das 
Rechtsmittel der "sofortigen-Beschwerde" , 
das sich ja im Verfahren nach § 57 StGB 
bestens bewährt hat , schnellstmöglich in das 
StVollzG (anstelle der Rechtsbeschwerde) 
einge:ührt wird . Die A n z a h 1 der 
Rechtsmittel, die dadurch die Obergerichte 
erreichen, wird bestimm~ nicht größer . 
Siegfried D i e b o 1 d e r 
Langenwiederweg 46 (JVA) 
4760 ~1erl 
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rnSASSENVERI'RETUNG HAUS I 

informiert eeeeeeeeeee 
OOYKOI'r - AUFRUF - :OOYKOI'r 

Grtmdsätzlich ging es danml, m 
eine Gefangenenzeitschrif t 
als Organ ood Forum der Ge-
fangenen unzensiert zu ge-
stalten sc:Mie die dafür ver-
antwortlichen Redakteure un-
seres Vertrauens zu wählen. 

Die allseits bekannten Vor
gänge um die Absetzung des 
bisherigen Redakteurs sc:Mie 
die Eskalation bezüglich be
stimnter Artikel im "LICHT
BLICK" lassen dieAnn~ zu , 
daß es sich bei der Nanini e
rung eines neuen Redakteurs 
um den WLmschkandidaten des 
Herrn von Seefranz handelt, 
der offensichtlich die Gewähr 
für zukünftig pflegeleichte 
und unkritische Schreibkost 
im Sinne der Anstaltshierar
chie bieten soll. 

Diese Urobesetzoog des Redak
tionspostens seitens der An
staltsleitung rechtfertigt 
weder den Anspruch einer un
zensierten Gefangenenzeit
schrift noch entspricht sie 
den Statuten der Redaktions
gemeinschaft. 

D:r "LICHl'BLICK" in seiner 
augenblicklichen Konstella
tion prägt lückenlos die Tra
dition justizpolitischer 
Wirklichke it, mit der kri
tisches und somit unbequemes 
Publizieren von aktuellen 
Mißständen entweder von vorn
herein ausgeschaltet oder 
auf einen Punkt gezwungen 
werden soll, der mittels Kon
trolle und EinfluJ3nahire 
se lbstbestimmtes Schreiben 
unmöglich macht. 

Di e Insassenvertretung I di
stanziert sich auf das Schärf
ste van jetzigen "LICHI'BLICK" 
und kündigt jegliche Form von 
Zusarmenarbei t auf. 

Wir rufen unsere Mitgefange
nen auf, den "LICHrBLICK" 
gleichennaßen zu boykottie
ren. 

Heger, Thiele , Hartwig 
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Lieber Leser! 

Nun ist es also soweit : Der Anstaltsleiter hat die Regie ~m 

" lichtblick" in d i e eigenen Hände genommen, die Redaktion nach 

seinen Vorstellungen besetzt und die Gefangenen~Zeitschrift zu 

seiner Hauspostille degradiert. Da mögen sich die jetzigen Re-

' dak teu r e noch so viel Mühe geben, den Makel ihres Werde gangs 

zu die s em Job werden sie wohl nur schwerlich loswerden . Eigent

lich hätten wir ihnen den Mut und den politischen Weitblick ge

wünscht, sich der Rolle des Erfüllungsgehilfen für den Anstalts

leiter zu verweigern und ihn strikt auf das "lichtblick" Statut 

hinzuweisen . So hat er es leicht, die Verantwortung für die Ent

wicklung dieses Blattes ihnen zuzuschieben und sich selbst aus 

dem Bl i ckfeld der interessierten und kritischen Öffentlichkeit 

zu br ingen . 

Lichtblick oder Durchblick 

Der Lic h t blick in seiner a l ten Form ist gestor ben worden. Schade . 

Oa die Anstaltsleitung nur noch eine Hauspostille dulden will, 

hat sie die Redaktionsstatuten übergangen und sich Opfer ausge 

sucht , die nun die in sie gesetzen Erwartungen erfüllen werden . 

Die Statuten we r deninzwischen durch Behörden geändert. was vom 

alten LICHTBLICK ü!Jrig bleibt, ist der Name und die Anschrift , 

Seidel s t r. 39 , 1/27 . Die Redaktionsgemeinscha ft ~st völlig neu 

aufgebaut . Damit aber trotzdem noch Infos , die vielleicht kri

tisch sind , irgendwo erscheinen können , ist's wieder mal Zeit , 

den DURCHBLICK au ~erstehen zu lassen . Der DURCHBLICK schreibt 

un zens iert , er wi rd so lange erscheinen, wie es nötig sein wird . 

Das b e d e utet : Sel a nage der LICHTBLICK von der Anftalt o de r durch 

sie ers tellt wi r d , ist es schade um das Papier. Mi r tun die Opfer 

leid , die von der Anstalt aufgebaut wurden, die Redaktion zu er

setzen , egal wer es ist . 

Ich will eine unz en sierte Ge fangenenzeitschr ift, die d i e Wahrheit 

nicht verschweigt , worin die Probleme, die im Schei§Kna Zt auftau

chen, den Lesern verständlich werden . Ein Blatt für Frust t Liebe 

wie den " Durchblic k " , der mein Vertra uen hat. 

s Inha f - Tier-te 
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LICHTBLICK ODER DURCHBLIC~ · 

Kurz vor Weihnachten wurde 
uns eine neue Gefangenenzei
tung mit dem Namen "DURCH
BLICK" beschert, die von den 
Herausgebern als unzensier
tes Gegenstück zum LICHTBLICK 
verstanden wird . 

Diesem Zeitungsdurcheinander 
vorausgegangen waren die be
kannten Auseinandersetzungen 
mit einigen im LICHTBLICK er
schienenen Artikeln und der 
darauf folgenden fristlosen 
Kündigung des verantto~ortli
chen Redakteurs, Horst \var
ther, und die merkwürdige 
Einsetzung seines Nachfol
gers, Dieter Schaffer, durch 
die -Anstaltsleitung. 

Die erste Reaktion seitens 
der Gefangenen war bekannt
lich das, auch im letzten 
LICHTBLICK (seite 20 und 21) 
abgedruckte, Protestschrei
ben der Insassenvertretungen 
der Teilanstalten I, III, IV 
und V an den Anstaltsleiter 
Lange-Lehngut . In diesem 
Schreiben wurde mehr oder we
niger deutlich vor der In
stallation eines anstalts
konformen LICHTBLICKS ge
warnt. 

Etwa eine Woche später wurde 
ein als Pressemitteilung be
zeichnetes Papier herausgege
ben, in dem die Anstaltskon
formität des künftigen LICHT
BLICKS und seines Redakteurs 
schon als wahrscheinlich an
gesehen und ein Boykott der 
Zeitung als nötige Konsequenz 
nicht ausgeschlossen wurde . 

Dieses Papier war nur noch 
von den Insassenvertretern 
der Teilanstalten I , III und 
III- E unterzeichnet, während 
die Insassenvertreter der 
Teilanstalt IV ihre Unter
schrift grundsätzlich ver
w~igerte , und die der Teil
anstalt V ihre bereits ge
leistete Unterschrift später 
wieder zurückzog . Der Grund 
für diese Nichtunterzeich
nung to~ar das ebenfalls im 
letzten LICHTBLICK abgedruck-

te Gespräch mit der Insassen
vertretung IV mit dem neuen 
Redakteur, Diete~ Schaffer, 
(Seite 24 und 25) und die 
auch daraus resultierende 
Einschätzung in bezug auf die 
Zukunft des LICHTBLICKS. 

Anfang Dezember erscheint 
dann, wie bereits erwähnt, 
der DURCHBLICK, der in einer 
Auflage von 3 000 Exemplaren 
etlichen Leuten drinnen und 
draußen per Post zugeschickt 
wurde. In dieser Zeitung ge
hen die Herausgeber schon ei
nen Schritt weiter, denn nicht 
nur der neue Redakteur, Die
ter Schaffer, sondern auch 
gleich alle künftigen Redak
teure to~erden als Erfüllungs
gehilfen des Anstaltsleiters 
bezeichnet - Seite 3 - (Sie 
müssen wohl über bellseheri
sche Fähigkeiten verfügen -
und hatte sich nicht auch 
Jörg Heger, der ja wahrlich 
nicht als anstaltskonform 
bezeichnet werden kann, nach 
dem Wirbel um den LICHTBLICK 
als Redakteur beworben?) Des
halb und auch, um weiterhin 

Wer unqualifiziert bellt. 
riskiert, 
daß zurück gebellt wird 

kritische Artikel publizie
ren zu können, to~ird die Wie
derauferstehung des DURCH
BLICKS für die Herausgeber 
zu einer zwingenden Notwen
digkeit . 

Für mich persönlich bedeutet 
der Name DURCHBLICK sehr viel, 
weil ich 1976 an seiner Ent
stehung direkt beteiligt war 
und von daher to~ohl auch ei
nige tolorte dazu sagen kann. 

Der erste DURCHBLICK wurde 
vor genau 8 Jahren, also De
zember 1976 , von Ismail 
Yousef , K. -H. Neundorf, Uwe 
Drmo~ski und mir in mühseli
ger Arbeit auf Schreibmaschi
nen geschrieben. Als wir die 
insgesamt 30 Seiten, mit je
weils 10- fachen Durchschrif
ten auf den unterschiedlich
sten Papiersorten geschrie
ben, zusammengelegt und die 

'der lichtblick' 13 
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Umschlagseiten mit dem 
selbstgefertigten DURCH
BLICK-Stempel (Faust, Rose, 
Stacheldraht) schmücken woll
ten, er schienen plötzlich 
ohne Voranmeldung (auf eine 
"Annonce" hin) etliche Voll
zugsbedienstete in der Zelle 
und beschlagnahmten alles. 
Doch gleich am nächsten Tag 
schrieben wir den DURCHBLICK 
unverdrossen aus dem Ge
dächtnis fast wor tgetreu neu 
und sorgten dann für seine , 
dieses Mal , ungehi nderte Ver
breitung drinnen und draußen. 

Einen Tag vor Weihnachten 
wurde ich als vermeindlicher 
Rädelsführer nach Moabit ver
legt und durfte dort die 
nächsten z~vei Jahre zubrin
gen . Die oben genannten drei 
Freunde folgten als die näch
sten Hauptverdächtigen 3 Mo
nate später nac3, weil der 
DURCHBLICK sein Erscheinen 
nicht eingestellt hatte, son
dern mitt lerweile bereits in 
der dritten Auflage erschie
nen war. Doch trotz dieser 
Zwangsverlegungen , Repressa
lien, Zellendurchsuchungen 
und anderen, schon fast hyste
rischen, Reaktionen seitens 
der Justiz- und Vollzugsge
'val tigen erschien der DURCH
BLICK in einer immer besser 
werdenden Aufmachung und 
Technik bis zur Nummer 8 , 
also fast ein Jahr lang. 

Zwischenzeitlich gab es zwei 
j e~veils 6- wöchige Hunger
streiks der nach Hoabit Ver
l egten , bildete sich draußen 
eine ''Initiativengruppe 
DURCHBLICK" die eine Dokumen
t~tion herausgab , Veranstal
tungen organisierte und für 
reichlichen Wirbel (Staats
schutzaktivitäten, Haus
durchsuchungen , Str afverfah
ren usw.) sorgte und schließ
lich gab es auch 'ne Dachbe
steigung des Hauses III am 
I. )'lai I 977 durch drei Gefan
gene, die ebenfalls zur Ver
legung des daran Beteiligten, 
Jürgen Ische, nach Moabit 
führte . 
14 ' der lichtblick ' 

Der Grund für das Verhält
nismäßig lange Erscheinen des 
DURCHBLICKS unter schwierig
sten Bedingungen lag zum ei
nen an der Unzufriedenheit 
der Gefangenen mit dem dama
ligen LICHTBLICK und zum an
deren an der aktiven Unter
stützung durch viele Gefan
gene, die sich mit dem, was 
der DURCHBL ICK publizierte, 
identifizieren konnten, und 
ohne die der DURCHBLICK si
cherlich bereits nach der 
zweiten oder dritten Nummer 
eingegangen wäre . In dieser 
Zeitung wurde absolut kein 
Blatt vor den Mund genommen 
und fast alle Verstöße gegen 
das Strafgesetzbuch waren in 
ihr zu finden. So wurden die 
Spitzel und Denunzianten be
kannt gemacht oder bestimmte 
Leute mit ihren allgemein 
gebräuchlichen Spitznamen 
genannt , wie z . B. Kongo- oder 
Sch~veine ~1., Schweinebacke 
usw. Trotz dieser manchmal 
ettvas rüpelhaften Ausdrucks
weise war es immer unsere Ab
sicht , m~t Hilfe des DURCH
BLICKS für eine unzensierte 
Gefangenenzeitung zu sorgen, 
egal ob diese nun LICHTBLICK, 
DURCHBLICK oder sonstwie hei
ßen würde - zu unseren For
derungen gehörte übrigens 
auch die Einsetzung eines 
justizunabhängigen Presse
rats, wofür \o~ir ein entspre
chendes ~odellpapier vorleg
ten. 

Mit der Nummer 8 stellten wir 
dann denDURCHBLICK ein, weil 
wir unsere Forderungen unter 
den damaligen politischen Be
dingungen (Schleyer-Entfüh
rung usw. ) und trotzder be
reits beschriebenen vielfa
chen Aktivitäten drinnen und 
draußen einfach nicht durch
setzen konnten , und schließ
lich, wei l sich der LICHTBLIC?
unter seinem neuen Redakteur, 
Jürgen Krajewski, langsan 
wieder zu einer Zeitung für 
Gefangene entwickelte. 

Doch die aus dem Kampf um 
eine unabhängige Gefangenen
presse gewonnenen Erfahrun-

gen trugen auch später noch 
ihre Früchte, denn 1978 ent
stand unter meiner Mitwirkung 
im Haus III der UHuAA-Moabit 
die Gefangenenzeitung ''BLITZ
LICHT", die das ursprünglich 
vom DURCHBLICK entwickelte 
Presseratsmodell sozusagen 
legal in die Praxis umsetzen 
konnte, und die bis zum heu
tigen Tag erscheint . Und so, 
to~ie 's aussieht, kann der 
LICHTBLICK vielleicht auch 
irgendwann mit einem Presse
rat zusammenarbeiten . 

~.Jenn ich mir nun den kürz
lich erschienenen DURCHBLICK 
anschaue und durchlese , muß 
ich feststellen, daß er eine 
Beleidigung für den damaligen 
DURCHBLICK und die für ihn 
und eine freie(re) Gefange
nenpresse kämpfenden Gefan
genen darstellt. 

Für ein solch harmloses und 
teilt-Jeise einschläfernd lang
weiliges intellektuelles 
Blättchen bräuchte es keinen 
DURCHBLICK, sondern das hät
ten die Herausgeber auch im 
LICHTBLICK veröffentlichen 
und damit einen Haufen Por
to- und Druckkosten sparen 
können, wofür dann beispiels
weise etliche Weihnachtspa
kete für mittellose Gefange
ne zu packen gewesen wäre. 

Damals haben wir den DURCH
BLICK herausgegeben, weil der 
damalige LICHTBLICK einfach 
nicht mehr zu ertragen war 
und d ie Herausgabe einer Al
ternativzeitung geradezu pro
vozierte . Wenn der damalige 
LICHTBLICK so gewesen wäre 
wie der unter Horst Warther 
und t·rie die letzte Ausgabe 
unter Dieter Schaffer, wären 
\-lir nicht einmal auf die Idee 
gekommen einen DURCHBLICK 
herauszugeben . 
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Natürlich wäre auch von uns 
der Raussehrniß von Horst \-lar
ther und. die Art der Einset
zung des neuen Redakteurs 
nicht so ohne weiteres hin
genommen worden, aber wir 
hätten wahrscheinlich nicht 
sofort mit einer Gegenzeitung 
darauf reagiert, sondern 
erstmal abgewartet , wie sieb 
der LICHTBLICK weiterentwik
kel t - denn so groß waren und 
sind unsere M~Ltel und Kr~f
te nun einmal nicht, um den 
Anspruch einer Jungfrau Maria 
erfüllen zu können. Das heißt, 
und wenn wir doch spontan den 
DURCHBLICK herausgegeben hät
ten, wäre es sozusagen als 
Flankenschutz für den oder 
Ablenkung vom LICHTBLICK ge
schehen, was darin auch ganz 
klar zum Ausdruck hätte kom
men müssen, aber hinterher 
ist man immer schlauer - d. h. 
bis auf einige Ausnahmen. 

Für mich ist und bleibt der 
LICHTBLICK die Gefangenenzei
tung in Westberlin und :.n der 
Bundesrepublik mit dem weit
aus größten Leserkreis und 
dem wirksamsten Einfluß 
drinnen und draußen, und ei
nes solchen Organs dürfen 
wir uns durch voreilige Boy
kottaufrufe und dergleichen 
nicht selbst berauben, son
dern wir müssen gemeinsam an 
seiner Weiterentwic~lung 
(Statut, Pressera~) mithel
fen . Bisher sind keinerlei 
Anzeichen zu bemerken, daß 
die jetzige Redaktion nicht 
auch an dieser Weiterentwick
lung interessiert ist; aber 
dafür muß man sich mit ihr 
erstmal auseinandersetzen 
und mit ihnen reden, was von 
den "Boykotteuren" bisher 
nicht einmal versucht 1.rurde. 
Unter diesen Umständen kann 
fast davon ausgegangen wer
den, daß sie ein 11Umkippen" 
der LICHTBLICK- Redaktion 
nicht nur voraussagen, sot. 
dern geradezu herbeisehnen 
bzw . herausfordern und das 
hat mit einem wirklichen In
teresse an einer unabhängi
geren Gefangenenzeitung ab-

solut nichts mehr zu tun. Da
hingegen hoffe ich, daß die 
jetzige und künftige LICHT
BLICK-Redaktion dein Druck von 
"Oben" standhält und sich 
auch nicht durch die Quere
len und Anmachereien aus dem 
eigenen Lager irre machen 
läßt. 

Und was .schließlich die "Boy
kotteure" anbetrifft, so hof
fe ich, daß sie sich bald 
eines Besseren besinnen, da
mit ~-1ir nicht nur den Licht
und den Durch-, sondern auch 
noch den Überblick verlieren , 
während er für die "anderen" 
immer besser wird . 

Hans S o n t a g 
Raus IV - SothA - JVA Tegel 

"Haben Sie schon gehört ... " 
ist kein seriöser Stil 
journalistischer Arbeit... 

mein lieber Jörg! 

Leserbrief eines genervten 
Mitgefangenen, der mit Be
fremden feststellen muß: 
"Uns gegenseitig in die Fres
se hauen, scheint immer noch 
unser liebster Zeitvertreib 
zu sein!" 

Betr . : "DURCHBLICK" contra 
"LICHTBLICK" 

Also liebe Leute , ich habe 
eine ganze Weile üoerlegt , ob 
ich hierzu was auf ' s Papier 
bringen soll , denn das schrei
ben ist eigentlich nicht so 
meine Sache. Aber letztend
lich bin auch ich ein lang
jähriger Insasse dieser An 
stalt, welcher nun ganz be
stimmt nicht zu den anstalts
konformen Menschen gezählt 
werden darf . Alle die mich 
kennen , und das sind sicher 
nicht gerade wenige , werden 
das auch bestätigen können . 

Mein Brief richtet sich an 
beide Blätter, an den DURCH
BLICK und den LICHTBLICK, und 
ich kann nur hoffen , daß auch 
beide diesen ungekürzt vep
öffentlichen werden . Außer
dem zeichne ich mit meinem 
~amen . Mir liegt das Verbor
gene nicht so sehr, wenn es 
darum geht, Öffentlichkeit 
herzustellen . Auch bin ich 
kein Profi, der mit Worten so 
gut umgehen kann . wie etwa 
Herr Heger oder Herr Schu
chardt oder gar Herr von See- . 
franz . Dafür schere ich mich 
aber einen Scheiß darum, ob 
irgend etwas in irgend einer 
Form beleidigenden Charakter 
hat und davon sind nun mal 
auc"l Personen betrof+'en , ganz 
gleich welcher Couleur (Recht 
auf freie Meinungsäußerung 
usw . , Ihr kennt das ja). 

Zur Sache: Die Anstaltslei
tung hat einen profilierten 
Redakteur , .... Jie Horst l>Jarther 
einer war , gefeuert . Das ist 
scnade, denn er vJar einer der 
wenigen , die den LICHTBLICK 
auch für mich lesbar gemacht 
haben , genau wie die übrigen 
Redaktionsmitglieder auch . 

'der lichtblick' 15 



Nun wurde an dem Statut des 
LICHTBLICKS vorbei ein neuer 
Redakteur eingestellt . Das 
ist , so wie ich es sehe , nicht 
rechtens . ltJenn man dann noch 
bedenkt , unter welchen Be
dingungen dies geschehen ist, 
und daß ein so doppelzüngiger 
Mann wie von Seefranz kräftig 
daran gedreht hat , könnte ei
nem speiübel werden . 

So weit , so ungut . 

Aber , so frage ich mich, und 
hier sollen mal Namen genannt 
werden , was ist denn gegen 
die Person Dieter Schaffer 
als Redakteur einzuwenden? 
Was hat denn eventuelle poli
tische Sachunkenntnis , man
gelnde Beherrschung einer 
Schreibmaschine , und das 
"keine Ahm•'lg haben " vom Her
ausgeben ner Zeitung, mit 
seiner P cson zu tun? Auch 
Horst War~her hat gelernt , 
keiner von uns , auch Jörg 
Heger nicht , hat so et~vas 

schon einmal draußen gemacht . 
Ich habe den Dezember- LICHT
BLICK sowie die Nullausgabe 
des DURCHBLICKS vor mir. 
Meine lieben Mitgefangenen , 
daß was ich aus dem DURCHBLICK 
herauslese, ist erstmal der 
Frust des Jörg Heger , daß er 
nicht Redakteur des LICHT
BLICKS geworden ist. 

Ich persönlich hätte es Jörg 
von Herzen gegönnt , und wahr
scheinlich wäre er ein prima 
LICHTBLICK-Redakteur gewor
den . Zumindest läßt er dies 
16 'der lichtblick ' 
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ja jetzt "durchblicken", nur 
nicht ganz so prima . (Auch 
wenn Du das nicht selbst ge
schrieben hast Jörg , den 
Grundtenor e rkenne ich alle
mal .) 

Was hier nun pr aktiziert wird , 
das führt uns die Springer
presse jeden Tag vor. Verur 
teilung eines Menschen , dem 
man , so scheint es mir , gar 
nicht erst die Chance ein
räumt, uns eines besseren zu 
belehr en . Was wißt ihr denn 
über den j~hrelangen Klein
krieg des Dieter Schaffer gr 
gen "die Bestie von Seefranz", 
oder wenn Ihr/Du es wißt , 
schenkt Ihr dem keine Beach
tung? Das , lieber Jörg, ist 
ein ganz schlechter Stil , den 
Du da vorführst . Ich halte 
Dich für einen stark engagier
ten Menschen , sei es jetzt im 
Vo l lzug wie auch in poli
tischen Dingen , da hast Du 
meine Achtung. Ich erinnere 
an die Kampftage des VGST . • 
Sollte es Dir plötzlich an 
Toleranz fehlen? Warum habt 
Ihr nicht abgewartet? Wieder 
einmal okkupierst Du die Leu
te . Das ist Scheiße , mein 
Lieber . Und komm mir hier 
nicht mit Argumenten . Ich 
weiß sehr wohl , daß Du mich 
tot argumentieren/schreiben 
k..annst , da hast Du mehr drauf 
als ich . Die Fakten zählen 
erst einmal und die sind, daß 
zumindest die Dezemberausgabe 
des LICHTBLICKS aus meiner 
Sicht r echt ordentlich ist . 
Natürl ich bleibt abzuv.1arten , 
wie sich alles weiterent 
wickelt . 

Und ob es die Berechtigung 
zu einem Kampfblatt , wie den 
DURCHBLICK gibt? 

Die gibt es natürlich alle
mal . Vollzug muß transparent 
gemacht werden , da sind wir 
uns einig . Nur frage ich die 
"DURCHBLICKER", warum gegen
einander , warum nicht unter
~tützend I Setzt Euch an einen 
Tisch . Warum keinen Artikel 
von Euch an den LICHTBLICK , 
habt Ihr das denn schon ver-

sucht? (Und keine vorer st 
"schwachsinnigen" Boykott
aufrufe gegen den LICHTBLICK, 
wie man sie an den Schwarzen 
Brettern im Haus I vorfindet . ) 
Und was absolut nicht im 
LICHTBLICK erscheinen kann , 
das bringt dann eben der 
DURCHBLICK . Eine Vorabverur
teilung aber meine Lieben , 
da macht Ihr mir ein bißchen 
Angst, deutet für mich auf 
persönliche Konflikte , nicht 
aber auf eine profilierte 
Auseinandersetzung hin . Soll
te der LICHTBLICK eine Haus
postille der Anstaltsleitung 
werden, ist Euch meine be
scheidene Unterstützung si 
cher. Aber das bleibt eben 
abzuwarten und das \.Jarten ha
ben wir doch alle hier ge
lernt . Jedem seine Chance! 
Für mehr miteinander, gegen 
dis Herrschenden . 

In diesem Sinne 

Frank Karl Marx 
JVA Tegel, Haus III 
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An den 
"LICHTBLICK" 

Betr . : Redaktionelles 

Drei Dinge sind zu klären : 

1 . Art und Wei se , wie die 
neue Redaktion des "LICH'i:'
BLI CKS" zustande kam; 

2 . die 'neue ' Redaktion und 
ihre Arbeitsweise ; 

3 . sowie die Farce der In-
Sa ssenvertretung I zu den 
beiden Punkten . 

Daß es allemal unredlich ist 
und den Geruch von Zensur und 
auf " heimliche" (weil nicht 
offen heraus) Weise die va
kante Stelle der LICHTBLICK
Redaktion durch die Anstalts
lei tung zu besetzen , ist eine 
Sache . 

Nach dem t1otto "Unrecht scheut 
Öffentlichkeit" könnte man 
davon ausgehen , daß sich die 
Anstal tsleitung bei der heim
lichen Suche nach einer neuen 
Redaktion über ihr 'Unrecht' 
bewußt .,.,ar . Nicht nur die 
Statuten des LICHTBLICKS 
verlangen ein 'offenes ' Ein
setzen der Redaktion ; auch 
von der moralisch-glaubwür
digen Ebene ist es unabding
bar , daß die Anstalt sich 
gänzlich aus dem LICHTBLICK 
und der Redaktion heraushält . 

Zensur fängt nicht erst dort 
an , wo Artikel gestrichen oder 
herausgenommen werden . Zen
sur beginnt bei der Auswahl 
der Verantwortlichen . Man 
suche sich nur einen passen
den Zeitgenossen , der seine 
"Schere" bereits im Kopf 
trägt und mache ihn zum Chef . 
Jede Wette , daß dementspre
chend die Artikel ausfallen . 
Der LICHTBLICK dürfte nicht 
mehr betonen, daß er 'unzen
siert' sei . Er ist zumindest 
teilweise zensiert . In dem 
die Anstalt die neue Redak
tion aussuchte. 

deutet nicht, daß er der An
stalt etwa "Honig ums Maul" 
schmiert oder a bisserl arg 
kritische Texte rausläßt. Es 
bedeutet auch nicht, daß der 
"Neue" nicht redlich bemüht 
ist und sein wird, nach be
stem "Wissen und Ge'ltissen" 
~ine Zeitung für uns Gefan
gene herzustellen. 

Diese Chance muß man ihm 
schon geben und auch lassen . 
Gerade •.-lir, die wir fast alle 
empört und betroffen sind, 
wenn wir vor dem Gericht oder 
der Presse chancenlos (vor)
verurteil t . werden; gerade 
wir , die wir so feinfühlig 
und ver letzbar auf (Vor) -Ver
urteilungen reagieren; gerade 
wir hätten die Pflicht, dem 
"Neuen" genau diese Chance 
zu lassen . Und "'enn wir es 
nicht tun, sind wir keinen 
Deut besser als jene, die \iir 
verurteilen, weil sie (vor)
verurteilen . 

Dies erkannte die Insassen
vertretung der TA IV und lud 

Das be deutet allerdings noch den "Neuen" zu einem Dialog 
lange nicht , d aß sich der ein, bevor sie eventuell ge
"Neue " den Bedingungen der gen ihn "schießen" wollte . 
Anstalt so unterwirft. Es be- Das war redlich. ---------------------------------

Um es nochmal deutlich zu 
sagen : die Art und Weise, wie 
der "Neue" gesucht und ein
gesetzt wurde, ist eine Sache 
und abzulehnen. 

Dem "Neuen" aber Zeit und 
Entwicklung zu lassen, damit 
er sich mal beweisen kann, 
welche Richtung er einschla
gen wird, daß muß roan ihm 
schon lassen. Und das kann 
nur die Zukunft zeigen. 

Die Art und Weise, wie die 
I.V. der TA I dieses Problem 
boykottierend vergewaltigen 
will, ist eine andere Sache . 

Wenn die I.V. der TA I be
hauptet, der "Neue" bekäme 
Vollzugslockerungen dafür , 
daß er Redakteur im LICHTBLICK 
sei, ist es eine glatte Lüge . 

Gerade der Herr Berufsinsas
senvertreter < Jörg Heger, der 
jahrelang mit dem "Neuen" auf 
der gleichen Station haust 
und ihm zig-mal seine Straf
vollstreckungssachen in bezug 
auf Vollzugsplan und Voll
zugslockerungen formulieren 
half, weiß es ganz genau . Daß 
er sich künstlich aufgeblasen 
empört, dem "Neuen" alles mög-
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liehe schriftlich- öffentlich 
unterstellt , macht ihn zum 
Lügner . 

Und weh tut ' s , zu ~rleben , 
wie viele Mitläufer da s i nd , 
sobald einer nur genügend 
schreien kann . 

"Zensur" kreischt es , ohne 
daß sich dieser Herr auch mal 
Gedanken darüber zu machen 
scheint , wieviel bösartige 
Zensur er bisher ausübte . Da 
ich dies nicht zu persönlich 
machen will , erspare ich mir 
Beispiele . Aber die "Zensur" 
nehmen wir ernst . Der Berufs
insassenvertreter macht es 
auch. So ernst, daß er bereit 
ist, falsche Behauptungen an 
die Presse zu schicken . 

Ein Kollege gab genau diesem 
Mann ein Gedicht . Für die 
Konkurrenz , dem "DURCHBLICK" , 
der klammheimlich als Kontra
punkt zum LICHTBLICK heraus
gebracht \rurde . Der Kollege 
hoffte auf Abdruck des Ge
dichts, denn, wie es heißt,· 
"hier gibt es keine Zensur" . 

Der Herr I . V. er bekam den 
Text , las ihn , versprach ihn 
weiterzureichen und gab ihn 
später zurück , mit der Be
hauptung, die letzten Text
zeilen riefen zur Gewalt auf . 
Diese Zeilen lauten : 

" ( ... )Es i st die gleiche/ 
Un-Art von Vergewaltigung/ 
welche mich/auf endlose 
Jahre/eines ungelebten Le- ' 
bens/hinter/Gittern und 
Stahl türen/verschwinden 
ließ/Ich hatte sie/meinem 
Opfer/20 Minuten lang an 
getan/". 

Ein Text , der so ehrlich eine 
Wahrheit ausspricht, ruft na
türlich nicht zur Gewalt auf . 
Wo denn? 

Und da haben wir unsere Zen
sur , auf die kreischend ge
deutet wurde, als der "Neue" 
im LICHTBLICK anfing . 

Da paßt einem wohl der Text 
nicht? Da wird ihm wohl zu 
deutlich am Tabu "Opfer- Tfo.i
ter" gerührt? Woher die Se
rührungsangst? 
18 ' der lichtblick 1 

Angesichts der Tatsache, daß 
bereits um 1920 herum in ei
nem Buch der Text eines Mör
ders erschien , in dem es un
ter anderem heißt, "ich habe 
mein Opfer/nicht so lange 
gequält", kann man vor Stau
nen nur erblassen . Der inhalt
lich ähnliche Text, 60 Jahre 
später, wird von einem Gefan
genen Insassenvertreter, an
geblich wegen "Gewaltauf
rufs" , abgelehnt . 

Zensur, meine Herren, Zensur 
fängt in den Köpfen an . Durch 
Manipulation. Im Ausbeuten 
des Nächsten für die eigene 
profilneurotische Tendenz . 
Es geht ja gar nicht um "den" 
LICHTBLICK in diesem absurden 
Theater. Es geht gar nicht 
um Ehrlichkeit und "Zeitung 
für Gefangene". Es ist eine 
recht persönliche Kiste , die 
in diesem "Kampf" und Boykott 
abläuft . (Wie ich es sehe, 
1 ieber Peter, korrunt Dein per
sönlicher Frust gegen den 
"Beruf s-Insassenvertreter" 
Heger auch durch . Der Druk
ker . ) 

Und man kann vor Neid über 
das inhaltsreiche kriegeri-

tsche Vokabular in diesem 
I . V.-Kampf nur staunen . Die 
I . V. der TA I ruft also zum 
Boykott der LICHTBLICKS auf . 

Ja und? Ich meine - was soll 
das? Gibt es dadurch keinen 
LICHTBLICK mehr? Glaubt die 
I . V. der TA I, der Anstalts
leiter werde nun flott flott, 
den Redakteur rausfeu~rn? 

Ach wo . Und w e n n der 
Redakteur einer wäre, den die 
I . V. ausgesucht hätte, und 
w e n n dieser Mann nun 
feurige Artikel schriebe -
sobald es der Justiz zu brenz
lig werden würde , würde sie 
auch diesen rausfeuern . Die 
Machtverhältnisse sind noch 
immer ungerecht verteilt. 
Ganz schön einfach gemacht . 
Anstatt nun erst recht alles 
mögliche versuchen, um den 
LICHTBLICK "unser" Blatt sein 
zu lassen, wird scheinheilig 
und empört die Boykott-Fahne 
ans Fenster geheftet . 

So stellt sich Fritzchen Mül 
ler die Politik vor . Kanzler 
Kohl macht Fehler und die 
Opposition geht in die 
Schmollecke und gucke da , der 
Kohl tritt verschämt zurück . 
Ja ja, unsere I . V. , die hat 
toJas drauf . 

Anstatt dieses LICHTBLICK
Organ als das zu benutzen, 
,.,as es sein soll , - nämlich 
unser Forum; anstatt dem 
"Neuen" alle Unterstützung 
zu geben, damit er in unse
rem Sinne arbeitet, zieht man 
sich schmollend zurück, unter 
Hinterlassung von Unwahrhei
ten . 

Hat die I.V . der TA I jene 
Presseorgane, die sie mit 
den "offenen Brief" bestück
te, im Nachhinein davon un
terrichtet, daß di~ I . V. der 
TA V die Unterschrift zurück
zog? Die I . V. der TA III 
ebenso? Die l . V. der TA IV 
gab erst gar keine Unter
schrift. Was blieb? Die l . V. 
der TA I. Und der Kanalfrak
tionist aus dem Schlammge
werbe . Und die Zensur . Und 
die Scheinheiligkeit. Das 
alles wage ich zu behaupten . 
Nicht umsonst war ich jahre
lang in der I . V. der TA I e1nd 
durfte die Praktiken dieses 
Herren erleben . 

Wie gesagt, ich bedaure die 
Mitläufer, die sich vor den 
Karren spannen lassen, 
sie zu kurz hier sind, 
sie Neulinge sind, weil 
nicht genug Zivilcourage 
sitzen , lauthals "HALT" 
sagen . 

weil 
weil 
sie 
be-

zu 

Im übrigen ist der DURCHBLICK 
nur zu empfehlen . 

Und dem LICHTBLICK ist die 
Chance zu lassen . Gerade auch 
durch uns . 

Freiheit und Glück 
Peter Feraru 
JVA Tegel - Haus I 

----------~4r~~~:~·~---
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''DER LICHTBLICK" hat einen 
neuen verantwortlichen Re
dakteur. 
- Die Kritik, die von allen 
Seiten gegen den neuen Redak
teur "abgeschossen" wird, 
geht vö11 ig an der Sache vor
bei und schadet leider nur 
dem "LICHTBLICK" -

Die Dezember-Ausgabe des 
LICHTBLICKS 1 iegt vor, die von 
einem neuen verantwortlichen 
Redakteur gemacht worden ist . 
Betrübt hat mich allerdings 
die Tatsache, daß von zahl
reichen Mitgefangenen Kritik 
gegen den neuen Redakteur 
Klaus-Dieter Schaffer abge
schossen wird, ohne ihm auch 
nur die Chance zu geben , in 
die gestellte Aufgabe hinein
zuwachsen. 
Sicherlich ist es für ihn 
nicht leicht, die Erwartun
gen zu erfüllen , die im Raum 
stehen, denn der LICHTBLICK 
hatte eine besondere Prägung 
durch die lange redaktionelle 
Tätigkeit von Horst Wartrer 
bekommen. Horst Warther hat
te ein sehr starkes persön-
1 iches Engagement gezeigt und 
nur ihm ist es zu verdanken, 
daß der LICHTBLICK in den 
1 etzten Jahren 'der licht
blick' geworden ist, der er 
heute ist. Jedem mußte be
wußt sein, daß ein Nachfol
ger es sehr schwer haben wür
de, denn er vJürde andenLei 
stungen von Horst Warther 
gemessen \·/erden . 

Ob der neue Redakteur, Klaus
Dieter Schaffer, diese Erwar
tungen auch nur in kleinem 
Umfang erfüllen kann, wird 
erst die Zukunft zeigen . Je
denfalls ist die Dezember
Ausgabe des LICHTBLICKS gut 
gelungen und auch kritisch, 
informativ und besonders muß 
berücksichtigt werden , daß 
Klaus-Dieter Schaffer kein 
journalistischer Praktiker, 
sondern ein Laie ist, wie er 
se 1 bst ohne Beschönigung ein
räumt und gerade desha 1 b ver
dient seine Leistung beson
dere Anerkennung. 
Fa 1 sch finde i eh in jeder Be
ziehung, daß sich die Kriti
ken gegen den neuen verant
VIortl ichen Redakteur des 
LICHTBLICKS richten. Klaus
Dieter Schaffer hat geschil 
dert, wie er zu dem "Posten" 
des Redakteurs gekommen ist 
und ich begrüße seine Ent
scheidung, daß er die an ihn 
gestellte Anforderung und 
Aufgabe übernommen hat, zu
mal ja auch die Schließung 
der Redaktion des LICHTBLICKS 
im Raum stand. 
Erstaunlich und für mich un
verständlich ist, daß in der 
Null-Nummer (Dezember 1984) 
des "DURCHBLICKS" versucht 
wird, den neuen Redakteur des 
LICHTBLICKS "fertig" zu ma
chen, fertig zu machen durch 
unsachliche Kritik. 
Kritik ist richtig und auch 
wichtig. Aber über eines 
sollten sich a 11 e bewußt wer
den: unsach 1 i ehe Kritik gegen 
den neuen Redakteur ist zu
mindest in jeder Beziehung 
falsch . Jeder sollte einmal 
daran denken, wie er sich 
fühlen würde, wenn er von 
unsachlichen und teilweisen 
polemischen Angriffen über
häuft wird. Die Kritik - die 
sachliche Kritik sollte 
sich allein gegen dieVerfah
rensweise der Ernennung und 
gegen die Eingriffe der An
staltsleitung am Redaktions
statut vorbei richten. Wich
tig ist, und darauf möchte 
ich mit b_esonderem Nachdruck 

hinweisen, daß Kritik nur 
sach 1 i eh geführt werden kann, 
wenn ein Erfolg erzielt wer
den soll. 
Polemische Angriffe stellen 
keine Kritik mehr dar und 
können auch nicht zu einem 
Erfolg führen, sondern scha
den nur . Sachliche Kritik ist 
sinnvoll und hilft allen, 
auch dem neuen Redakteur, 
seinen Aufgaben sachlich und 
zu unser aller Nutzen nach
zukommen. Jeder sollte sich 
bewußt \'/erden, daß der neue 
Redakteur unsere Unterstüt
zung bei seiner Arbeit eben
so braucht, wie sie Horst 
Warther gebraucht hat. Der 
LICHTBLICK ist für alle da 
und ihn zu erhalten sollte 
unser Ziel, unsere vordring
lichste Aufgabe sei~, denn 
Gefangenenzeitungen muß es 
geben. ' 
Desha 1 b spreche ich dem neuen 
Redakteur des LICHTBLICKS, 
Klaus-Dieter Schaffer, meine 
Hochachtung aus für seinen 
Mut, die an ihn herangetra
gene Aufgabe zu übernehmen 
und sieh den dadurch geste 11 -
ten Anforderungen zu stellen 
und auch, um dadurch die 
Schließung der Redaktion ~es 
LICHTBLICKS zu verhindern. 
Gleichzeitig damit verbinde 
ich aber auch die Hoffnung , 
daß er in seiner Berichter
stattung sich nicht zum ge
rugigen Hofberichterstatter 
der Anstaltsleitung mißbrau
chen lassen wird . 
Hubert Wetzler 
Postfach 1204 
Gartenstraße 1 

4156 Wi 11 ich 2 
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Je weniger bewußt und dabei 
je stärker ein Eindruck gewesen i st , 
desto me hr Aussicht hat er, 
im nächst en Traum eine Rolle zu spielen. 

Sigmund Freud aus "Tr aumdeutung" 

Im Jahre 1977, genau am I. Januar jenes Jah
r es, trat das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 
i n Kraft , durch das aufgrunddes Strafgefan
genenurteils des Bundesverfassungsgerichts, 
das dem 11 besonderen Gewaltverhältnis 11 eine 
Abfuhr erteilte, der Strafvollzug auf eine 
gesetzmäßige Grundlage gestellt trurde . Un
t erlagen also Gefangene vor lokrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes noch diesem 11be
sonderen Gewaltverhältnis 11

, das der Justiz
ver waltung die alleinige Verfügungsgewalt 
über Strafgefangene erlaubt hatte, setzte 
das Strafvollzugsgesetz dieser unberechen
baren Allgewalt in seinen einzelnen Vor
schriften bestimmt e Grenzen . Der Gefangene 
ist somit nicht mehr nur vom \-lohlwollen der 
Verwaltung abhäng i g , sondern diese hat sich 
an den strafvollzugsrechtlichen Regeln zu 
orientieren und die Gefangenen entsprechend 
der ihnen zukommenden Rechte (soweit sie als 
solche überhaupt auslegbar sind) einzube
ziehen. 

Das Strafvollzugsgesetz ist seit seiner Gel
tung von einer Reihe von Autoren kommentiert 
worden , um, wie Johannes Feest und Erich 
Joester das im Vorwort zu ihrem Alternativ
Kommentar im Jahre 1979 (1. Auflage) formu
lierten , die unmittelbar oder mittelb3r Be
troffenen über Handlungsmöglichkeiten und 
deren gegenwärtige Grenzen zu informieren . 

Der Tegeler Ans~alt~leiter Klaus Lange- Lehn
gut begrüßte das Erscheinen dieses Alterna
tiv- Kommentars und schrieb in der Juristen
zeitung (JZ) : 

"VeJt Komme.•'l..taJt zeig-t H-i.rr.tVt.g!tÜn.de. u.vtd Zu.
.6amme.n.hä.n.ge. a.u.6 und be.gn.üg.t .6-i..c.h n-i.c.h:t 
YLUJt m-L:t d<Vt btoße.n. 1 n..te.Jtplt.e..ta.tiovt du 
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G e..6 e. . .tz e..6 • • • 1 c.h mö c.ht e. de.n. K omme.rr.taJt da.hVt. 
-i..Y!..6be..6on.de.Jte. S.tude.n.-te.n. uvtd Re.6e.Jt.e.vtdaJte.vt, 
d-i..e. .6-i..c.h ,i..m Rahme.vt -i..hlte..6 Wa.he.6a.c.h.6 mU 
PJto bl eme.n du S:t'l.a.6voU zuge..6 be.6M.6e.n., 
a.bVt. auc.h n~tUwd.Uge.n. MUa!tbe.de.Jtn. und 
1 Y!..6M.6e.n von VoUzug.6aJUJ-ta.l-te.n bMonde.M 
emp6e.hee.n." 

Alle Achtung vor unserem Anstaltsleiter, 
diesen - wie noch ersichtlich sein wird -
liberalen Alternativ-Kommentar auch Insassen 
von Vollzugsanstalten besonders zu empfehlen. 

Na, dann wollen t-lir mal sehen, wie die In
sassen der JVA Tegel die Empfehlung von 
Lange-Lehngut aufgefaßt und befolgt und beim 
Hinweisen auf die dem Alternativ- Kommentar 
entsprechenden liberalen Interpretationen 
Gehör gefunden haben. 

Im § 3 Abs . 1 des StVollzC heißt es: 
11 Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als möglich an
geglichen t-lerdeu. 11 

Im Alternativ-Kommentar wird angemerkt, was 
darunter unter anderem zu verstehen ist oder 
sein kann : Unterbringung in \-lohnungen (an
statt in Zellen), gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, Auszahlung von Bargeld, Aufhebung 
der Gesciuechtertrennung usw .. . 

Wie wird in Tegel damit umgegangen? 

Weder nützt die Berufung auf Unterbringung 
in Wohnungen, bewahre, schon die geringste 
\.Johnlichkeit wird tyrannisch im Keime er
stickt und aus Zellen rausgefilzt was der 
scheinbaren Übersichtlichkeit, Sicherheit 
und Ordnung zm.riderläuft (laufen soll); für 
Bargeldbesitz gibt's Einschluß und Bunker 
(ohne \oJenn und aber!), der Lohn (Belohnung) 
reicht gerade mal für die notwendigsten Le
bens- und Genußmittel, und die Aufhebung der 
Geschlechtertrennung ist lediglich im "ver
stärkten Einsatz von \-leiblichen Bediensteten 
(wackelnder Arsch in der Landschaft) im Män-



nervollzug und männlichen Bediensteten 
(Gockel auf dem Hofe) im Frauenvollzugl' zu 
sehen . l-lenigstens d<>s wird von Kommentator 
Feest als erster Schritt in die richtige 
Richtung bezeichnet . Im übrigen wird nach 
dem Motto "Vorwärts Kameraden, wir marschie
ren zurück" in die graue Steinzeit regre
diert . 

Bezeichnend dagegen für unseren Leiter Lange
Lehngut, einen Kommentar mit seinen libera
len Auslegungen und Verbesserungsvorschlägen 
zu empfehlen , die in seiner - Lange- Leh3-
guts - Anstalt tagtäglich bis zur totalen 
Repression überstrapaziert werden, ohne daß 
dieser Anstaltsleiter auch nur einen Finger 
rührt. Es sei denn , um repressive Haßnahmen 
besondecs dieser Art gut zu heißen und sie 
entsprechend seinen Vorstellungen abzusi
chern. 

Lüge? Unsinn? Infamie? 

Na, dann wollen wir mal weitersehen. 

Der § 4 des StVollzG besagt: 

"Der Gefangene wirkt an der Gestaltung 
seiner Behandlung und an der Erreichung 
des Vollzugszieles mit. Seine Bereitschaft 
hierzu ist zu wecken und zu fördern. =• 

Der von Lange-Lehngut so viel gepriesene 
Kommentar gibt hierzu folgendes her : 

"( ... )Es sollen in einem angstfreien Klima 
der gegenseitigen Kommunikation und Koopera
tion zwischen Betroffenen, Betreuern und Be
hand lern soziale Trainingsfelder aufgebaut 
werden , in welchen den Klienten die Chance 
des Freiheitsentzuges als soziale~ Training 
vermittelt we r den kann . .. ( . . . ) . " 

Angstfreies Klima? Gegenseitige Kommunika
tion? Kooperation? 

Aber Herr Lange-Lehngut!? Halten Sie den 
Alternativ- Konunentar für Science-fiction und 
uns für verblendete Träumer? Uns de facto in 
die Bücher zu verbannen, während um uns her
um de jure (de Lange-Lehngut jure) der Klein
krieg tobt. l-lie gut wi r 's doch haben, ,.,enn 
,.,ir still unsere Fressen halten und den Ho
telvollzug in Utopie erleben, genießen. Wie 
,.,ar das denn, Herr Lange-Lehngut, als mich 
Ihre Gruppenführer (da wird wohl der Gruppen
leiter oder -betreuer gemelnt sein) in illei
ner Bude aufsuchten und mich neben allen 
Studienunterlagen sogar den von Ihnen ge
pr iesenen Alternativ- Kommentar in die Asser
vaten-Kanuner schleppen ließen? Zur "Sicher
stellung" der daraus abgeleiteten Rechte? 

Oder wie war das mit der Verhaftung meiner 
Schreibmaschine. weil ich für andere Gefan

Schreibmaschine dafür? Und überhaupt, warum 
darf das für Gefangene nicht fruchtbar ge
macht ,.,erden, was sogar Sie nicht nur als 
eine bloße Interpretation von Gesetzen an
sehen - Kommentar der Menschlichkeit ! 

Und wie war das denn, Herr Lange-Lehngut, 
als am 29. August 1984 zwei Schließer meine 
Zelle betraten, um Ungeklärtheiten über ge
führte Telefonate zu ermitteln? 

"Verlogenes Schwein", nannte mich der eine, 
als ihm mein Schweigen nicht paßte und ich 
ihm aus berechtigten Gründen keine Antwort 
gab, mir darüberhinaus seine Beleidigungen 
verbat und ihn aus der Zelle schickte. Be
leidigungen übrigens, denen Sie , Herr Lange
Lehngut in LICHTBLICK-Artikeln sogar in mil
derer Form so großen Unwert beimessen. Und 
was machte der Schließer? Der zerriß mir so
fort mein Hemd, packte mich am Arm und ver
brachte mich in den Privatzoo, was Sie, Herr 
Lange-Lehngut, mittels Sicherungsbescheid 
absegneten, weil der Schließer die Sache so 
gedreht hatte, ich habe ihn 3ngegriffen -
und verletzt. Das glaubten Sie, Herr Lange
Lehngut, i~ - ungesehen. Dafür hatten Sie 
Ihren Oberp=leger. Meinem Pochen au~ einem 
exter , _ ::est, das die von dem PflegE>,.. 
beim ·· li..~ r ... .... -, 1 '- . 1 -·~;:1.:~tzun ... ~ 
widerleg·· hätte, maßen Sie keinen l.Jert bei. 
Si p iibe1. ießen den Fall dann Ihrem Bereichs
leiter Müller, damit der dann erst reCt1t 
boykottieren und fadenscheinig insistieren 
konnte, auf ein externes Attest könne "auf
grund der gesicherten Beweislage'= (mir zieht 
sich die Bauchdecke Zllsammen) verziclltet 
werden. ~eweisuntercirückung nennt man so 
etwas I? 

Angstfreies Klima? Gegenseitige Kommunika
tion? Kooperation? 

Herr Lange-Lehngut, Sie dürfen versichert 
sein, ich werde den von Ihnen empfohl~uen 
Kommentar weiter studieren, 1ch werde ihn 
verinnerlichen, ich werde Ihnen .die Äusle
gungen (und nicht nur dia) daraus solange 
in Schriftsätzen auf Ihren Schreibtisch 
schmettern, bis in Ihrer Anstalt tatsächlich 
angstf~eie Klimate, gegenseitige Kommunika
tion und Kooperation nicht mehr nur leere 
l-lorthülsen sind, und dafür brauche ich Sie 
nicht zu beleidigen . Sie verkaufen sich 
selbst unter Ihrer Würde. 

Oder sind Sie etwa nicht der Klaus Lange
Lehngut, der in der JZ den Alternativ-Kom
mentar sogar den Knackis empfohlen hatte? 

- Dietmar Jochum -

gene Schreiben verfaßt habe? Was kann die --~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~ 
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DER TAGESSPIEGEL (vom 21 . 10 . 84) 

Studium hinter Gittern 
DI~R 'rAGESSPIEGEL (vom S . 12 . 8 4 ) 

Abbau der Radioanlagen in 
Modellprojekt in Geldem soll Häftlingen neue Chancen eröffnen Gefängnissen beginnt in Kürze 

Geldem (dpo~ Jch hab' Mist gebaut. Aber Studienabteilung mit 15 Haftplätzen, drei Klein· ln Kürze wird mil dem von Justizsenalt 
wenn ' ich jetzt Leistung zeige, kann da!i gruppenräumen sowie zwei Zellen für die Oxforl seit Iangerem geplanteh teilweise 
honoriert werden. Ich kann dann wieder in die Bibliothek können sich die Studenten bis zur Abbau der Gemeinschafts-Rundfunkanlagen i 
Gesellschaft reinwacl:isen•, sagt_ Kar!, der zu Einschlußzeit um 21 Uhr frei bewegen. Von der den Derliner Haltanstalten begonnen. Die 
dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde und - in Haftanstalten ohnehin knappen _ Ärbeit teilte gestern ein Vertreter der Justizverwa' 
jetzt im Geraugnis Mathematik und Informatik sind sie freigestellt. tung auf Anfrage mit. Es sei vorgesehen. di 
studiert. .Du sackst ab, wenn du dich hier nicht Der nordrhein-westfdlische Justizminister i~ d:n Zellen Installierten Lautsprecher ledi~ 
geistig fit hältst. Um die langen Jahre halbwegs Dieter Haak (SPD) si~ht in dieser Einrichtung hch 1m Untersuchungshaftbereich zu belasser 
vernünftig zu gestalten, brauchst du eine einen weiteren Schritt zu .verbesserten Reso· ln die Zellen der Gefängnis-Altbauten solle 
sinnvolle Beschäftigung•, meint auch Willy, der zialisierungschancen". Schulische und berufli- Steckdosen eingebaut werden, um den Häftlir 
seit viereinhalb Jahren einsitzt und noch ehe Weiterbildung und Qualifikation seien eine &en einen Radioempfang ohne kostspielige 
mindestens vier Jahre vor sich hat. ln WiUys wichtige Voraussetzung für ein späteres straf- Batteriebetrieb zu ermöglichen. ln den Neubac 
Zelle stapeln' sich die Fachbücher über Wirt- freies Leben in der Gesellschalt Dies gelte für ten, in denen alle ZeHen bereits an da 
schaftswissenschaften. Straftäter aller Schichten und Bildungsgrade. Stromnetz angeschJossen sind, blieben dj 

In einem in der Bundesrepublik einzigartigen Allein 17S der 600 Insassen der 1979 eröffneten Lautsprecheranlagen bestehen, da sie auch de 
Modellprojekt sind Anfang Oktober 15 inhaf- Gelderner Haftanstalten werden in modernen .hausinlernen Kommunikation" dienten. Alle1 
tierte Studenten der Fernuniversität Hagen in Werkstätten in verschiedenen Berufen ausge· dings werden über sie kein~ Rundf~endun 
der Haftanstalt Geldern zu einer studienzen· bildet. 100 andere lernen in schulischen Auf. gen mehr zu empfangen sem. 
trumsähnlichen Einrichtung zusammengelegt baukursen. G~fangene, die über kein eigenes Radiogerä 
worden. Damit wird einem kleinen Teil der Auch wenn diese .Studienelite" manchmal v~rfugen, sollen e!n;s I:ihweise erhalten. sofen 
bundesweit etwa 260 Strafgefangenen Fernstu- von Mitgefangenen wegen ihrer Privilegien sle. a~s .bedürfhg _ er!'ge~tuf~ ":'erden. Da 
denten. von denen rund 100 sich nur ihrem beneidet wird, stellen sie bei näherer Betrach· ~ntenum ?e: Bedu_rftigk_ert 1st Jedoch nocl 
Studium widmen, ausreichende Lernbedingun- tung fest: .Mensch, die müssen ja richtig 111~ht endgultig geklaf1: h_reß es _weiter. Dahe 
gen geschaifen. Die Zusammenlegung ermög- arbeiten." Tatsächlich steckt viel harte und se• auch n~h unldar, wrevrel Radiosangeschaff 
licht eine wirksame Betreuung durch das disziplinierte Arbeft hinter dem Studium in der w~rden ~ussen und aus welchen Haushalts 
Studienzentrum der Universität in Goch und Zelle. Wer die Einsendeaufgaben nicht packt, m•tt~ln dre~ geschehen soll.. . 
die notwendigen Fachgespräche mit anderen wird nicht zur Klausur zugelassen. Das Prü- WJe benchtet. soll:;n dre Gernemsehafts 
inhaftierten Kommilitonen. Auch verfügen die fungsamt bescheinigt den inhaftierten Studen· Anlage~ aus Kostengr:r-nden abgeschafft wer 
Informatikstudenten über einen gemeinsamen ten jedoch .gute Erlolge·. de~. Fur ~undfun.~ge~uhren und Reparaturar 
Computer. Viele Gefangene in anderen Haftanstalten bellen müßten Jahrheb etwa 300 000 Dt-

Außer Informatik studieren die Gefangenen machen von den Möglichkeilen der Fernuni- a~~g~geben ~~rden. Rund die Hälfle all_e 
Mathematik, Elektrotechnik, Wirtschaftswis· versität als Gasthörer Gebrauch, auch wenn sie HafUmge verfuge~ n_ach ~ga~n der J~sllz. 
senschalt oder Erziehungswissenschaften als keinen Abschluß anstreben oder keine Hoch- v:rwaltung_ ohnehin u.ber em ergenes Radloge 
Hauptlach in verschiedenen Kombinationen. schulzulassung haben. Für sie bietet das rat und seren meist v_on der Entrichtung de 
Die Gebühren für die Kurseinheiten werden Angebot der Fernuniversität eine Möglichkei: Rundfunkgebühr befrerl (rsp 
den Studenten vor cler Uni erlassen. In der zur sinnvollen Freizeitgestaltung hinter Giltern ------ -----------

Hinweis der Pädagogischen-Abteilung: 

Die Gruppe der Tegeler Fernstudenten hat die Möglichkeit, sich 
an jedem ersten Dienstag im Monat zwecks Kommunikation und Be
ratung durch einen Mitarbeiter des Studienzentrums im Schul
zentrum zu treffen. 

DIE TAGESZEITUNG 

Gagen-Gefangenenzeitung in Tegel 
(vom 3 . 12 . 84) 

))Durchblickcc statt ))Lichtblickcc 
•Es Ist wieder mal Zelt, den Durchblick auferstehen zu lassen, 
heißt es lapidar ln dem DIN A5-Heft, das den Untertitel •unabhän
gige, unzenalerte Gefangenenzeltung• trägt. •Durchblick•, von 
dem soeben ln 3.000er Auflage die Nullnummer erschien, soll den 
Gefangenen ln Tegel die Informationen bringen, die Ihnen die offl· 
zlelle Gefangenenzeitung •Lichtblick• wohl vorenthalten wird, 
nachdem die Anstaltsleitung den mißliebigen Redakteur Warther 
durch einen Ihr genehmen Mann ersetzt hat. 
Vom alten •llchtblick• sei nach dem von tung• nicht geäußert habe und 1980, als 
oben verordneten Personalaustausch sie die geplante Einführung von Lichtbild-
nur noch der Name und die Adresse ge- ausweisen tOrdie Gefangenen als •halb 
blieben, schreiben die •Durchblick--Re- so schlimm• abtat. Die jeweilige Gagen-
dakteure und verweisen auf die Tatsa- Gefangenenzeitung habe mit ihrer kriti-
che, daß es schon zweimal notwendig sehen Berichterstattung ein großes Echo 
war, mit dem -Durchblick• die Berichter· bei den Gefangenen hervorgerufen, dar· 
stattung im Knast durch unabhängige auf hofft die •Durchblick•·Redaktion 
und kritische Berichterstattung zo ergän- auch jetzt. Denn der ~Durchblick•, so 
zen: 1976,alsdiedamalige l ichtblick·Re- heißt es, •schreibt unzensiert• und zwar 
daktion sich zu ..Ublen ausländerfeind· so lange, •wie es nötig ist.• taz 
Iichen Machenschaften der Knastverwal-

DIE TAGESZEITUNG (vom 6 . 12.84) 

Gesammelte Gnade 
Im Zuge eines •Sammelgnadenerwei
ses• sind in Bartin 135 Strafgefangene 
wegen des bevorstehenden Weihnachts
festes vorzeitig aus der Haft entlassen 
worden. Einer Mitteilung des Justizspre
chers zufolge konnten im vergangenen 
Jahr 142 Strafgefangene vor dem Ende 
ihrer regulären Haftzeit im Dezember 
nach Hause zurückkehren. Betroffen 
seien nur solche Gefangene, die Ihre 
Strafe ohnedies in der Zeit bis zum 15. Ja
nuar 1985 verbüBt hätten. teilte der Spre
cher mit. Von dem Gnadenerlaß ausge
schlossen sind Knackis, die wegen 
Rauschgift· oder Staatsschutzdelikten 
oder wegen grober Gewalttätigkeit verur
teilt wurden. Insgesamt befinden sich in 
den Berliner Haftanstalten gegenwAI1ig 
3.932 Gefangene. apltaz 
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i \E,RLfN ( V• >111 ' • • . • . f)[l~f~rt verteidi~t Trennung von 
/ M~tteiPIJinöol(fi~~~ Hiin Gefängnis Strafgefangene 

"ausgeliehen" Gericht prüft Entzug des Sorgerechts -:- Streit im Rechtsausschuß 
ivlüRiit'hkl'it, Uds Kind bei der Mutter in der 
Voll;.ug«unstdlt unterzubringen. bis es schul
plli<·htig wircl . Das Konzept lür eine sogenannte 
Mutter-Ki nd-Stillion in der oeuen Frauenhalt
pnst~ll Plötzensee. die 1985 eröffnet wird, sieht 
jedn<'h nur einrn hö~:hstens dreijährigen ge
mPinsc1mt'n 1\ulenthalt vor. 

Göttingen (dpa) 

Justizsenato r Oxforl wiedNholte geslt.>rn vor 
dt•m Rechtsausschuß des t\bg!·ordnPlt>nhuus,·s 
S('ine Bedenken gegen die ZusammPn iPgu ng 
einer Strafgefangenen mit ihn·m fünf Wochen 
alten Baby da dies für die Entwicklung des 
Ki'ndes nicht ratsam sei. Wie berichtet, war die 
in der Frauenhaltanstalt Lehrter Straße einsil· 
7.ende Frau am '20. Oktober in der Klinik 
Pulsstraße von einem Sohn entbunden woruen. 
Seit der Entbindung sind Mutter und Kind auf 
Veranlassung der Justizverwallung getrennt. 
Das Baby lebt derzeit in einem Heim. wo auch 
seine zweieinhalbjährige Schwester unterge
bracht ist. 

Der vorläufig vom Dienst suspendier· 
te Leiter der Justizvollzugsanstalt Göt
tingen muß sich seit gestern vor der 
Zweiten Großen Stral)<ammer des Land· 
gerichts Göttingen fO r zahlreiche Straf
taten verantworten, die ihn möglicher
weise selbst zum Insassen einer Voll
zugsanstalt machen. 

Verwahrungsbruch, Urkundenunter· 
drückung, Strafvereitelung und Rechts
beugung wirft ihm die Staatsanwalt· 
schall vor . Der Strafrahmen, so das Ge
richt zum Auftakt des Prozesses, be· 
wegt sich zwischen einem Jahr und 
fünf Jahren. 

Freiheitsstrafen verbüßende hoch
qualifizierte Handwerker seiner An
s talt , so die Anklage, sollen an dem 
Haus des Oberregierungsrates in einer 
Göttinger Landgemeinde gearbeitet ha
ben. Doch statt mit der Staatskasse 
• Facharbeit" abzurechnen, soil er sich 
selbst .Hilfs- und Außenarbeiten" in 
Rechnung gestellt haben. Der Gewinn 
für· den Juristen : rund 10 000 Mark. 

Gegenwärtig. so Oxfort weiter. prüfe ein 
Vormundsschaftsgericht. ob der 36jährigen 
Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen 
werden soll. Die mehrfach vorbestrafte Frau war 
im vergangeneo Jahr. wie berichtet, zu elf 
Jahren Haft wegen Ewei vollendeter und einer 
versuchten räuberischen Erpressung verurteilt 
worden. Die Tat hatte sie gemeinsam mit ihrem 
Ehemann, der zu achteinhalb Jahren Heilt 
verurteilt wurde, und ihrem damals 14jährigen 
Sohn begangen. Falls der Frau das Sorgerecht 
entzogen werden sollte, will nach Angaben 
Oxforl eine Familie das Baby und dessen 
Schwester aufnehmen'. Die Mutter verweigert 
dazu ihre Zustimmung. 

OPT Lritt'T der Fraurnhaltanstalt Lehrter 
St rclßt', llöllich, trat Behauptungen entgegen. 
wonach die Stra!Refangene sogar im Kreißsaal 
c! E>r Klinik Pulsstraße mit Handschellen. an ihr 
Bett gefesselt worden sei. Richtig sei dagegen, 
daß die 36jährige gefesselt war., als sie im 
KrankPnhaus Besuch von ihrer Anwältin er
hie lt. Gleiches mußte, so Höflich. aus Sicher
heitsgründen veranlaßt werden. als die Frau in 
einer anderen Klinik ihr Kind besuchen konnte_. 

DER TAGESSPIEGEL (vom 29 . 11.84) 

Häftlinge kamen in fast 99 Prozent 
der Fälle vom UrJaub zurück 

Von 23 189 Urlaubsausgängen sind im ver
gnngenPn Jc~hr die Berliner Strafgefangenen in 
22 872 Fällen freiwillig 7.urückgekehrt. Das 
rnlspricht einer Quote von 98,63 Prozent. Wie 
Justizsenator Oxfort dem $PD-Abgeordneten 
R ü t e r auf eine Kleine Anfrage hin mitteilte , 
hat Baden-Württemberg mit 99,0 Prozent die 
höchste, Schleswig-Holstein mit 96,0 Prozent 
die niedrigste Rückkehrquote. (Tsp) 

IEGEL (vom 11 . 12 . 84) 

.ecbs Stunden Arbeit 
dstrafen-lragessatz 
glichkeit. Geldstrafen durch 
~u tilgen. wird nach Angaben 
rs zunehmend Gebrauch ge
e 1979 wurden, wie Senator 
f eine Kleine Anfrage des 
en Karl-Heinz B a e t g e er
ntsprechende Anträge gestellt. 
ahr 1984 waren es bereits 140 
rafen, deren Vollstreckung in· 
ngsunfähigkeit droht, können 
;ogenannte freie Arbeit getilgt 
tutionen stehen hierfür inzwi
:ung, (Tsp) 

Für den Fall, daß die Strafgefangene ihr 
Sorgerecht behält, besteht die gesetzliche 

. 9 12 . 64) 
GEL (voli\ . 

DER TAGESSPIE Gefängnis-Baby 

DER TAGESSPIEGEL (vom 12.12 . 84) 

Haft wegen tätowierter 
Hakenkreuze auf den Armen 

Weil er auf seinen Armen zwei tätowierte 
Hakenkreuze im Gefängnis offen getragen 
hatte, ist ein 24jähriger Häftling gestern vom 
Amtsgericht Tiergarten wegen fortgesetzten 
Verwendeos verfassungsfeindlicher Kennzei
chen zu einem Monat Haft verurteilt worden. 
Die Hakenkreuze hatte sich der Arbeiter seiner 
Aussage nach mit zwölf oder 13 Jahren in einem 
Heim .aus jugendlichem Leichtsinn" eintätowie
ren lassen. Auf die Frage, warum er die 
NS-Symbole immer noch trage, antwortete der 
Mann, er habe sie .halt mal drufr, und sie 
würden ihn nicht stören. Andererseits sei er 
bereit, sich die Hakenkreuze nach der Haftent
lassung entfernen zu lassen. 

Der Staatsanwalt, der drei Monate Gefängnis 
beantragt hatte, betonte, er zweifle daran, daß 
sich der Angeklagte die Hakenkreuze entfernen 
lassen wolle, zumal er sie auch im Prozeß .groß 
und strahlend" zur Schau ~estellt habe. Wie 
bereits bei seiner Verurteilung wegen Dieb
stahls vom Januar dieses Jahres wurde dem 
Arbeite'r auch hier eine verminderte Schuldfä
higkeit zugebilligt. Es komme nun darauf an, 
dem Angeklagten bewußt zu machen, daß 
Millionen von Menschen unter dem Symbol, 
das er hier so freimütig hochhalte, gelitten 
hätten. meinte die Vorsitzende Richterin in der 
Urteilsbegründung. (dpa) 

Zu dem Bericht .Zukunft eines Gefängnis
Babys unklar" im Berliner Teil ist zu sagen: Wer 
wo immer das Kind gezeugt haben mag - Es 
ist bedauerlich, daß unter den Bedingungen des 
Knasts ein Kind gezeugt und zur Welt gekom
men ist. Die Beteiligten haben hier ein hohes 
Maß an Verantwortungslosigkeit gegenüber der 
Zukunft eines solchen Kindes gezeigt. 

Aber nicht nur sie: auch die Vertreter der 
Justiz haben verantwortungslos gehandelt -
und das nicht nur im Zusammenhang mit der 
Geburt. Sie wollen das Kind von der Mutter 
trennen. jetzt und damit doch wohl auf Dauer. 
In der neuen Frauenstrafanstalt gibt es eine 
Mutter-Kind-Station. Mit Befremden habe ich 
in dem Artikel zur Kenntnis genommen, wie 
wenig Beachtung die Juristen dem Gutachten 
von medizinischen Fachleuten beimessen. Für 
sie gelten die Vorschrillen des. Strafvollzugs
gesetzes, auch wenn sie sich unmenschlich 
auswirken. Sind die Menschen für die Gesetze 
da oder nicht die Gesetze für die Menschen? 

Aus meiner Praxis weiß ich, d~B juristisches 
Denken oft den von Psychologen, Ärzten und 
Sozialarbeitern erkannten Notwendigkeiten 
widerspricht. Im vorliegenden Fall sollte geprüft 
werden, ob im Interesse des Kindes der Mutter 
eine Haftunterbrechung gewährt werden kann. 
In der DDR und in Italien z.B. wird die 
VerbüBung der Strafe bei Frauen ausgesetzt. 
die ein Kind zur Welt gebracht haben und sich 
für seine Erziehung verantwortlich fühlen. Aus 
meiner Arbeit in der Jugendstrafanstalt weiß 
ich, daß ein gestörtes Verhältnis zum Eltern
haus und Heimaufenthalte eine .kriminelle 
Karriere· begünstigen. Der in Art. 6 GG 
garantierte Schutz der Pamille sollte auch unter 
so extremen Bedingungen nicht preisgegeben 
werden. 

Michel Popke, Pfarrer in der JV A Plötzensee 
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HAUS 

Insassenvertretung 
sprächspartner für 
stizverwaltung 

kein Ge
die Ju-

Nachdem es erst vor kurzem 
zu Auseinandersetzungen im 
Zusammenhang mit dem "LICHT
BLICK" kam, die von der An
staltsleitung (aus)gelöst 
wurden, scheint sich ähn
liches im Zusammenhang mit 
den Insassenvertretungen an
zubahnen, wofür in diesem 
Fall die Justizverwaltung 
der Aus(löser) ist. 
Anfang September 1984 baten 
wir den in der Justizverwal
tung für die sozialtherapeu
tische Anstalt (SothA) zu
ständigen "Chefpsychologen", 
Herrn Schmidt, telefonisch 
um ein informatives Gespräch 
mit der Insassenvertretung 
{I.V.). Herr Schmidt sagte 
spontan zu. 
~4 'der lichtblick' 

Mit Schreiben vom 9. Septem
ber 1984 bedankten wir uns 
höflich für die Gesprächsbe
reitschaft, baten diese 
Einlad~ng auch an den für 
die SothA zuständigen juri 
stischen Fachaufsichtsrefe
renten, Herrn Baldszuhn, 
weiterzuleiten und teilten 
gleichzeitig die zu erörtern
den Themen mit. 
U.a. wollten wir uns - stell 
vertretend für die übrigen 
Gefangenen der SothA - mit 
den beiden Herren über die 
in derTeilanstalt IV prak
tizierte Sozialtherapie un
terhalten, also Konzept, Zu
kunftsplanung , Urlaub, Aus
gang, Freigang, Zuständig
keit und schließlich auch 
über die sog. Notbelegung in 
der SothA. 
Nichts Böses ahnend, da sol
che Gespräche zwi sehen Insas
senvertretungen und Justiz
verwaltung, Politikern usw . 
schon häufig in allen Teil
anstalten stattgefunden ha
ben, wartetenwir zuversicht
lich auf die baldige Mit
teilung eines Gesprächster
mins . 

Wir mußten bis Ende Oktober 
warten, um dann mittels Zwi 
schenbescheid der Justizver
waltung zu erfahren, daß die 
Sache geprüft würde. 
Erst jetzt, genau drei Monate 
nach unserem Einladungs
schreiben, erhielten wir den 
folgenden endgültigen Be
scheid, der in der I. V. zu den 
unterschiedlichsten Reakti 
onen führte, die hier besser 
nicht näher beschrieben wer
den sollten. 

5. Dezember 1984 

Der Senator für Justiz 

An die 
Insassenvertretung der 
Sozialtherapeutischen 
Anstalt der 
Justizvollzuganstalt 

Sehr geehrter Herr Müller, 
sehr geehrter Herr Sontag! 

Auf Ihr Schreiben vom 9 . Sep
tember 1984 und im Anschluß 
an meinen Zwischenbescheid 
vom 25 . Oktober 1984 teile 
ich Ihnen nach eingehender 
Überprüfung Ihres Wunsches 
mit, daß ich eine Beteiligung 
von Vertretern der Fachauf
sichtsbehörde an dem von Ih
nen gewünschten Gespräch 
über die in Ihrem Schreibe:l 
vorgeschlagenen Themen nicht 
für sachdienlich halte . Die 
Themenbereiche fallen nicht 
in das Aufgabengebiet der 
Insassenvertretung der So
zialtherapeutischen Anstalt . 
Im übrigen weise ich darauf 
hin, daß jeder Gefangene Ge
legenheit hat, sich mit Wün
schen , Anregungeo und Be
schwerden in Angelegenbei ten, 
·.· {e ihn selbst betreffen , an 
den Anstaltsleiter zu wenden . 
Desgleichen besteht die Mög
lichkeit. , daß ein Gefangener 
sich in eigenen Angelegen
heiten an einen Vertreter der 
Aufsichtbehörde wenden kann , 
·.-1enn dieser die Anstalt be-
sucht . 

Hochachtungsvoll 
Im Auftr ag 
Baldszuhn 



Norma 1 envei se wäre ein Kom-
mentar zu diesem Schrieb 
überflüssig, da sein Inhalt 
allein fürsich spricht; doch 
ein paar Bemerkungen bzw. 
Fragen können wir uns dazu 
nun doch nicht verkneifen . 

In § 160 StVollG (Gefangenen
mitverantwortung) heißt es: 

11 Den Gefangenen und Un
tergebrachten soll ermög
licht werden, an der Ver
antwortung für Angelegen-
heiten von gemeinsamem In
teresse teilzunehmen, die 
sich ihrer Eigenart und 
der Aufgabe der Anstalt 
nach für ihre Mitwirkung 
eignen ... 

Die in unserem Schreiben an 
die Justizverwaltung vorge
schlagenen Gesprächsthemen 
hatten fast ausschließlich 
den hier praktizierten sozi
altherapeutischen Vollzug 
zum Inhalt. Dieser Vollzug 
unterscheidet sieh vom Rege 1-
vollzug in erster Linie da
durch, daß die in ihm unter
gebrachten Menschen thera
piert, also in vielen Ge
sprächen zwischen Therapeu
ten und Klienten zum Nach-, 
Mit- und Umdenken angeregt 
und überzeugt werden sollen 
.'\11 es, was damit zusammen
·;ängt, sollte offen und wenn 
nötig auch kontrovers dis 
~utiert werden, und ist des
halb für alle davon betrof
fenen Gefangenen von gemein
samem Interesse, das wir als 
~1re gewählten Vertreter zu 
~~rtreten haben. 

I -

Wir werden also nochmals die 
zuständigen Damen und Herren 
in der Justizverwaltung zu 
einem Gespräch einladen, das 
die Aufgaben und Möglich
keiten einer Insassenvertre
tung zum Inhalt haben wird. 
Dabei werden in etwa fo 1 gende 
Fragen zu beantworten und zu 
erörtern sein : 

- Was sind Angelegenheiten 
von gemeinsamem Interesse, 
die von den Insassenver
tretungen vt::rtreten \·/erden 
können/so 11 en? 

-Sollen Insassenvertretungen 
in Zukunft nur noch für 
Fernsehabstimmungen und 
ähnlichenebensächliche Be
reiche zuständig sein? 

- Wären Insassenvertretungen 
unter solchen Bedingungen 
überhaupt noch notwendig 
oder s i nnvo 11 - oder so 11 en, 
sie ganz abgeschafft wer
den? 

Im übrigen werden wir, wie 
in dem Bescheid der Justiz
verwaltung angeführt, allen 
Insassen der SothA vor
schlagen , sich zu einem Ge
spräch mit einem Vertreter 
de~ Auf~ichtbehörde vorzu
melden, wenn dieser die An
stalt besucht - die dafür 
vorgesehenen Bücher liegen 
in den 11 Zentralen" der ein
zelnen Teilanstalten. Bei 
der Gelegenheit kann dann 
der betreffende Aufsichtbe
hördenvertreter die Themen
bereiche, für die die I.V. 
angeblich nicht zuständig 
sein soll, mit jedem Gefan
genen einzeln (180 gibt's in 
der TA IV) erörtern . 

Insassenvertretungen TA IV 

INSASSENVERTRETUNG 
- HAUS IV -

Betr . : Gefangeneneinkauf/Au
tomatenzug 

Bevor wir auf dieses Thema 
eingehen, ein paar I.Jorte zur 
Boykott-Hysterie betreffend 
LICHTBLICK . Zum gegenwärti
gen Zeitpunkt den LICHTBLICK 
zu boykottieren ist wohl das 
Letzte, was die I.V. HAUS IV 
(und vielen anderen) einfal
len würde . Sicher war der 
letzte LICHTBLICK nicht so 
ausgefeilt wie wir es von 
Hotte gewöhnt waren - doch hat 
sich an seinem Inhalt ja nix 
geändert - oder? 

\~as soll also der Boykott? 
Das i - Tüpfelchen war , daß zu
gleich mit dem LICHTBLICK uns 
eine Schrift übersandt wurde, 
welche sich " DURCHBLICK" 
nennt . Hier hat sich wohl je
mand mit fremden Federn ge
schmückt - nicht nur ~o~egen 
der Betitelung "DURCHBLICK", 
sondern , wa~. fast noch schlim
mer ist , es wird die damali
ge Kampfschrift gegen den an
staltskonformen LICHTBLICK 
(I 976) auf ein Niveau gezerrt 
(in aller Öffentlichkeit) , 
daß es eine Schande für je
den kämpferischen Geist ist. 
Von vielen Seiten wurden wir 
gefragt, was dieses '" Blätt
chen" soll . Wie darauf eine 
Antwort finden, als wie: Es 
gibt Leute , die sind so links, 
das sie rechts wieder raus
kommen! 

Aber zum Glück gabs nicht nur 
Ärger in d~r JVA, denn wLe 
ihr wißt, sind wir alle ei
nen Schritt vorwärts gekom
men. Unter dem Motto : in ei
nem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist , hat die I . V. 
(BAUS IV) schon vor längerer 
2eit den Gefangeneneinkauf 
auf • s Korn genommen . Denn den 

'der lichtblick ' 25 



gesunden 
t..rohl kaum 

Körp~r können wir 
mit dem Anstalts-

fraß erreichen. Und das über
teuerte 08/15 - Warenangebot 
der Fa . Frey war unserem 
"Wohlbefinden" auch nicht 
gerade zuträglich. Die Ge
spräche diesbezüglich mit der 
Wirtschaftsven7al tung, Herrn 
Mewes, gestalteten sich recht 
zähflüssig, so griffen t-1ir 
zur direkten Aktion . Die Un
terschriftensammlung betref
fend der Ablösung der Fa. 
Frey und als Vorschlag der 
I.V., die Fa. Penny-Markt 
als unseren neuen Lebensmit
telhändler zu verpflichten, 
wurde von allen Kollegen der 
JVA mit Freude aufgenommen, 
was über I 000 Unterschrif
ten bei dem Schreiben an den 
Justizsenator belegten . 

Einige Stichpunkte zum der
zeitigen Stand der Dinge: 

Der Vertrag mit der Fa. Frey 
(Laufzeit I Jahr) wurde 
(noch) nicht verlängert! Der 
Vertrag läuft bis zum 31 . März 
1985 und müßte durch die Ju
st izverwaltung bis zum 31 . De
zember 1984 gekündigt lverden. 

Senatsdirektor von Stahl (Ju
stizven.Jaltung) hat in der 
Justizausschußsitzung des 
Abgeordnetenhauses am 29 . No
vember 1984 keine Bedenken 
gegen einen Vert rag mit der 
Fa . Penny-Markt erhoben. Der 
Vertreter der Fa . Penny, Herr 
Zillmann , hat inzt.,risch('n vor. 
der Vertragsabteilung der 
Justizvenvaltung (Herr Faul
sens) die entsprechenden Un
terlagen für die Einkaufs-
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Übernahme erhalten und sie .· 
an die Zentrale des Penny · 
Harktes zur lveiteren Übe::·· 
prüfung gesandt. 

Wenn ein Vertrag zwischen 
Penny- Markt und Justizver
waltung zustandekommen soll
te, würde .er mit dem I. April 
1985 in kraft treten. 

thnlich wird eventuell mit 
dem Automatenzug verfahren. 
Hir fällt dazu der Leserbrief 
im letzten LICHTBLICK ein, 
\>TO einige Frauen in der Lehr
ter Straße ebenso sauer sind 
wie wir , denn der Automaten
zug ist nicht nur vom Preis, 
sondern auch vom Angebot her 
unter aller Sau. Bei uns in 
der JVA Tegel ist die Fa. 
Naujoks dafür verantwortlich 
- wir werden sehen, in l..rie
weit sie sich verhandlungs
bereit zeigt. 

Insassenvertretung HAUS IV 
(SothA) 

\ 

Gerade noch rechtzeitig vor 
Redaktionsschluß erreichte 
uns folgende offizielle Mit
teilung des Senators für Ju
sti-z: 
Die Insassenvertretungen ha
ben mit Schreiben vom 20. und 
25. November 1984 gegenüber 
dem Senator für Justiz den 
Gefangeneneinkauf beanstan
det. 
Da die Fa. Penny-Märkte be
reits v o r diesen Schrei
ben ihr Interesse am Gefan
geneneinkauf bekundet hatte, 
wird deren Angebot zur Zeit 
vom Senator für Justiz ge
prüft. 
Falls tatsächlich Verbesse
rungen erz i e 1 t werden können, 
wird die Sena tsverwa 1 tung un
verzüglich dieerforderlichen 
Schritte zur Neuorganisation 
ergreifen. 
Im Auftrag des Senats 
Dr. Wegener 

Hallo Lichtblicker 

Alle schon resigniert? 
In der JVA Werl haben Inhaf
tierte eine einmalige Aktion 
mit dem Ziel gestartet: 11 In
haftierte - Knackis - in die 
Parlamente" . 
Ich finde es persönlich sehr 
deprimierend, daß sich erst 
360 von ca. 60.000 Straf- und 
Untersuchungsgefangenen der 
Initiative "SolidaJIA.;tä..;t" an
geschlossen haben. Wir sitzen 
doch alle in einem Boot! 
Frauen und Männerinden JVA • s 
vereinigt euch, sammelt Un
terschriften bzw. Stimmen und 
fordert ein Informationsblatt 
zur Initiative '' SoUda!t..i;tä.t" 
bei folgenden Adressen an: 

Erwin P. Remus 
Postfach 302 (JVA) 
4760 Werl 

Achim Friedmann 
Postfach 2969 (Haus III) 
8580 Bayreuth 

Wir können Briefporto und 
viel Arbeit sparen, wenn im
mer nur einer bzw. eine von 
einer Gruppe an uns schreibt. 
Bitte legt aber immer eine 
Rückportomarke bei. Angespro
c~en sind auch Leute von 
draußen. 
,ol idarische Grüße 

J\chim Friedmann 
"JVA Bayreuth 



Roland D r e c h s e 
Seidelstraße 39 - TA V 

1000 Berlin 27 

An den 
Vorsitzenden der 
41 . Strafvollstreckungskammer 
beim Landgericht Berlin 
Turmstraße 91 

1000 Berlin 21 

Berlin 27, den 9. Dezember 1984 

Betr . : Strafvollzugssache zum Aktenzeichen 60 Kls 4/77 

Sehr geehrter Herr Zippel , 

die Anrede sollten Sie als reine Höflichkeitsfloskel verstehen; denn Sie dürfen 
sicher sein, daß ich Sie weder achte noch ehre . Diese Tatsache trifft zumindest 
auf Ihre Person als sogenannter "Richter11 zu. 

Der Grund meines Schreibens ist darin zu suchen , daß ich vor nunmehr einem Jahr, 
anläßl ich meiner Anhörung zu § 57 Abs. 1 und 2 StGB, vor der 41. Strafvollstrek
kungskammer stand, deren Vorsitz Sie ja (leider) führen. 

Meine Entscheidung vor Ihrer Kammer war mit der Hoffnung verbunden, daß ich zu 
den ca . 5 bis 6 % gehöre, die im Bundesland Berlin nach VerbüBung von 2/3 der 
Strafzeit entlassen werden. Meine Hoffnung stützte sich berechtigter Weise dar
auf, da doch die für mich zuständige Staatsanwaltschaft einen direkten Antrag 
stellte, mich nach VerbüBung von 2/3 der Strafzeit zu entlassen . Von der Leitung 
der NA Hakenfelde wurde in einer diesbezüglichen Stellungnahme meine Entlassung 
ebenfalls befürwortet bzw. empfohlen. 

Ich selbst hatte Ihrer Kammer ca . 150 bis 200 Tagesausgänge und Urlaubstage vor
zuweisen , die von mir beanstandungsfrei absolviert wurden. Von einer drei -wöchi 
gen Haftunterbrechung, die ich für eine notwendige Operation erhielt und die 
ebenfalls beanstandungsfrei verlief, soll hier gar nicht die Rede sein . 

Was mein damaliges soziales Umfeld betraf, so brachte ich auch hier die besten 
Voraussetzungen mit, diemeineWiedereingliederung in dieser/unserer Gesellschaft 
ermöglicht hätte . In mühevoller Arbeit hattQ ich mir noch während meiner Straf
haft in Tegel (seit 1981), eine feste Beziehung zu einer im "öffentlichen Dienst 11 

beschäftigten Frau und deren Sohn aufgebaut, die trotz der schwierigen, extremen 
psychischen Situation intakt blieb und gut harmonierte. 

Meine berufliche Zukunft konnte damals nicht geplant werden, weil resultierend 
aus einem Arbeitsunfall, den ich in der VA Düppel hatte, der bereits erwähnten 
Operation eine weitere folgen sollte. Laut ärztlichem Gutachten des Professors 
Dr. Rehmanzadeh, Facharzt für Orthopädie am Klinikum Steglitz, hätte diese zwei
te Operation eine ;t(?.Ltn-mona.U.ge. M..beillw16CUugke.d: zur Fo 1 ge gehabt . Und diese 
Gutachten hatten Sie, Herr Zippel, beimdamaligen Anhörungstermin vor sich liegen . 
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Sie wußten also, daß meine Beugesehne des linken Daumens gerissen war und Sie 
wußten auch, daß ich von der Arztgeschäftsstelle der NA Hakenfelde und den Ärz
ten des Klinikums Steglitz bis auf weiteres arbeitsunfähig geschrieben war . 

Trotz vorgenannter Voraussetzungen und Umstände lehnten Sie nebst Ihrer beiden 
11 Damen 11 eine Entlassung nach § 57 Abs. 1 und 2 StGB ab. Ihre Ablehnungsgründe, 
die ich Ihnen hier nochmals in Erinnerung rufen möchte, waren münd~eh folgende: 
Z~!: Tja Herr Drechsel, alles was ich hier über sie lese -gemeint waren die 
eingegangenen Stellungnahmen - hört sich sehr gut an. Trotzdem, raus lassen kann 
ich sie nicht ; denn aus den Akten geht eindeutig hervor - und das zeigt auch 
ihre Straftat - , daß sie gefährlich sind . Z~atende ! 

Nachdem ich Ihre Frage, ob ich meinen Antrag zurückziehe - schon diese Frage 
ist rechtswidrig -, verneinte, berieten Sie sich kurz mit Ihren beiden beisit
zenden Richterinnen . Unmittelbar danach eröffneten Sie mir, daß ich ein Jahr 
Frei gang absolvieren sollte . Im November 1984 könne ich dann nochmals einen An
trag auf vorzeitige Entlassung stellen. Mein Hinweis, daß ich bis auf weiteres 
arbeitsunfähig geschrieben sei und eine zweite Operation nötig bzw. beabsichtigt 
ist , wurde Ihrerseits damit abgetan: Z~tat!: das ist ihr Problem Herr Drechsel, 
damit müssen sie fertig werden. Z~ende! 

Desweiteren machte ich Sie auch darauf aufmerksam, daß meine Verlobte die Grenze 
der psychischen Belastungsfähigkeit erreicht hätte und eine weiterhin andauernde 
Haftzeit den Bruch der Beziehung herbeiführen würde. Auch hier möchte ich Ihnen 
Ihre Antwort nicht vorenthalten, die da nämlich lautete : Z~!: aber Herr Drech
sel , gerade sie müßten doch eigentlich wissen, daß das der Strafvollzug so mit 
sich bringt. Z~ende! 

Entgegen aller Vernunft 1 i eß i eh mi eh vor einem Jahr auf eigene Verant\>tortung 
gesundschreiben, um Ihrer Auflage, ein Jahr Freigang zu absolvieren, nachzukom
men . Dieser Schritt wider aller Vernunft wurde in allererster Linie deshalb von 
mir getan, weil ich die verzweifelte Hoffnung hatte, nochmals ein Jahr lang die 
Beziehung zu meiner Verlobten unter weiterhin bestehender Belastung aufrecht zu 
erhalten. Außerdem, hätte ich keinen Freigang absolviert, so hätte ich mich au
tomatisch selbst auf Endstrafe abgestellt. Schließl ich war das Ihre Auflage, die 
Si e beschlossen hatten. Doch nachdem meine Verlobte zwei ei nha 1 b Jahre unter widrig
sten Umständen zu mi r gehalten hatte , erfolgte im März 1984 die Trennung . 

Heute, nachdem ein Jahr vergangen ist, ist meinerseits resümierend festzustel
len : 
a) Am4 . Juni 1984 legte ich den Freigang nieder und kehrte nicht in die NA Ha

kenfelde zurück . Ich entzog mich drei Wochen der Strafvo l lstreckung . Während 
dieser drei Wochen versuchte ich die Beziehung zu meiner Verlobten zu 11 ret
ten" . Dieser Versuch scheiterte jedoch. Am 26. Juni 1984 stellte ich mich 
wieder zur Verbüßung meiner restlichen Freiheitsstrafe inderJVA Tegel. Dies
bezüglich sei noch erwähnt, daß ich trotz der extremen Situation des drei
wöchigen Strafentzuges und meiner Gefährlichkeit - wie Sie sich so schön aus
zudrücken pflegten - nicht straffällig wurde . 

b) Aufgrund der nicht durchgeführten Operation ist mein linker Daumen steif, 
Ring- , Mittel - , Zeigefinger und Daumen sind gefühllos, so daß daraus eine be
schränkte Erwerbsunfähigkeit resultiert , die mit einer Rente von der LVA aus
geglichen wird . Ich glaube im Namen aller Versicherten, die Sozialabgaben an 
die LVA leisten , zu sprechen, wenn ich hier an dieser Stelle sage, daß ei
gentlich S i e diese Rente aus eigener Tasche bezahlen müßten. Denn ohne 
Rücksichtnahme auf meinen gesundheitlichen Zustand machten Sie mir die "er
pres seri sche Auflage11

, ein Jahr lang Freigang zu absolvieren. Ansonsten gäbe 
es keine vorzeitige Ent lassung . 
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c) Oie soziale Bindung zu meiner Verlobten und deren Sohn gehören der Vergangen~ 
heit an . 

BRAV 0 ( ! !!)Herr Richter Zippel und herzliche Gratulation. Durch Ihre soge
nannte "Rechtsprechung" haben Sie es doch wieder einmal geschafft das kaputt zu 
machen, was ich mir in mühevoller Arbeit aufbaute und was engagierte Bedienstete 
des Vollzugs förderten und unterstützten. Für Sie sind jedoch Stellungnahmen, 
die von Vollzugsbediensteten erstellt werden und die über Jahre hinweg mit der 
Betreuung und Resozialisierungsarbeit betraut sind, "lästiges Beiwerk", welches 
gerade mal für's "stille örtchen" gut ist. 

Sie und Ihre beiden beisitzenden Richterinnen stützen sich in Ihrer Rechts- und 
Beschlußfassung lieber auf Akten, die da nämlich genau aussagen, wie oft der An
tragst eller schon straffällig wurde und \'Jelch ein "böser Mensch" er doch bei der 
Begehung seiner Straftat war . Daß eine Akte ein "toter" Gegenstand ist und daß 
die Straftaten schon Jahre zurückliegen, wollen/möchten Sie in Ihrer "kleinka
rierten DenhJei se" nicht mit einbeziehen . Was soll auch der ganze Aufwand!? Wenn 
Unrecht gesprochen bzw. beschlossen wird, so ist es doch nur ein ehemali
ger Straftäter der davon betroffen ist. Der, der doch sowieso zum Abschaum der 
Menschheit gehört, soll gefälligst büßen und schmachten und zwar bis zum letzten 
Tag seiner Strafe, gelle Richter Zippel? 

Da ich leider kein Einzelfall bin, der unter Ihrer "Rechtsprechung" zu leiden 
hat, möchte ich im Namen all derer, denen gl eiches Unrecht widerfuhr, abschlie
ßend folgendes _mitteilen: 
Das StVollzG sieht vor, daß der Inhaftierte während des Vollzugs der Freiheits
strafe wieder fähig wird, in sozialer Verantwortung zukünftig ein straffreies 
Leben zu führen . Seine -Bereitschaft dazu ist zu wecken und zu fördern. Nicht je
der, aber viele s ind im Vollzug der Freiheitsstrafe bemüht, dieser Gesetzesauf
lage nachzukommen. Dieses Bemühen ~ird auch teilweise - wohlgemerkt teilweise, 
denn die Regel ist, daß die Vollzugsbehörde das StVollzG mit Füßen tritt und da
bei von den einzelnen Gerichten, sprich Strafvollstreckungskammern, noch unter
stützt wird - von der Vollzugsbehörde gefördert und unterstützt. 

Wenn dann der Gefangene nach drei , fünf, sieben oder mehr Jahren der ~1ei nung ist, 
die Früchte seiner an sich geleisteten Arbeit zu ernten, indem er voller Hoffnung 
vor die 41. Strafvollstreckungskammer tritt, um nach § 57 StGB angehört zu wer
den, da bekommt er von Ihnen, Herr Z i ppe 1 , vo 11 er Zynismus und Hohn zu hören, daß 
eine vorzeitige Entlassung nicht in Betracht kommt, weil er doch soundsoviel Mal 
vorbestraft ist, di e Schwere seiner Straftat rechtfertigt nicht . . . , es ist der 
Gesellschaft gegenüber nicht zu verantworten -. . . und ähnlich abgedroschene Sprü
che . 

In 2 bis 5 Minuten - länger dauert bei Ihnen ja eine derartige Anhörung nicht -
machen Sie mit schablonierten und dem Gesetzeszweck zuwiderlaufenden Sprüchen 
das kaputt, was sich der Betroffene in jahrelanger mühevoller Arbeit aufbaute. 
Statt Anerkennung seines Bemühens, wieder ein fähiges Mitglied dieser Gesell
schaft zu werden , bekommt er von Ihnen, Herr Zippel ., einen gewaltigen Tritt in 
den Hintern. (Wie vereinbaren Sie, Herr Richter Zippel, das mit Ihrem Gewissen?) 

Nachdem ein Gefangener diesen Tritt in den Hintern verarbeitet hat, so ist ihm 
nicht mehr zu verdenken, wenn er endgültig den Glauben an das Gute und die Ge
rechtigkeit verliert. Er resigniert und gelangt zu der Ansicht , "c!ie wollen ja 
gar nicht, daß unsereins wieder festen Fuß faßt". Hilflosigkeit und Verzweif
lung werden in kürzester Zeit zu abgrundtiefem Haß und Verachtung. Und letztge
nannte Eigenschaften prägen dann den Gefangenen in seiner noch rest l ichen zu ver
büßenden Freiheitsstrafe. Im Anschluß daran, Herr Richter Zippel, wenn Ihr Leit-
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spruch 11 es kann nicht verantwortet werden zu erproben 11 gegenstandslos bzw. 
die Geltung verloren hat, weil nämlich der Betroffene seine Strafe bis auf den 
letzten Tag verbüßte und er entlassen werden m u ß, wehe, wenn dann dieser 
monate- oder gar jahrelange angestaute Haß und die Verachtung zum Ausdruck kom
men. 

Sie, Herr Richter .Zippel, der Sie im Namen des Volkes Recht sprechen und beschlie
ßen sollte, mißbrauchen den Namen des Volkes, indem Sie Unrecht sprechen. Ich 
gehe sogar so weit, indem ich behaupte, daß Sie nicht im Sinne des Vdlkes han
deln. Vielmehr bin ich der Meinung, daß Sie sich in Ihrer "Rechtsprechung~~ von 
persönlichen Motiven leiten lassen. Bestärkt werde ich in meiner Meinung darin, 
wenn ich andere Bundesländer als Vergleich zu Berlin heranziehe. In Westdeutsch
land liegt prozentual gesehen die Entlassung nach Verbüßung von 2/3 der Strafe 
zwischen 15 und 60 Prozent. In Berlin jedoch nur bei 5 Prozent. Warum in Berlin 
nur 5 Prozent, Herr Richter Zippel? Sind Westdeutsche Spitzbuben weniger 11 böse" 
als die hier in Berlin? Oder trifft ganz einfach meine Meinung zu, daß Sie sich 
- wie bereits erwähnt - ganz einfach von persönlichen Motiven leiten lassen? 

Daß im Bundesland Berlin die Strafvollstreckungskammern die 11Abstellgleise der 
beruflichen Laufbahn'' der einzelnen Richter/innen sind, ist mir wohl bekannt . 
Wie es nundenAnschein hat, macht sich die verpa(tz)ßte berufliche Laufbahn auch 
in der {Un-)Rechtsprechung der einzelnen Kammern, insbesondere der 41. Straf
vollstreckungskammer bemerkbar. Und hier sollte sich der eine oder andere Rich
ter mal vor Augen halten, daß er dann Stärke und Charakter beweist, wenn er sein 
Versagen im beruflichen Bereich nicht zu einer persönlichen Sache ausarten läßt, 
sondern o h n e persön 1 i ehe Gefüh 1 sempfi ndungen Recht spri eh t und besch 1 i eßt. 

Diese meine Worte, die ich nicht anders auszudrücken vermag, sind zugleich die 
Verzichterklärung, nochmals von Ihrer Kammer angehört zu werden. 

Roland Drechsel 

Verteiler: LG-Präsident, Staatsanwaltschaft LG Berlin, AL Hakenfelde, SPO-Abge
ordneten Dr. Andreas Gerl, Senator für Justiz, Tagesspiegel, Volks
blatt Berlin 

Ziehen Sie IhPen Antrag auf eine vorzeitige Ent~ssung 
nun zurüak oder soll er Ihnen erst eine saftige Ableh
nung verpassen? 
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Kleine Anfrage Nr. 4251 des Abgeordneten 
Dr. Andreas Gerl (SPD) vom 16. 11 . 1984 über 
VERWAHRVOLLZUG IN DER JUSTIZVOLLZUGSA\JSTALT 
TE GEL 

1. Trifft es zu, daß in der Teilanstalt III 
in der Justizvollzugsanstalt Tegel Regel
vollzug, also Ven..rahrvollzug, prakti
ziert wird, den es nach Irrkrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes nicht mehr zu 
geben hat? 

a) Wenn nein, worin besteht in der Teilan
stalt III die Konzeption Dn Sinne des 
Strafvollzugsgesetzes? 

b) Wenn ja, welche t-.laßnahmen gedenkt der 
Senat einzuleiten, um dem Gesetzesauf
trag zu entsprechen? 

2. Welche Disziplinarmaßnahmen gemäß § 103 
StVoll zG \rurden in der Teilanstalt II I 
der JVA Tegel in den Jahren 1982 bis 1984 
ausgesprochen? Welche Verstöße lagen den 
Disziplinannaßnahmen je\veils zugrunde? 

3. Wurde und wird der Grundsatz der Spiege
lung (insbesondere § 103 Abs. 1 Nr. 3 
bis 8 StVollzG) beachtet, wonach die Dis
ziplinarmaßnahme in direktem Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Vers toß stehen muß, 
da sonst der pädagogische Einfluß nicht 
erkennbar ist? 

4 . Wird inderTeilanstalt III der JVA Tegel 
bei der Verhängung von Arrest . dem gesetz
geberischen Willen Rechnung getragen, 
wonach Arrest nur wegen schwerer oder 
mehrfach wi ederholten Verfehlungen er
teilt werden darf, wobei schwere Verstöße 
nur solche sind, die die äußere und/oder 
innere Sicherheit durch Ausbruch oder 
durch Gewalttätigkeiten gefährden, oder 
Störungen, die das Funktionieren von 
grundlegenden Arbeits- und Kornmunika
tionszusammerulängen gefährden? 

ANTWORT DES SENATS VOM 16. II . 1984 

Zu I a) und b) : In der Teilanstal~ III der 
Justizvollzugsanstalt Tegel uird "Regelvoll
zug mit verstärktem Fre~zeit- und Gruppen
angeboten" praktiziert . Die Vollzugsform 
wird durch die baulichen Gegebenheiten der 
Teilanstalt III bedingt . Sie steht mit den 
Anfo.rderungen des Strafvollzugsgesetzes, 
das keine einheitliche Vollzugsform, sondern 
einen im Rahmen der bestehenden Möglichkei
ten differenzierten Strafvollzug vorsieht, 
in Einklang. \vohngruppenvollzug , wie er be
reits in anderen Teilanstalten der Justiz
vollzugsanstalt Tegel durchgeführt wird, 
kann in diesem Bereich erst mit der Schaf
fung der räumlichen Verhältnisse durch ~r
stellen eines Ersatzbal.'es eingeführt werden. 

Zu 2) : In der Teilan!talt III, wie auch in 
den übrigen Teilanstalten der Justizvoll
zugsanstalt Tegel, \vu rden und werden die J.n 
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§ 103 Abs . I StVollzG normierten Diszipli
narmaßnahmen ausgesprochen und vollzogen . 
Eine Statistik der den ein~elnen Diszipli
narmaßnahmen zugrundeliegenden Verstöße wird 
nicht geführt. Aus der Erfahrung der Praxis 
läßt sich jedoch feststellen , daß bei der 
Mehrzahl der Disziplinarmaßnahmen folgende 
Ver stöße zugrundelagen: 

- Körperliche Auseinandersetzungen der Hit-
gefangenen untereinander, 

- Alkoholbesitz bzw. - genuß, 

- BTM-Besitz bzw. - Handel oder -Genuß, 

- Beleidigung von Bediensteten, 

- Nichtbefolgung von Weisungen, 

- Besitz von nicht genehmigten Gegenständen, 

- Installierung unerlaubter Stromquellen , 
sogenannte "F:r;emdanschlüsse". 

Zu 3) : Der Grundsatz der Spiegelung wurde 
und wird nach Maßgabe des § 103 Abs. 4 St
VollzG beachtet. 

Zu 4) : Ja, wobei der ~egriff "schwere Ver
fehlung" kein abschließender Katalog zugrun
degelegt, sonder n in jedem Einzelfall ge
prüft wi rd, ob der festgestellte Sachverhalt 
dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt . 

Hermann 0 x f o r t 
Senator für Justiz 

I 

~ur ein Kochbuchfehlt noch: Henkersmahlzeiten 
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Kleine Anfrage Nr . 4113 des Abgeordneten 
Karl-Heinz Baetge (F .D.P. ) vom 27 .-9.1984 
über das ALLWlEI:'miLDEl\fDE SCHULWESEN D1 
STRAFVOLLZUG : 

1 . a) Welche Gründe haben den Senat bewogen, 
die Bildungsmaßnahmen im Justizvollzug 
vom Senator für Schulwesen, Jugend und 
Sport in den Zuständigkeitsbereich des 
Senators für Justiz zu überführen, 
b) wie sind die Zuständigkeiten im ein
zelnen geregelt? 

2. Welche dienstrechtlichen Konsequenzen hat 
diese Maßnahme für die Lehrer im Justiz
vollzug? 

.) . Hält der Senat es unter dem Gesichtsptmkt 
der Fürsorgepflicht für angebracht, die 
Lehrer der Oberschule Tegel erst unmit
telbar ZLU!l Lehrgangsbeginn nach den Som
merferien über die bereits vollzogene 
~laßnahme in Kenntnis zu setzen? 

4. Hält der Senat es für sachbezogen, den 
Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel 
nicht nur mit der Dienstaufsicht , sondern 
nun auch mit der Fachaufsicht über das 
Lehrpersonal der Oberschule Tegel zu be
trauen? 

5. Trifft es zu, daß - entgegen der Behaup
tung des Senators für Justiz in seiner 
Rede anläßlich des Bundesver tretertages 
des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 
Deutschlands am 22 .6. 1984 - in der Ver
gangenheit auch während der Sorroner- und 
Osterferien Unterricht in der Oberschule 
Tegel erteilt wurde? 

6. a) In welchem Umfang werden die zum 
Haupt- bz\v . Realschulabschluß führenden , 
der bisherigen Form entsprechenden Lehr
gänge im Justizvollzug fortgeführt? 

b) Ist beabsichtigt, die Stundentafel 
und die Dauer der Lehrgänge zu ändern? 

7. a) Ist es zutreffend, daß der Senat für 
solche Strafgefangene, die noch der all
gemeinen Schulpflicht unterliegen, Be
freiung von der Schulpflicht beabsich
tigt? 
b) Wenn ja, Helehe Gründe sind hierfür 
maßgebend? 

ANTWORT DES SENATS VOM 10. 10 . 1984: 

Zu I a) und b): Bisher wurde in der "Ober
schule Tegel'' Haupt- und Realschulunterricht 
durch hauptamtliche Lehrer, Stunden- und Ro
norarlehrer unter der Fachaufsicht des Se
nators für Schulwesen, Jugend und Sport 
durchgeführ t. Die Abschlußprüfung erfolgte 



nach den Ausführungsvorschriften über ~ie 
Abendlehrgänge zum Erwerb eines dem Raupt
schulabschluß und dem Realschulabschluß ent
sprechenden Bildungsstandes durch anstalts
interne Lehrer unter Vorsitz eines ~itar
beiters des Senators für Schulwesen, Jugend 
und Sport. Die Zeugnisse wurden von der 
"Oberschule Tegel" ausgestellt. 

In der Jugendstrafanstalt Plötzensee stellte 
bislang die Pommern-Oberschule (Hauptschule) 
die für den Hauptschulabschluß erforderli
chen Zeugnisse aus. Die Gefangenen galten 
als Schüler der Pommern-Oberschule. 

Nach der ab I. September 1984 geltenden ~eu
regelung erfolgt die Erteilung von Unter
richt mit dem Ziel der Vorbereitung auf die 
Fremdenprüfungen zum Erwerb des Haupt- oder 
Realschulabschlusses unter der Fachaufsicht 
der Senatsverwaltung für Justiz. In den 
Fremdenprüfungen sind die Prüfungsausschüsse 
teils mit Lehrern der Vollzugsanstalten, 
teils mit ~itarbeitern des Senators für 
Schulwesen, Jugend und Sport besetzt, der 
auch die Zeugnisse ausstellt und vergibt. 
Hierdurch ~vird jeder Himvei s auf den Gefan
genenstatus vermieden. 

Fotos: J. H. Darcb.I.Dser, Frank Darcb.I.DSer 

Durch diese Neuregelung wird eine klare 
Trennung Z\vischen Strafvollzug, der der Re
gelungskompetenz des Bundes unterliegt, und 
von der Schulaufsicht zu verant\vOrtendem 
Schulunterricht vollzogen . Der Strafvollzug 
erfüllt mit den auf schulische Abschlüsse 
vorbereitenden Lehrgängen die ihm nach § 38 
StVollzG obliegenden Aufgaben, die Schul
verwaltung bestätigt im Rahmen von besonde
ren Fremdenprüfungen den erworbenen Bil
dungsstand. Diese Regelung liegt auch im In
teresse der Betroffenen, weil so die Bil
dungsmaßnahmen in verstärktem Maße sot-1ohl 
inhaltlich als auch organisatorisch auf die 
Besonderheiten des Strafvollzuges abgestellt 
werden können. Das Ergebnis, daß die Schul
aufsicht den allgemeinbildenden Unterricht 
im Strafvollzug nicht zu verantworten hat , 
entspricht im übrigen auch der Praxis in den 
meisten Bundesländern. 

Zu 2· Keine. Die Lehrer im Strafvollzug un
terstanden auch bislang der Dienstaufsicht 
der Senarsverwaltung für Justiz. 

Zu 3: Der Leiter d·er Justizvollzugsanstalt 
Tegel wurdemit Schreiben vom I 3. August I 98ll 
gebeten, hinsichtlich der ab I. September 
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1984 einzuricht enden Haupt- und Realschul
kur se nach der neuen Regelung zu verfahren . 
Diese wurde durch umfangreiche Dienstbespre
chungen mit dem Rektor der früheren "Ober
schule Tegel" bereits zuvor erörtert . Eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht ist nicht 
erkennbar . 

Zu 4 : Wie zu 1) . 

Zu 5 : \~ährend der Ferien wurden Haupt- und 
Realschulkurse nicht durchgeführt. Es fand 
lediglich ein Sommerferienprogramm durch 
Honor a r lehrer statt, das täglich eine Dop
pelstunde umfaßte . 

Zu Ca) : Es ist beabsichtigt, die der bis
herigen Form ent sprechenden Lehrgänge in 
erweiter tem Umfang durchzuführen . 

Zu 6 b) : Die Dauer der Lehrgänge bleibt un
verändert . Die bisherigen Stundentafeln wer
rlen mit Rücksicht auf die Fremdenprüfung um 
das Fach "Arbei tslehre" erweitert. 

Zu 7 a) und b) : Eine Befreiung jugendlicher 
schulpflichtiger Gefangener von der allge
meinen Schulpflicht wird vom Senat im Rah
men de r nächsten Schulgesetzänderung vorge
schlagen werden. Dies ist geboten, weil die 
allgemeine Schulpflicht durch den Besuch der 
Berliner Schule zu erfüllen ist, zu deren 
Er r ichtung und Betrieb di e Justizvollzugs
anstalten nicht befugt sind. Ein den :gedürf
nissen der Jugendlichen entsprechender Un
terricht, der den Haupt- und Realschulab
schluß ermöglicht , wird durch Maßnahmen nach 
§ 38 StVollzG sichergestellt. Abschließend 
wi r d darauf hingewiesen, daß die Anzahl 
schulpflichtiger Jugendlicher selten mehr 
als fünf beträgt . 

Hermann 0 x f o r t 
Senat or für Justiz 
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Dieter Kun
zelmann (AL) über DATEt\VERARBEI1UNG IN DER 
,XSTIZVOLLZUGSAi'JSTALT TEGEL: 
1. Trifft es zu, da~ in der Justizvollzugs

anstalt Tegel eine ADV-Anlage betrieben 
wird, in der unter anderem auch die Ge
fangenenstammdaten gespeichert und ver
arbeitet werden? 

2. Wenn ja, auf Grund welcher gesetzlichen 
oder Venvaltungsvorschrift 1.vird die An
lage betrieben und die Daten verarbeitet? 

3. Gilt für den Bereich der Justizvollzugs
anstalt Tegel das Berliner Datenschutz
gesetz in vollem Umfang? 

4. Werm ja, ist die Datenverarbeitung dieser 
ADV-Anlage gemäß § 12 des Berliner Da
tenschutzgesetzes veröffentlicht? 

5. Hat die Justizvollzugsanstalt Tegel ei
nen eigenen Datenschutzbeauftragten, \rie 
im § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes 
vorgeschrieben und1.ver ist das gegebenen
falls? 

ANTWORT DES SENATS VOM 6. 12 . 1984 

Zu I . : Ja . 

Zu 2 . : Nrn. 18 und 19 Anlage I AV § 79 LHO . 

Zu 3.: Ja. 

Zu 4 .: Die Gefangenenstammdatei wurde gemäß 
§ 22 des Berliner Datenschutzgesetzes zum 
Dateienregister gemeldet. 

l;n Hinblick auf die vierteljährlichen Veröf
fentlichungstermine und der Gleichartigkeit 
der gespeicherten Daten wird die Veröffent
l i chung gemäß § 12 des Berliner Datenschutz
gesetzes erst nach Einführung der ADV in 
allen Ber liner Justizvollzugsanstalten vor
aussichtlich Anfang 1985 erfolgen. 

Zu 5 .: Nein. Ein Datenschutzbeauftragter ge
mäß § J8 des Bundesdatenschutzgesetzes ist 
nur für natürliche und juristische Per sonen, 
Gesellschaften und andere Personalvereini
gungen des privaten Rechts sowie für öffent
lich-rechc:liche Unt:ernehmen, die am Het:tbe
uerb teilnehmen , zu bestellen. 

Her mann 0 x f o r t 
Senator für Justiz 
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HAFT~CHT 

Vors. Riclucr 11111 LG Dr. jürgttr Franke, Hamburg 

Aus der Rechtsprechung in Strafvollzugssachen 
1983 

GG Art. 1, 2; StVollzG § 84 II 1 (Körperliche Durchsu
chung) 

In einer Anstalt mit hohem Sicherheitsrisiko sind häufige auch 
stichprobenweise durchgeführte körperliche Durchsuchungen 
kein Verstoß gegen das Übermaß- oder Willkürverbot (OLG 
Hamm , Beschl. v. 29. 7. 1983- 7 Vol/;~ [Ws) 99183, 8/fStrVK 
1983-1, 7). 

Zur Durchsuchung von BtM-Gefangenen s. OLG Karlsruhe, 
Besclt/. 11 . 16. 11. 1982 - 3 Ws 225182, NStZ 1983, 191f = 
ZfStrVo 1983, 126ff. = 8/fStrVK 1984-2, 6 (Ls). 

GG Art. 6 I; StVollzG §§1r-4, 7-9, 10 112, 11 I Nr.l, JI, 
37 III, 80, 85, 88, 123fT., 141-143, 152II; StVollStrO Nrn. 24, 
26 (Vollzugsplan ; Vollstreckungsplan; Verlegung; Aus
wahlkriterien im Sondervollzug) 

Der Gefangene hat Anspruch nur auf Erstellung und Fort
schn:ibung des Vollzugsplans, nicht aufbestimmte Behandlungs
maßnahmen w einem bestimmten Zeitpunkt (OLG Frarrkfurt, 
ßt'.<clrl . v. 12. / . 1983- 3 Ws 857182 {SrVt~llzf, ZfSrrVo 1983, 
2-15ff = B/jStrl X 191?3-1 , 4 [ Lsj ). 

K<·ine Aufnahme t·ines Kindes in eine :vtänner-JV A (OLG 
H.mrm, ßc;cltl. r> . 30. n. 7983 - 7 VAs -1-i/ lf.J. SStZ 1983. 575 = 
BlfStrl-'1-; 198-i-2, 6(L;/}. 

Ob V.:rlcgung als da Behandlung oder Eingliederung lordc:r
lich. ist unbestimmter RechtsbegritT ohne ßeunc:ilungssp td 
ramn. Fok<·crmc:ssc:n k:mn StVK nur im RJhmcn des § 115 V 
StVoli7G iibl'rpnitt-n 10LG Bmuet~ , B,•,·drl "· 30. 6 . 1983- 11-:< 
J .i / 8.1. '\'StX /'1113 . 57:!,/. I 

l:.rn Gd'Jn~<'lh'r. da dun:h .:rh.:bJKhcn ~trJ r.rcst. Strar't.H w;in
rcnd Url.rub~ und h.trtnkkrge Weigerung. Anstalrsklc:idung zu 
trag(!n. Anl.tß zu Flucht- und Mißbrauchsbdi.irchtung gibt. kann 
in enH: b<·s~er ~e~ichare J VA verlegt werden. auch \H'nn d.unir 
l3ngcre lk~ucnsanret~e "einer Verlobten vcrbm~<kn sia,! fOLG 
Bmlll'll . Rcsclr/ . r•. 6. 12. 198.1- ll's 19W83 (HL 272/83/ ). Der 
Wunsch eines Gefangenen. scmc gleichfJIIs ~insltzenJc: Ehdr.tu 
hiiulig..-r sch<'ll zu können. hat bei Jer Abwiigung zwischl'n Rcgd 
(Volls treckung m zust:indrgc: r JVA) und Ausnahme mit Rück
sicht auf Art. 6 I GG bcsonder<'ll RJng (OLG Saarbriickeu, ß,•s(JJ/. 
'' · ?2 9. /983- I ll's 4i118J, ZfSrr!'c> 1983, 379). · 

Ob ..:iuc V.:rlc:gung Jus Griindt•;: dc; Vollzu~hungsorg3nisauon 
( .. ßd<·gungsausgleich") crt.ordc:rlich is t, unterliegt der c: tnge
schr:inkten gerichtlichen .Übcrpriit'un!t (unbestimmter Rechtsbe
gritT mit Beurtc:ilungsspidramn). Die Auswahl des zu verlegen
d<.'n Gcfan~enen ist eine vor allem an dessen sozi:llen Komaktc:n 
zu orientien:mk Ermc:ssenemschcidung (OLG Hamm. Beschl. 1' . 

20. 10. 198J-71'c>ll.z {Ws/1-151/i], '\'SrZ 798-1, 1-+1/J. 
Em Gt•t:mgenc:r darf zum Schutze ,!er Verfolgung durch Mit

gefangene m~lll auf Dauer in cme Untersuchungsh:tftanstalt ver
legt wt·rdcn nur deslulb. wc:tl die zust:indigc JV A HKIJvrduelle 
ßcob.tchrutw und Eintlußnahmc nicht gew:ihrlc:isn·t fLG H.lllf· 
bu~l!· ßc·sdri"r• 22. - /983 {98} l't>ll:: 100 uud 105/ l/3). H,1t <·in 
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gc\'v·altt:irigcr Gefangener .:hc Beruhigungszelle zerstört, so kann 
er bis zu de ren Wiedc:rhcrstdlung im Abstand von jeweils 6 Wo
chen zwischen zwei anderen JV Aen ohne B-Zelle hin- und her
verlegt W<'rdcn ( LC Köln , Bmlrl. 11. 24. 3. 1983- 103 St Vollz 1, · 
83, .vS tZ 1983, -IJJ = BljScrVK 1983-1, 4 [Lsj). 

Die . , Verlegung" auf eine (stärker gesicherte) Abschirmstation 
für Dealer ist weder besondere Sicherungsmaßnahme gem. § 88 
StVollzG noch , . Verlegung in eine andere Anstalt" emspr. § 85 
StVollzG. sondern Ermessensemscheidung über Unterbringung 
in einem anderen Bereich der Anstalt, die bei ein'em bedenken
und gewissenlosen Heroinhändler fehlerfrei ist (KG, Besdrl . t'. 

19.8. J983-511's261 1.83 Vollz). 
Hat die Einweisungskommission einen Gefangenen verlegt, so 

hat dieser nach Aufhebung des· veranlassenden Überhaftbefehls 
durch freisprechendes Urteil keinen Ansprt1ch auf Rü~k verle
gung, sondern lc:diglich auf erneute Entscheidung. Die Auswahl
kornmission der Übergangsansealt (mit Freigang und freier Ar
beit) kann früher mit dem Ast. im Sonder vollzug gemachte Er
fahrungen und die Beweiswürdigkeit eines mangels Beweises 
freisprechenden Urrcils berücksichtigen (Behandlungsansärze) 
(LG Hnmburg, Besdrl. v. 29. Ii. 1983- {98J Vollz 27183). 

Zum Auswahlverfahren flir die sozialtherapeutische Anstalt 
~nd dessen Überprüfung im Einzelfall siehe i. ü. OLG Celle, 
8eschl . 11. 5 .. 10. 1983-3 Ws 349183 (StrVollz), NScZ 1984, 142(. 

Hat die JVA die Rückverlegung eines vom Freigang ~it 
I ,07'Yo> BAK zurückgekehrten Gefangenen mit einem Eignungs
mangel im Hinblick auf in Str~ftaten manifestierten Alkoholmiß
brauch begründet, so ersetzt die StVK unzulässigerweise das Er
messen der JVA durch eigenes Ermessen, wenn sie die Entschei
dung aufhebt mit der Begründung, erst wiederholte Verstöße 
rechtfenigen eine Rückverlegung (OLG Frankfurt, Bescltl. v. 
11. 5. 1983-3 Ws 366/ 83 [St Vollz), ZJStrVo 1983, 379f). 

GG Art. 11, 2 I; StVollzG §§ 11 I N r. 2 Il, 13, 109 (Freigang; 
Urlaub; Übertragung; MißbrauchsbeHirchtung; Schuld
ausgleich; A u sgang; Ausftihrung) 

Die Einschätzungsprärogative der JVA hinden die StVK dar
an, an die Stelle der weder sachfremden noch denkgesetzwidri
gen Erwägung. Freigang könne eine größere Versuchung ftir 
sexuelles Fehlverhalten sein als ständig gewährter Urlaub, eigene 
abweichende Erwägungen zu setzen (OLG Sclrleswig, Beschl. v. 
4. 1. 1983 - 2 Vol/z Ws 197182, B/fStrVK 1983-6, 7 {Lsj). 

Die JV A. spätestens die Widerspruchsbehörde muß ft.ir Ur
laubsablehnung maßgebliche Tatsachen und Prognoseerwägung 
offenkgen (OLG Cdlc, Bes.-hl. 11. 24. 1. 1983 - 3 W< 21/83 
{Strl 'c>/1~{. ~{StrVr.> 1983,301 = B[{Srri ·'K 1981 - 1, -1 [Lsj ) . das 
r. ü zu NeuhescheiJung verpOichtcnder StK V - zu Uurecht -
vorhäl t, mit ihrem Hinweis aui nicht bcrücbirhrigte Familim
bindung und Möglichkc:ir der Paßhrnr..: rlc:gung srdlc sie eigene 
Prognoseerwägungen an). 

Z~tr th:gründung ~i!!t:r VoHzt!gslock~·nu1gen ablehnenden Ent
scheidung bedarf es i. d. R. nicht einer Wiederholung der im 
Strafurteil ge tro flenen Feststellungen. Was unter den Beteiligten 
unstreitig ist. muß nur angedeutet werden. Die tragenden voll
ZUf!~relcvanten Gestchtspunktc (Srratäauer. Entwicklung, Ver
halten. E rgebnis bisher gewährte r Lockc:ungen) müssen jedoch 
voilstamitg· wtcticrgegc:b.:u wo:rd<.:n ( J.:G , ßc,drl . "· 17. 5. 1983-5 
Ws 90/83; OLG Karlsruhe, 8esdrl. v . 18. 2. /983- 3 Ws 16/83, 
ZfSrrVa 1983, 181ff. = MDR 1983, 602f ; OLG Hamm, 8eschl. 
v. 13. 1. !983- 7 Vollz [Ws) 148182, ZfStrVo 1983, 184ff. = 
:vtDR 1983, 603 = 8/fStrVK 198J-3, 3. Lczteres bedenklich mir 
de r AutTassung, StVK habe kraft Aufklärungspnicht ggf. die 
JVA- Erw3gungen zu ermitteln und ,. auszudeuten": Nachschie
ben nicht angestellter Erwägungen möglich und Gefahr eigener 
Wertungen durch StVK eröffnet, vgl. dazu krit. auch Anm. Wen
di;clr, NStZ 1983. 478ff.). 

Solange sich nicht die StVK bindend äußert , hat die JV Ajeder
zei r c:igenveranrwordich die Entlassungsprognose anzustellen; sie 
verletzt ntchr das Persön!ichk~itsrecht des Gefangenen durch Be
handlung sich aus Veru rtei lungen ergebender Charaktermängel 
( KG , Bmlrl 1• 17. 5. 1983-5 Ws 90183). 
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*********** *******XX~~~~~~ Im Verhältnis zur verbüßt('n Zeit be. rrächdicher Strafrest be- t Die Zehnjahresschranh fiir Urbubsgcw1hrung bei ~~~enslang 
gründet r~gelmäßig Fluchtgd'ahr. so daß zusätzliche Erwägun- Verurre1ltcn g1lt _mehr für Ausgang (LG Hnlbronn, BtJchl . v. 8. 4. 
gcn nnr bc1m Vorliegen besonderer Umstände notwendig sind 1981- St VK /6)/83. ZfSrrl-'" 1983, JO/f = .\-IDR 1983, 866) 
(OLC Hmnm, at~O} Andcr~·rsc:Jts ergibt s1ch Fluchrgcf2hr nicht Zur Gewährung von Rc1sebellulfen bei Sonder- und Entla~-
allclll daraus. daß noch zwe1 strafrechthche Ermmlungs\·crfahren sungsurlaub s. OLG Hamm, BmiJI . .,v 27. 6. 1983- 7 Vol/.;r (Ws) 
gegen den Gefangenen anhli11~1g sind und daß in einem weiteren t 52/8] (NStZ 1984, -15). 
Verfahren mehr rechtskräfii_g e1ne Freiheitsstrafe von I Jahr und 3 Es ist ~icht erme~sensfehlerhaft. beurbubte Strafgef.1ngene 
Monaten verhängt worden ISt (OLG Hamm , Bt•srl!l . v. 30. 6. 1981 durch Wc1sung dte Fnhrung von Kraftfo~hrzeug~-n zu untersagen 
- 7 'Voll.z {IVs} 80183, .VStZ 1984, /43 m. Am11 Bai/hausen; äl111l. (OLG Swttgart, BmiJI. 11 19. 5 1983- .J U:( 109181, NStZ 7983, 
dasselbt, Bmhl. v. 20. 10. 1983- 7 llollz (His} 139183). 573f. = ZjStrVo 1983, 303j]: == B!fStrJIK 1984-1, 5 [Lsj). 

ßts zum Beweis des Gegentetls hat die JVA von einer die Wie
deremglicderung fördernden Wirkung der Verbindung zu Fami
hen:~ngehörigen auszugehen. Sie darf einen UrlJ.ubsantr.tg nicht 
deshalb ablc:hnen. we1l su: dtc Ang~·hörigcn noch mcht kennenge
lernt hat (OLG Karlswh(, <MO). 

Läßt die Ausländerbehörde c:rkennen. daß an die Stelle ange
ordneter Abschiebehaft eme AusreiscauOage tn:ten könnte. so ISt 
eme auf Ab~chicbehaft g~stützte Urlaubsablehnung ermessens
fehlerhaft. solange dte JVA di<:" Ausländerbehörde mcht zunächst 
zu einer Emschcidung ver:ml.lßt (OLG Fra11kjurt, Brschl. v. 4. 7. 
1983- 3 Ws ]50183 {Stl'ollzj, .\.'StZ 1984, -15j.). Em von der 
Vollwgsbc:hörde selbst emgc:holtc:s psycholog1sches Gutachten 
:zur Eignungsfrage muß angc:sichts der Vcrp01chtung zur Be
rücksichtigung aller beurteilungsrelevanten Tatsachen von der 
Vollzugsbehörde wie von der StVK berücksichtigt werden (KG, 
Besrhl. v. 15. 12. 1982-2 Ws 256182 [Vollz}) Wird ein Sachver
ständigengmachten verwertet, so müssen dessen Tatsachen
grundlagen. die durchgeftihrtc:n Untersuchungen und deren Er
gebms wiedergegeben werden tOLG Frankjilfl, Btschl. 11 18. 10. 
1983-3 Ws 602182 (StVollzj) 

Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, 
bei Urlaubserwägungen mit dem VollzugSZiel des § 2 StVollzG 
die Strafzwecke, insb. die des gerechten Schuldausgleichs und der 
Sühne, m11 dem Ergebnis zu verknüpfen, daß der Beurlaubung 
eines zu lebenslanger Freiheitssrrafe Verurteilten die besondere 
Schwere seiner Tatschuld entgegenstehe. Abwägung aller we
sentlicher Umstände des Emzelfalls und eines menschenwürdi
gen Strafvollzugs gebieten :~ber. bei Urlaubsentscheidungen den 
Gesundheitszustand und d~s hohe Lebensalter eines Gefangenen, 
dem die HotTnung auf einen mcht unvorbereiteten Lebensrest in 
Freiheit bcla};sen werden muß. zu berücksichtigen (B VerfG, 
Beschl. v. 28. 6. 1983 = 2 BvR 539180 u. 612180, NStZ 1983, 
476Jf. = ZfStrllo 1984, 52.ff. = BljS1rVK 1984-1, 4j. {Ls)). Diese 
GesiChtspunkte lassen be1 zwei m dieser Weise betroffenen 79jäh
ngen Gefangenen. dtc s1ch seit 23 bzw. 16Jahren (also erheblich 
mehr als 10 Jahre!} im Vollzug befinden und mcht nnßbrauchsge
l:ihrd.-t ~md. den Enn<'"<'ll~sptclraum fiir die ßcurbubung auf 
Null ~.;hrumpfen (OL(; Ftüllktim. Fksdll. I' 17 10. 19!l3- J Jlls 
113/80, 195180. -130/lW f'it ~ ,,//:::/). 

Zur Zul:iss1gk(;u Ulltc:rschtcdhchcr Urlaubsbt·handlung von 
Gef.mgencn1m olll-m:n und 1111 gc:schlosso:nr:n Vollzugs. ß VeifG
Vt~r!lr Ausscll .• Hmhl " -1 6 /98)- 1 H"R /8181, .\'StZ /983. 
-1'8 = Zf~srl"o /98l JilO.f = /! •'\uVI( 19.~-q. 5/Ls/1 ft·.~l d1:t• 
auo/1 ('brr5itlll I 9lf, . ' '>; /. I 'II\_ .!.';4 1 

flit• ""' rlo·r v .. u,,rakung rla \n .tt-· 1u vc:" ~r!dtdh:J.•lc!ll 
Strafzwecke können .nu:h bc:1 zeJtrgcr \J;.n~.:ro:rl E ;c:ihcttsstr3ie 
nw J~m Vollzugszic:l smnvollnur \'crknupft wcrd,-n. •.vcun rcso
Ztaltsit•rcndo: Maßn.,hmcn auch An und MaH da Schuld bo:rürk
sichrigen. z. B .. wenn b~·1 dt•m Gefan~cncn eme gcnnge Bereu
schaft bc:stc:ht. auch r~smktiv,· Malln~hmc:n 711 1K7~pnc:rc:n fOLG 
.'.:iiml•cl.)/, Be;;J,/. v /2 10 19.V-Jl .. 6W'.'I!, SS:Z )9~4. '!:!f' 

(Nur) ein rcchtsh:ingig gewordencr Url;IUbnn)rruch ist in das 
FolgcJ2hr übertragbJr rOLG Kobltu;:·, Bmhl." II. 11. 1983- J 
Vo/lz [Wsj T/82, .'-'St7. 198J, 238_{. = ZfS~rl'p 19RJ. :!;Of: 
bejaheud 11!111111drr audt OLG .\liiutlteu, ßt.<drl. v 15 7. 1983- I Wi 
459/83, NStZ 198.1, 57J) 

Es 1sr em Rc:cht~fchkr, wc:nn die Vollzugsbchordc mcil! prliit. 
ob statt eines abzulehnenden Urlaubs oder Ausgangs eine: Aus
führung gewährt werden bnn. Hebt die StVK aus diesem Grun
de ohne weirere Anhörur.g der JV :\ Jui. so mmmt sie keine 
.. Änderung de~ Streitgegenstands" ,-or: d.,. rcchthrhe Gehör ;1e

b1eret nicht die ~\incilung umerschiedltd:"r RcdiiS.luffusun~cn 
(KG, Brsch/. 1• 1-1 3 1983-5 1-J-'s 8MV J",•ll:. XStZ 1983 -IJ:! 
= BljScrl 'K 198.J.J, J { Ls J J 

Die 6-momtigc W Jrtcfnst verbietet mcht \'Orhcngc Url.mhs
gew:ihrun~. lnsb. längere: U-Hlrt kann Jusruhmswe::>c Urbub>
gewähruna vor Fnst~bbut" gc:bicten tOLC Ht1111111. B<s<"lll I' 

20. 70. 19SJ-; I',,Jl;: /ll't/139183. SStZ 19/JJ. 1~9f. ''.!!' Jlldt 
Ubmidrtcu XStZ /'J~:!. J.'lJ 1m.t 198J, JU.'1 
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GG Art. 4; StVollzG §§ 2, 3 III, 4 I, 19, 20, 21, 23, 22, 33 I 4, 
56, 70, 83 I 2, 161 (Ticrhaltung; Frcizcirgegenständc; Über
lassung; Kleidung; relig. Speisen; Einkauf) 

Von einer Vogclhahung ausgehende gesundheithchc R1siken 
srellen nicht zu erfüllende Anforderungen an die Sachkunde und 
Gewissenhaftigkeit des Tierhaltcrs D1e von der JVA zu erbrin
gende Überwachung nebst Bcschlffung von Futter und Zub<:"hör 
bedeuten eme s1cherheirs- und ordnungsgefihrdendc Übcrla
srung {OLG Frankfim. Bmhl 1•. 20 . .! 198) - 3 WJ 163183 
{StVollz}; OLG Koblmz, Bmh/. ,, 16 5 1983-2 Vollz (W.;J 3, 
83, ZJStrVo 198J, 315f[. = Blj"StrVK 1984-1, 6 (Ls/" o&ult wtgtn 
Geräuschbtlasugung). 

Ob jede Vogelhaltung eine Gef:ihrdung der Anstaltsordnung 
enthält, hat die StVK selbst festzustellen (W1best. Rechtsbegriff 
ohne Beurteilungsspielraum). Steht dJs fest, ltann die JV A in 
einer Hausordnung ein allg Verbor mit Ausnahmen erlassen. Ob 
im Einzelfall cine Ausnahme vorliegt. h:~t die StVK voll nachzu
prüfen. Längere Tierhaltung kann auf sollschweigend erteilte Ge
nehnugung rundeuten, deren Widerruf von der StVK als Ermes
sensentscheidung nachzuprüfen ist (KG, BcK.hl. v 22 4. J98J- 5 
Ws 110/83 Vollz). 

Zur Einbringung eines Videorekorders nebst Kassetten durch 
einen Sicherungsverwahrten s. KG, Btsthl. v. 9. 9. 1983- 5 Ws 
294/83 Vollz (NStZ 1984, 48) Weil em Taschencomputer nicht 
plombiert werden kann und deshalb als Versteck grunds:itz.hch 
geeignet ISt, müssen insoweit die Interessen des Gefangenen ge
genüber den S1cherhel[smteressen emcr andemfills mJt unzumut
barem Kontrollaufwand und -risiko bdasreten JV II hohen Si
cherheitsbedürfnisses zurückstehen (OLG :-.?iimbtr.~. BtscJ.I. v. 
14. 10. 1983- Ws 931/81, B!fStrVK 1984-2, 6 (Ls/). Dagegen ist 
der Komrollaufwand bei vom Hersteller plombll"rtcn Schach
computern hmzunehmen (da;s,·lht, Buclll .. 2'i 1 f'J/0- Ws 65/ 
81, ZjStd'O 1983, 253/J 

D1e JVA brauehr rdig1ös \·orgc)chn,·f).:ne K•.~>r:ndn 7U verab
reichen. sondern hat lc:d1glich <idbstbcsch21Tcm~ zu gestatten 
(OLG Hamm, Bcschl. v. 14. 12 1983- -1'<>11:: (Ws} J.I0/83, ,,StZ 
1984, /90f, v.~l ow<h LG Ht~mi•u~'(. ß,.,,", Jl I 1978- {98] 
Vo/lz 18178. Otlcn blc1br. ob ~clb~tv..:,ptl·.; ·• ß,·t,·•lt!t~ .\lll Vcr
ptlegun~~;s,.Hz beanspr bnn) 



§ 83 I StVoli7G m1rmicrr eine Untni.lssungspllichr. dcr;;r: Vt·r
krzung durch Aufrechterhaltung während des Vollzuges begrün
c.kten unbefugten Gewahrsams (Nicht.lbli<.:ferung im Brief cm
haltencn Geldes) einen DisziplinarverscoB darstellt ( KG , Bmlzl . 
''· 15. 9. 1983- 5 Wz 5391~3 Vollz). 

GG Art. 5 I; S rVollzG §§ 4 11 2, 25 N r . 2, 26 I, 27 I 2, 28 II 
Nrn. 1, 2, 29 I 1, 31 I, 68 II; St PO §§ 119 III, IV, 148, 148a 
(Besuch; Schr iftver kehr; Verteidiger) 

Besuche eines Angehörigen neonazisciseher Bewegungen, die 
ihre Ziek nur mit Gew~lt erreichen können. gefahrden bei einem 
wegen politisch motivierter Mordtat Verurteilren die Erreichung 
des Vollzugsziels (Herauslösung aus polirisch radikal- militanter 
Haltung) und behindern seine Wiedcreingliederung. Das gilt 
3Uch, wenn der Desucher die konkrete Tat selbst ablehnt (LG 
Hamlmrg, Beseht.''· 16. 12. 1983 - [98/ Vollz 249/83). 

Die Eigenschaft eines Besuchswilligen als Strafgefangener be
gründet lediglich die Vermutung einer Eingliederungsbehindc
rung; sie bedarf zur Erhärtung gründlicher Auseinandersetzung 
mir der Persönlichkeit des Desuchers (KG, Besdd v. 14. 1. 1983 -
2 Ws 227182 Vollz, BIJScrVK 1984-1, 6 {Lsj ). Das gilt auch bei 
einem kurz vorher aus derselben JV A entlassenen, erheblich vor
b.:straftcn llesuchcr, auch im Hinblick auf Sichcrhl'itsgefahr.:n 
(OLC Niirnber"~ . Besdrl. 11 . 6. 9. 1983- Ws 628/83, .\JScZ 198~. 
9Jf). 

Aus Srnftar~:n geschloss<!nc negative Persönlichkeitsstruktur 
oder frühere Fluchtvorbereitungen lass.:n c:inc.: akustische ße
suchsüberwachung aus Sicherheitsgründen nur ,.geboren" er
scheinen, wenn sich die Indizien durch konkrete Anhaltspunkte 
während des Vollzuges bestätigt haben und wenn di<! akustische 
Überwachung geeignet ist. eine ohne sie entstehende Sicherheits
beeinträchtigung zu verhindern. Auch aus Behandlungsgründen 
ist die akustische Überwachung nur gerechtfertigt, wenn die bis
herige Überwachung oder andere konkrete Anhaltspunkte die 
Annahme begründen. akustische Überwachung könnte Hinwei
se fUr die ßc:handlung erbringen. Wenn sicherhcitsgefahrdende 
Abreden durch visuelle Überwachung verhinden werden kön
nen oder wenn lange Überwachung erfolglos geblieben ist. kann 
die Forrscrzung der akustischen Überwachung unverhältnismä
ßig sein (OLG Saarbriicke11, Beschl. v. 3. 10. 1983 - 1 lVf 333/83-
1111d v . 14. 10. 1983- 1 Ws 334/83; i. Ergebtr. az<dt LG Klet•e, 
Bcschl. v. 19. 1. 1983 - Vollz 79/82- G, NScZ 1983, 380f = 
BlfScrVK 198~- 1, 6 {Lsj). Zur Briefkontrolle in diesem Fall s. 
OLG Saarbriicke11 , Beschl. v. 16. 5. 1983- 1 Ws 178183 (ZjScrVo 
1983, 305f) 

Zur Besuchsüberwachung bei terroristischen Gewalttätern s. 
OLC Koblenz, Bmhl. "· 26. 9. 1983-2 Vollz (Ws) 52183 (NScZ 
1984, -16) mit differenzierenden Ausführungen auch zum Anhal
ten allgemein und nicht allgemein zugänglicher Periodika. 

Überwachung privater Besuche mit .,Trennscheibe" ist wr 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs bei als besonders gefahrlieh 
beurteilten Gefangenen auch ohne konkrete Mißbrauchsgefahr 
zulässig (KG, Beschl. v. 19. 8. 1983- 5 Ws 261183 Vo/1z, NScZ 
1984, 94f; OLG Frankfurt, Besclrl. v. 14. 9. 1982 - 3 Ws 448/82, 
ZjScrVo 1983, 306Jf. [Ls]: b. Vc. Trennscheibe und Poscüberwachg. 
m1r, wenn Vollscr. oder Anseht. Vollscr. wegen § 129a ScCB, vgl. 
auch BGH, Beseht. v. 17. 2. !981- 5 AR [VS} 43/80, NScZ 1981, 
236f). 

Auch eine nur allgemein für den Bereich von. Strafvollstrek
kung (und -vollzug) erteilte, ggf. nur allg. Beratung bei der Voll
zugsplanungoder Vorprüfung zu stellender Anträge bezwecken
de Prozeßvollmacht verschafft dem Rechtsanwalt die Position 
des der Briefüberwachung entzogenen Veneidigers (OLG Niirn
berg, Beseht. v. 24. 11. 1983- Ws 1003183, NScZ 1984, 191f. = 
ScrVert 1984, 125f.; a.M. LC Bielefeld, Beseht v. 5. 2. 1982-l5 
Vollz 138181, BIJScrVK 1983-2, lj. zu§ 261 StVollzC). 
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XXX XXXXXXXXX 
Unbeschadcr der Frage. nach welcher Rechtsgrundlage sich ' 

der anstaltsinterne Schriftwechsel (auch Gefangener unterschied
lieben Geschlechts) beurteilt. rechtfertigt der notwendige Über
wachungsaufwand nicht die Annahme einer Störung oder Ge
fahrdung der Ansralrsordnung; verbotenen Absprachen kann 
entgegengewirkt werden (OLG Zweibrücken, Beschl. v. 16. 12. 
1983 - 1 V,>l/ z {Ws} 74183) . 

In c:intr z. T . mit wegen schwerer Sexualdelikte bestraften In
sassen bdcgtcn [VA können mir der männlichen Homosexualität 
ausschhellh::h b<:J3h.:nd und w.:rbcnd befaßte homophile Zeit
schriften anders als die insoweit weniger gefahrliehen heterose
xuellen Zeitschriften ausgeschlossen werden; i. einz. OLC Nürn
berg , Beschl. 11. 15. 8. 1983 - Ws 552183 (NSrZ 1983, 574f.). 

Eine: P.lk.<:tsp..:rre ftir die ersten 6 Monate der Ut~terbringung 
auf einer .. Abschirmstation flir BrM-Dealer" kann durch die 
Hausordnung bestimmt werden (KG, Beschl. v. 30. 6. 1983 - 5 
W$ 204/83 Voll..z, NStZ 1983, 576 = BIJScrVK 1984- 1, 6 [Ls], m. 
ab/. Anm . Kerner-Streng, NScZ 1984, 95f). Oberhaft kann die 
Rechte des Strafgefangenen auf Paketempfang einschränken; ent
sprechende Anordnungen trifft der Haftrichter (OLG DüsSt1dorj, 
Besdrl. "· 20. 1:?. 198j- f/l 2/80, 8/fScrVK 1983-3, 4 [Ls]). 

StVollz G §§ 11 I Nr. 1, Il, 37 III, 43, 46, 51 I, 83 I 1, li, 198 Ili, 
199 Il Nr. 1; StVollzVcrgO § 4 Il (Arbeit; Ausb ildun gseig 
nung; .~reigang; Ausbildungsbeihilfc; Taschengeld; E igen 
g eld; Uber brückungsgeld) 

Spezifische Ausbildungseignung eines Gefangenen verpflichtet 
die JV A nicht zu nicht clurchfUhrbarcn oder zu solchen Bildungs
maßnahmen, ftir die der Gefangene nicht auch generell geeignet 
ist. (OLG FrankJ11r1, (Jeschl. v. 12. 1. 1983 - 3 Ws 857182 
[ScVollzj, ZjScrVo 1983, 245jf. = B/fStrVK 1984-1, 4 {Lsf = 
NScZ 1983, 381/ m. Amn . Roulra~<s). Berufsausbildung im Frei
g~ng hindernde Eignungsmängel können sich daraus ergeben, 
daß der Gefangene durch einen Strohmann einträgliche Gaststät
ten umcrhält. Zweifel muß da Gefangene ausräumen (LG Ham
bw:g. ßtosclrl. 11. 30. 9. 1983- {98] Vollz 144/83). Wer als .. Retour
kutsche" gegen l:>t•bstende Maßnahmen aus dem Arbeitsmaterial 
Personendaren zum Nachweis angeblicher Verstöße der Anstalrs
druckerc:i gegen Datenschurzbestimmungen Dritten zugänglich 
macht, kann wegen charakterlicher Nichteignung von entspre
chender Beschäftigung abgelöst werden (LG Hamb~<rg, Beschl. v. 
I. 12. 1983- {98/ Vol/z 127/ 83) . 
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~*~*******************•~x~ 
Ausb1ldungmand kann ~uch unter Berucks~ehtigung der Ar- GG An.:> I; StVollzG §§ 17 li 2, 67, 69 12, II, 160; StPO Dc:r fur d1e Bemessung der Ausbildungsbe1h1lfe maßgebliche ~ _ 

bellsh~ltung bewertet werden (KG, 8mhl II 17. 9 . 1982-2 Ws § 119 m (Fernsehen) 
210/lil Vollz, ZfSrrVo 1983, 309). D~s Vorbnngen des Gd~ngcnen, er werde aufgrund semcr 

Art. 2 II GG Wird durch Ver~agung der FreiStellung von der V~run_ellung wegen_ em~s s:xu~ldchkt~ z N. von Kindern durch 
Arbeuspn1cht jedenfalls d~nn mcht verletzt. wenn emst:zuneh- t Mngctangene angetc:mdct, oegründet kemen Ausn4hmc:f..ll 1 S 
mende GesundheitSgefahrdung mehr zu besorgen ISt. Konnte der des§ 6911 StVollzG 1KG, Bmlll. 11. 22 12 1982 - 2 w~ 259182 
Gefangene w ährend nicht krankheitsbedingter Fehlzeiten 15 Ar- V~llz)._ § 69 I 2 StVollzG gebietet Eingreifen der JVA zur Ge-
beustlgc Betnebsfersen zur Erholung nuuen, so 1st d1e Versa- w~hrle1stung angemessener Berücksichtigung der Progr.amm-
gung weder ungleich noch unverhältmsmäß1g (8VtrfG- Vor· wunsche emc:r erheblichen Mmderhc:u Ern mehr arbeitender Ge-
pr A ussclt., 8tschl. v. 28. 4. 1983 - 2 8

11
R 1-119/81 _ zu OLG fangeocr hat kemcn Anspruch auf Gememschafrsfemsehen wäh-

Hamm, 8mlll v. I. 10. 1981 - 7 Vollz (Ws/ 129/81 8/StrVK t rend der Arbeitszelt (OLG Ctllt, ßtscM. v. 29. 4 1983 - J Ws 
1984-1,6 {Lsj) ' 126183 {SrrVollzj, SSrZ 1984, /-14 (Ls} = ZfSrrVo 1983, 382j). 

D1e AnsehafTung e1gcner Kleidungsstücke vom Oberbrük- We1l d1e den Gefangenen zur Verfugung stehenden Fc:rugkc:i-
kungsgeld ISt unbedenklich. wenn deren Erwerb aus anderen ten zur Benutzung \'On Rundfunkgeräten als Sender oder zum 
Quellen b1s zur Entlassung nicht zu erwarten 1st (OLG Frankf urt, Abhören des Anstaltssprechfunks kaum ausreichen. dcraruger 
8 tl(ll/ v 1 2 1983- 3 W.s 983/82 {St Vollz), 8/fSrrVK 1984-1, 6 t M1ßbrauch auch ~~~ gc:nngem t_c:chmschc:n Aufwand verh1ndc:n 
(Ls) ). werden kan~, ~cb1c:t~t es J1e lnlornuuonsfre1hcn. Strafgcf~ugc-
Em~eschmuggeltes Geld rst als Eigengeld kemc: der Quellen nen grun_dsltzhch. e1genc Rundfunk~ente zu gestatten Es ist 

zur 81ldung von Oberbrückungsgeld. Es kann aber zu dessen mcht zulass1g. lutgrund nur allg. Bc:turchtungen den ge)amtcn 
Sicherstellung der fre1en Verfugung des Gefangenen entzogen Voll~ug an der zahlcnmiß1g klemc:n Gruppe von besonders ge-
werden m dem Umfange, in dem, bezogen auf die Vollzugsdauer t fahrliehen Gefangenen auszunchten (OLG Siimbtrg, 8t.sclrl 

11
• 

und d as R1s1ko m öghchen Ausfalls der Bezüge, das Oberbrük- JO 12 1982- W.s 
4

7-1182, ZjSrrVo 1983, J90ff.). Das g1lt 1m 
kungsgeldkonto noch nicht die erfo rderliche Höhe erreicht hat. Ergebms- zugle1ch fu r e1gcne Fernsehgeräte - auch fUr Untcr\u-
Im Interesse des Zugriffs des Gefangenen und seiner Gläubiger chuhgsgefangcne (OLG Cdlt, Vfg. v. 23. 9. 1983- 4 SrE 3183, 
darf das Ü berbrückungsgeld ohne sachl ichen Grund nicht vorzei- OLG Koblerrz, Bmlll. v. 28 7 1982- 2 Ws 307182, NStZ /983, 
u g angespart werden (OLG Ctllt , 8t.sehl. v. 24 5. 1983 _ 3 Ws t 331f. · nur bartmtbtrrubrn; t•mrmrmd OLG Koblenz, Brsdrl v 
185/83 {StrVollz], ZfStr Vo 1983, 383 {Lsj, KG, 8mh/. v. 6. 1. 6. 12 1.982- 1 W.s638~82 SSr7. /98), 332f zu beidml\111n. Bou· 

1983-5 W.s225183 (Vollz], vgl. Vbtrsichttn 1981 NStZ 1982 323 J0
1'i• •'-StZ 198). 333). 

u 1982, NStZ 1983, 307). ' Dtr !3c:sche1d, mH dem Jer Leu er cmer JVA die Ertc1lung c:mer 
Emzellemsehgenehm1gung ablehnt. 1st nicht als Widerruf e1ner 

StVollzG § 65; StPO § 461 (Gesundheitsfürsorge) dem Gefangenen zuvor in der U-H~ft erteilten Genehm1gung zu 

ßerhalb des Vollzugs entsche1der d er Anstaltsarz.t, und zwar nach daz u aruh KG, 8mhl v 9 2 1983-2 Ws 320182) 
Ober d1e Verlegung eines Gefangenen m em Krankenhaus au- t behandeln (KG, 8mlrl . v. 22. 12. /982- 2 Ws 259182 Vollz: s. 

den 1hn vc:rpnrchtcnden Regeln der arztliehen Kunst. rucht nach dem subjektiven Empfinden des Gefangenen (OLG Kobltnz StVo llzG §§ 102, 103 1, IV, 104 li (Disziplinarrecht) 
Bmlr/ 1•. 11 5 /983 - 2 Vollz {Ws/ 28/83, 8/fSrr· VK 1984-1, 6 NIChtrückkehr aus dem Urlaub kann diSZJplmarrechthch ge-
{Lsj, LC:~rrrsbcrg, Besdrl. I' 7 7 1983- 1 Vollz 286182, NSrZ t ahndet werden (OLG Ctllt, 8mlrl " 9. 3. 1983- 3 Ws 53183 
1984, 46).} Der kranke Gefangene muß zun:ichst d1e Rechtsbe- (StrVollzj, .'\iSrZ 1983, 288 = Z{SrrVo 198), 383f. = 8/fStrVK 
helfe des§ 65 II StVollzG erschöpfen, bevor c:1nc Unterbrechung 1984-2, 6 /Ls/ 111 :\nm Dtrtrngtr, NStZ 198-4, 192, 11 Skrrl, 
der VollStreckung gem. § ~61 SrPO zu prüfen 1st (OLG Hamnr, ZfSrrVo 1983, 318ff.). Wenn- w1e be1 Urlaubsnichtruckkehr-
Bmlrl . 1• 27 1. 198)- 7 V,o\f 73181, BlfSrrVK 1983·6, 8 {Lsj). ein Zusammenhang zw1schen Verfehlung und D1sz1phnarmaß-

Die Frc•~tunde 1st cmc .Maßn;~hme der Gewndhc:mfUrsorge. nahmc: mcht herzustellen 1st, dann 1st die JVA vom .. Sp1cge-
7 ~~I!IUtcn durch Or~11ll',: 1nn<nungd vl•rkur?te Fn·r,runrl<" t lungsgrundsau·· entbunden (OLG Ctllt, 8mhl. v. 21. 10 1983-
1~usscn n.ach_gewahrt werden Durch (andere) ;'vbßnahmcn der 3 Ws 371/83 (StrVollzj). D1e JVA muß in einer umfassenden 
Gesundhe11>lursorgc: (Arztbc~uch) \"etanl~ßtc Frclstundencmbu- Gesam~abwägung d.trleg~n. warum sie dJe Vollstreckung emer 
ße muß hmgcnommen werden rKG, 8t>clrl 

11 
l.l SI /98} - 5 Ws D1sz1phnat'maßnahme mcht zur Bewährung aussetzt (KG, 

281183 Voll;;; m J. ßt~r., f V.-\ mri<st durch .'-'.J.IIIu•l -l"frpjl. :ur 8tsdtl. v. 15 9 198)- S Ws 359'83 Vollz). 

E111haltg J ,\fmdts~o,:.Jr,umt nll.~.-11 u·~d(rr - Rulrrr.~ u,,,trl · Erltdi- t GG Art. 19IV; StVo llzG §§ 109, 11211, 115, 120 li; VGO §§ 
gr~tr,~- F(,b tcllwt:~). 81 I, 90 I; StPO §§ 244 II, 290; AFG §§ 133 IV, 168 lU a 2 

(Zulässigkeit; Vollzugsmaßnahme; Aufklärungspflicht; 
Fürsorgepflicht; Rechtskraft; Rechtshängigkeit; vertrauli
che Mitteilungen; Nachschieben von Gründen; Erledi-

38 'd~r l ichtbl ic~ 

t 
gung; Feststellung) 

Mit emer Anttagstc:llung verfolgte Nebenziele (,.Spaß", .,Ab
wechslung") machen die Rechtsausubung nicht mißbräuchhch; 
Beurkundung duf nicht abgelehnt werden (OLG Saarbriickttl, 
Bt.sehl v. 6. 5. 1983- I Ws 163183, 8/fStrVK 1984-2, 4 (Lsj). 

t 
Es genügt. wenn bei Antragstellung fehlc:nde Sachcncsche•

d~ngsvoraussetzungcn (z ß Widerspruchsbesche1d) be1 Spruch
reife gegeben smd (OLG Hmnm, Bmhl v. -1. 7. 1983- 7 Voll~ 
(!Vsj 69183, 8/fSrrVK 198-1-2, -4 (Ls}) 

D1e Arbemb~-sche1mgungcn gem § 133 IV AFG. bei deren 

t 
Ausstellung nach Strafende d1e JV A led1ghch w1e jeder andere 
Arbeugcber täug w1rd. smd keme Vollzugsmaßnahmen (OLG 
Kobltnz, 8mlll v. 14 . 12. 1983-2 V111lz [Ws/69183) 

Vollzugsmaßnahmen mussc:n mcht schrifthch behnntge
m acht, jedoch mu emcr ßegrünuung versehen werden (KG, 

t 
Bt·$(/rl v ,- 5 1983- 5 ll'l ~0,~3 Voll~ 1. Em~ ßczu~tnahme .1ut 
Sachvorbringen and.:rcr tJuch durch mhaldich gle•che Maßnah
men betroffener) Ast. 1st unzulass1g (LG Ha:..burJl, 8cs(hl. v. 
15. 8. 19 '3 -{98} V111l<: 110, t:!J, 12-118)} 
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rung) nicht hergeleitet werden (KG, Bmhl. v. 19. 4. 1983-5 Ws 
1.11183 Vollz). Die JV A darf fernmündliche Auskünfte anderer 
.Behörden über Angaben dritter Personen i. d. R. nur nach na
mentlicher Ermittlungen dieser Personen und Einholung schrift
licher Auskünfte verwerten (OLG Frankfurt, Beseht. v. 19. 10. 

Vollzugslockerungen dürfen nicht .:111 fiir aBtmal versagt wer
den; c:inc die Ablehnung einer Lockaung bestätigende StVK
Entschcidung kann auch keine dahingd:~ndc Rechtskraft en:f~!
ren (OLG Schlwvig, Beseht. v. 4. 1. 1983 - 2 Voll:: Ws 197/82). 

Für die Aufklärungspllichc der ScVK gelten unbeschader §·120 
I ScVollzG grundsäczlich nicht die Verfahrensgrundsätze des 
Strafprozesses, sondern die des Verwaltungsprozesses. Den 
Streitgegenstand bestimmen die Betroffenen, das Genehr bleibe 
an die Anträge gebunden (Verft.igungsgrundsatz statt Offizialma
xime (KG, Bmhl. v. 14. 3. 1983- 5 Ws 80/83 Vollz, NScZ 1983, 
432; a.M. OLG Miinchen, Beseht. v. 15. 7. 1983-1 Ws 459/8]: 
Unlersuchllngsgnmdsatz). Are. 19 IV GG dürfce gebieten, daß ein 
Ast. nach einer Verlegung das gerichtliche Verfahren emweder 
mir der ,.alten" oder mir der .,neuen'· JVA fortsetzen kann 
(B VeifG- Vorpr.Armch., BescM. v. 17. 3. 1983- 2 BvR 442182, 
B/fStrVK 1984-2, 3 [Ls]; vgl. auclr Obersieirr 1981, NScZ 1982, 
324). 

Ist das neue Antragsbegehren Teil eines bereics anhängig ge
machten Antrags, so isr der neue Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung unzulässig (OLG Saarbrücken, Buch/. v. 11. 11. 1983-
1 Ws 562183). Der Einwand der Rechtshängigkeit sreht auch ei
nem inhal tsgleichen Ancrag encgegen, d.:r anh:ingig gemacht 
wird, während der vorangegangene Antrag nach Rückverwei
sung noch bei der StVK anhängig ist; das isc auch im Rechtsbe
schwerdeverfahren zu beachcen (dasselbe, Beschl. v. 25. 10. 1983-
1 Ws 480183) und stehe ebenfalls einem zu Protokoll gescellten 
Antrag entgegen. der einem schon schriftlich gescellcen Amrag 
folgt (OLG Hamm, ßl'SC/rl. v. 27. I. 1983- 7 Vvllz [Ws] 162182, 
BlfScrVK 1983-3, 4f). 

Bei Verptlichcungsamrägen har die StVK von Amcs wegen zu 
prüfen, ob eine Gesracmng unter Auflagen io Betracht komme 
(OLG Frankfurt, Beseht. v. 20. 4. 198]- 3 Ws 163183 [ScVol/z)) . 
Der Streitgegenstand kann Veränderungen durch Zeit:~blauf un
terworfen sein (O LG Saarbriicken, Bmhl. v . H . /0. 1983- 1 Ws 
3]4/83). 

Der Antrag .1uf gerichtliche Entscheidung eines Rückzahlung 
einbehahenen Hausgddes begehrenden Gefangenen wird durch 
dessen Abschiebung nichc erledigt (OLG Kvblenz, Besclrl. " · 
21 . 9. 1983 - 2 Vol/z {Ws} 56181, NScZ (98-1, 47) . Hat der Gefan
gene bei der JV A erfolglos Gewährung einer Urlaubsbeihilfe be
antragt, so ist sein V crpflichtungsbegchren durch Inanspruch
nahme des Entlassungsurlaubs ohne Beihilfe nichc erledigt: Für
sorgepflicht gebiecet Hinweis, vom Feststellungs- auf Verpflich
tungsbegehren umzustellen (OLG Hamm, Besclrl. v. 27. 6. 1983 -
7 Vollz {Ws} 52183, NScZ 1984, 45). 

Die .. Verlegung" eines Gefangenen auf eine ,,Dealersration" 
kann auf verrrauliche Mirteilungen nur gestürzt werden, wenn 
diese konkrete Anhalcspunkre (fur Beteiligung an Drogenhandel 
in der JVA) begründen, nicht auf Vermutungen oder unbe
stimmten Verdach1. Der Bescheid muß dazu Angaben ecwa wie 
die einer als Zeuge vernommenen Verhörsperson über den Be
richt eines Gewährsmannes enchalten; dagegen b~stehende Si
cherheitsbedenken müssen begründet werden. Wird so verfah
ren, kann allein aus der Verwertung verrr.aulicher Mitteilungen 
ein Feststellungsinteresse (wegen fondauernder Diskriminie-
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1983-3 Ws 652183 ScVollz). 
Nachschieben von Gründen im Verfahren vor der StVK ist 

zulässig, wenn es sich um zwischen den Bereiligren unstreitige 
oder auf der Hand liegende Umstände (z. B. Vorscrafen) handelt; 
im Rechcsbeschwerdeverfahren unzulässig fOLG Niimbe~g. 
Besch/. v. 5. 9. 1983- Ws 628183). 

Ist die Bescheidung eines Begehrens (Aushändigung eines 
Fachbuchs) von den besonderen Verhälcnisscn in einer bestimm
ten JV A unabhängig, so tritl durch Verlegung des Gefangenen 
keine Erledigung ein. Die dem Rechtsbe$chwGer. nicht bekanme 
Verlegung stdl.t dessen die verlegemir JV A bestäcigende ~IH-
5t:hddung 11icht in Frage (OLG Fra11kjim, Beseht. v. 9. 12. 1982-
3 Ws 793182 {ScV,,/1::-j). 

Einen . . Fonserzungsfestsrdlungsantrag" kann nur der Ast. 
<rcllen. auch wenn die abhelfende Vollzugsbehörde ein lnceresse 
an der Festsccllung hac, ihr ablehnmder Bescheid sei zum Zeit
r-unkc des Erla<se< rechtmäßig gewesen (OLG Celle

1 
Beschl. v. 

9. 8. 1983- J Ws 261/83 [ScrVol/zj). Versäumt der Gefangene die 
Anfechtung eines versagenden Bescheides, so kann er das Ver
s:iumnis nichc mit einem Feststellungsamrag nachholen (OLG 
Hcrm111, Bmhl. ''· /0. 2. !983- 7 Vollz {Ws} 165182, BIJScrVK 
/983·6, 10 [Ls}; J,m., Besclll. v. 5. /2. 1983 - 7 Vollz [Ws} 1761 
82;. Zwcif.:ll1. OLG Ctlle (Bes.:lll. v. 28. 10. 1983 - 3 Ws 393183 
[Srrl.o/1:;:}), das einem Gefangenen, der Hir Verpflichtungsbegeh
ren Verwaltungsvorverfahren versäumte, nach späcerer Abhilfe 
durch JVA .. allgemeine Fescstellungsklage" zugesteht. Dagegen 
vcrtn:tbar OLG Hamm (B~sdd. v. 25. 10. 1982- 7 Vollz {Ws] 
111/82, .'JScZ 1983, 240): Fescstellungsancrag, wenn E rledigung, 
bevor Widerspruch möglich. Fraglich alle rdings m. Zulassg. 
Fcstscellungsamrags bei vollzog. Disziplinarmaßnahme: Weil 
fonwirkende Diskriminierung auf Widerspruch aufhebbar, wohl 
ch.:r Fcsmellung der Rechtswidrigkeil implizierende Anfech-
wng. 

StVollzG §§ 114 ll, 115 IIl (Eil verfahren) 

ln einem Eilveri'Jhren ist Übergang auf einen Fortsetzungsfo:sc
srdlungs.lmrag nicht möglich (OLG Hamm, ßfSC/rl. v. 25. 10. 
/982- 7 v,,f/z I II';.} 111182, NStZ 1983, 240 = 8/fStrVK 1984-2, 

-1 f{Ls};d,u.<., Bmhl.r>. 25. 4 . 1983- 7 VAs 16/83,BifS;rVK 1984-2, 
-1 {Ls/). 

GG Art. 103 I; StVollzG §§ 111 I Nr. 2, 116, 118 I 2, 119, 120 
1; GVG § 78a I 2 Nr. 2; StPO § 33a (Rechtsbeschwerdc; Zu
lässigkeit; aufschiebende Wirkung; Nachschieben von 
Gründen; rechtl iches Gehör ; Wiedereinsetzung) 

Der ArlStalrslciter ist zur Einlegung und Begründung der 
Rcchrsbeschwcrde befugt, wenn er beschwert isc (KG, Besclrl . v. 
19 7. /983 - 5 Ws 248/83 Vollz, NScZ 1983, 576 m. ab/. Anm. 
Kan<'r-Scre".~· SScZ 1984, 95/). 

Emc mtr bloßer Bezugnahme auf von Driuen scammenden 
Anlagen begründete Rech tsbeschwerde eines Rechtsanwalts ist 
formwidrig (OLG Saarbriicken, Bescld. "· 1. 12. 1983-1 Ws 6561 
83, BlfScr! 'K 1984-2, 6 [Lsj). Die Aufklärungsrüge kann auch 
5<.:hlüssig erhoben wcrd.:n, muß jedoch auch dann die zu klären
den Tacsachen und Beweismittel auffuhren (KG, Beschl . v. 17. 5. 
198]- 5 Ws 90/83). Eine Rechcsbeschwerde ist auch ohne formel
le Amrägc zulässig, wenn die Begründung die behaupcete Be
schwer und das verfolgte Ziel eindeucig erkennen läßt (KG, 
Bl'SCirl. v. 15. 9. 1983 - 5 Ws 359/83 Vollz). 

Eine Rechcsbeschwerde gegen eine gern. §§ 109ff. StVollzG 
getroffene StVK-Entscheidung wird durch eine: gem. §§ 23ff. 
ECGVG getroffene OLG-Entscheidung über dasselbe Begehren 
(Vcrlegungsentscheidung der obersten Landesbehörde) gegen
scandslos (KG, Besclrl. v. 24. 2. 1983 - 5 Ws 21/83 Vollz, 
BlfSrrVK 1984-·2, 4 {Lsj). 
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nicht zum Fortserzungsfc:ststdlungsantrag über, so tst seine: 
Rechtsbeschwerde unzulässig (OLG Celle, Beschl. v . 3 1. 10. 1983 
- 3 Ws 390183 {Str Vollz)). 

Nach Auffassung des OLG Bremen (Bmhl. v. 17. J. 1983- Ws 
56/83, NStZ 1983, 525 = StrVert 1983, 467]. = B/jStrVK 1983-6. 
10 {Ls]; Anm. Volckart, NStZ 1983, 526) hat auch im Rechtsbe
schwerdeverfahren § 114 I. H StVoiJzG nur die Bedeutung, daß 
der VoiJzug der beschwerenden Entscheidung der Vollzugsbe
hörde ausgesetzt werden kann;§ 1161112 StVoiJzG meine nicht 
die Aussetzung des Vollzuges der StVK-Entscheidung, die vor 
Eintritt der Rechtskraft keine die: Vollzugsbehörde verpflichtende 
Wirkung h.1be. Für die Gegenmeinung, auch die Rechtsbe
schwerde der Vollzugsbehörde habe keine aufsch ic:bcnde Wtr
kung unabhängig davon. ob das Verfahren eine den Gefangenen 
b.:lastcnde oder begünsugendc Maßnahme betrifft. beruft steh 
OLG Frankfurt (ßrsdrl. v. 27. 11. 1982-5 Ws 87/82{St Vcollzj) auf 
den eindeutigen Wortlaut des § 116 rtl I StVollzG (zu beiden 
Anm. Franke, StrVerr 1083. 468). 

Wtrd dem Gei.tngcnen vor der Emschetdung über seine 
Recht~beschwcrde die Stellungnahmeder Aufsichtsbehörde nicht 
nHt~ct~·tlt. ,o k.lnn sein GrunJrecht nuf n:chrhchcs Gc::hör verll'tlt 
,c·u~ '~'111<' l.•..:e:.:.:u genchr,·re V <.'rf.JsStmgst>.:schw<.'rdc ISt ~h<.'r 
unzui:is~tg. ~u ldngc er ~1d1 iti<'! . ; .:;..:m. ~ 333 St?ü nlchtr:ighch 
rechdichcs Gehör ,·erschafft hat (8 Ve~JC· Vclrpr.:~uuda., Bmlal. 
"· 9. 9. 1982- 2 ß,.R 81$5/82. ZJ'StrVo 198J, 12SJ. Rt>chtliches 
Gehö r i~t in dtcsem Fall nicht n:rwcigcrt, wenn die Stdlungn:~h
mc keine ncuen Tatsachen Ul!ll ßcwt"tsmittd enthält: sokhe dürf
ten ohnehin im Rcchtsbcschwert!cverfahrcn nicht berücksichtigt 
werden fOLG H""""• Bmlrl. v. 11 5. J98J- 7 Vollz fll'sj 29/83, 
ZjS1r!'co 1983, 254( = ß/jS1rVK 19/N-2, 2/Lsf). 

Wer Vorfuhrung zum Urkundsbeamten ers t am Frettag vor 
dem die Rechtsbeschwerdefrist bccndcndcn Montag bcamragt, 
versäume die Frist nicht schuldlos, wenn cme Protokoll ierung 
nicht mehr zustandekommt fOLG Saarbriicktn. BtScltl. t•. 5 5. 
1983- I Ws 86/83. 8((S1rVK 1984-2, J {Lsj). 

StVollzG §§ 1151, 120; VGO §§ 170, 172; StPO §§ 24, 2811 2, 
146; Z P O §§ 114 ff. (Richterablehnung; M chrfachverteidi
gung; Aktcncinsichr; Ncbcn entscheidungen ; Zwangsgcld; 
Pr ozeßkoscenh ilfe) 

ln dem auf ßeschkumgung angdcgten StVolll- Vc:rfahrc:n ist 
der abgekhmc StVK-Richtcr wie der Richter in der Hauptver
handlung .. erkenn<.'nd.:r Rtchtcr". die Ablehnungs.:ntscheidung 
bnn nur zusamm~·n mit dem StVK-Beschluß angefochten wer
den (()LG Htlmbur,o,:. Bt•.<cltl' v 18. 9. 1983- l'o/1.:: {II';] 9183 11111 

OLC H<II//1/J- V,(lljt'/Zl lksdll. v. 17. 5. 1983- 7 v,,llz {Ws) 671 
83, :\'StZ 1983, 575/ - ,1!(1/fU KG. a~sthl. I' 23. J. 1979- 2 IVs 
Zi 1178 l,'ollz- :md ••. /J 8 /982-2 ll's176181 l'c>/1.:: 11.11Vs 1711 
82, .\'S1Z /983, -14 }. 

Auch im geriehtltch.:n Vc.:rf:1hrcn gern.~§ IO<Jff. StVollzG ~ilt 
das Verbor der Mdlrf .. chv.:ncidtgung. insb wenn Kolhsionsg.:
fahr otTensichthch tsr (LC H.uu/mr_l(, Bmhl. 1• 15. 8. 1983- {98/ 
Voll~ 120, 123, 12-1183) 

Der Gefangene kann auch Jußerhalb eines :mh:ingigen gericht
lichen Verflhrens bei Dlrlegung emes rechtltchen Interesses bc
:mspruchen, dJß der Ansealtsleiter 1111 Rahmen piltchtgemäßen 
Ermessens ( lntercss.:nabw:i~llng) tbrüber cntschctdet. ob und 
wtc dcm Gcfangc:n.:n Emsichr 111 die Gef:1ng<.'ncnpersonalaktell 
gewährt wird (OLG C:t'lk Bmhl. 11 • .f. I. 1983- 3 ll's -134182 
[Strl'oll~f BlfScrl 'K 198-1-2, J [Lsf; t•gl. z . Prc>ltlrmarrk Czasclrk~. 
NSIZ 19834-11.ff.) 

Bei Unmfcchtb.ukc:u der Hauptcnrschetdung können Nebcn
cnrschetdungen (Streitwert. Kosten) nicht angefochten werden 
(OLG Hnmburg, Bmlrl v 6. 6. 1983 - Vollz [Ws) 6/83; OLG 
Diim/dorf, Bmltl t· . 10 12. 1982- I Ws 149/82, NSzZ 1983, 
192). Im ß<.'reich dt's Strafvollzuges kein Zwangsgeld lUr Durch
sem1ng gerichtlicher Em~chctdungcn (OLG Frankjim, Btsthl . v 
10. 3 /983 - 3 Ws 117181 11. N4/82[Sz Vollz), NSzZ 1983. 335/ 
= B({Str11K 1984-2, .J {Uj) 

Erschemt die bt·abstchngte Rechtsverfolgung auSSichtsreich. so 
ist be1 .. ledtgltch" J~\) bts 130 DM Hausgeld monatheb und 
6-! DM Eigengeld bc:i noch nicht voll err~ichtem Überbrük
kungsgeld im Vollz- Verfahren Prozeßkostt'nhilfe zu gewähren 
(i. d. Praxis folglich: immer. OLG Fran~{urz, Bmhl. r• -1 . 7. 1983 
- 3 Ws 350/83 [Sr Vt1114) ). 
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StVollzG §§ 154, 155 I 2, 160 (Zusammenarbeit, Gefange
nenmitverantwortung) 

Der Anstaltsleiter kann einer nebenamtlich tätigen Person die 
übertragenen VoiJzugsaufgJben wieder entziehen, wenn er seine 
Verpflichtung, mit allen im Vollwg Tätigen zusammenzuarbei
ten, als nicht mehr erfUIJbar ansieht (LG Hagen , Beschl. 11 .. 4. 2. 
1983-61 Vollz 29182, ZJStrVo 1983, 320 {Ls} = BljStrVK 1983-3, 
6 (Ls]). 

Voraussetzung der Registereintragung eines .. Vereins zur För
derung des gesetzmäßigen Srrafvollzugs" ist die nachgewiesene 
Zustimmung der JVA (OLG Karlsmhe, Beschl. v. 29. 6. 1983-11 
W 93182, NStZ 1983, 527].; 11gl. dazu Obersidttttr 1981, NStZ 
1982, 325tmd 1982, l\'SzZ 1983, 309). 

StVollzG §§ 13 I , 111 I Nr. 2, 151, 156 ß 2 (Selbsteintritt der 
Aufsichcsbehörde) 

Aus der Dtcnst- un~ Fach~ufsteht der Aursiclasbehörde ergibt 
steh nicht, daß diese Emzelenrschcidungen im Wege des Selbst
emtntrsrcchts an sich ztehen k.mn. Deshalb ist es kein Anhalten 
1. S. des§ 31 StVollzG, wenn die JVA cmen an dte Aufsichtsbe
hörde gerichteten Urlaubsantrag nicht wei terleitet. Es is t sachlich 
nchtig, den Anrra~ n~ch ErleJtgung der Gcfangt'nenpcrsonallkte 
einzm·erlc:tben f()l c; \'tintlr,·r.:. ßmltl r• ?6 9 19~ ~ - !Vs 8i8/ 
83J 

Wenn mch1 anders verm.:rkt l)t, smd 01<: Em>dJ<:iduugcu rc.:i11>:.r ·;(. 
tig. Die nur einem t vt:rschcnc:n Entscheidungen der obersten Gc:
nchtshöfc des Bundes smd zum Abdruck m der Entscheidungssamm
lung des betreffenden Gerichts vorgesehen Ein.,. nach der lfd. Nr der 
Entscheidung bedeutet, daß anschließend zu dieser emc Anmerkung 
abgedruckt ist. 

A. Strafrecht 

<~) BGH 

l. StGß §§ 21, 49, 50, 250 (Fescsrellung des Strafrahmens) 

Zur Feststellung des richtigen Strafrahmens, wenn das Vor
liegen eines minder schweren Falles in Betracht kommt. 
ßGH, Urt 11 14. 3. 198-1-2 StR 637183 (LG Kii/11) 

Zum Sachverhalt: Du: StrK hat den Angekl. wegen ~c:hwrrer 
r:.ut>crischcr Erpre>Sung zu 6 J.•hr.:n Fr~lhCHSS[rlfr ,·crurtctlt. Seine 
l~cvrsion t'iilme zur Aufh.:bun~ des S:rlf:tusspruchs I 

Aus den Gründen: .. f>1c: StrK konnte mcht ausschheßen. 
d:tß dte Stcucrungsfahtgkett dc> Angc:kl. zur Zelt de r Tat wegen 
des wvor von ihm genos~ent·n Alkohols erheblich \'Crmmdcrt 
war(§ 21 StGB). Si<.' hat dr:sh.1lb den sich aus§ 250 I StGB ergc
~nden StrJfr;ahmen gcm3ß Jen~§ 21. 491 SrGß gemildert. Erst 
nach Fcstlegung des dann zur Verfugung stehender! Strafrahmens 
\'On 2 Jahren bis zu 11 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe hat 
SIC geprüft, ob em mmdcr schwerer Fall i. S des § 250 ll StGB 
\Orltegr, und dies mu Rück~tchr auf dte Tatumstände und die 
Person des Angekl. vernemr: die .,alkoholbedmgt verminderte 
Zurechnungsfähigkeit'' des Angckl. könne ,.in dit:sem Zusam
menhang mehr erneut bcnicbichcigt werden(§ 50 StGB)". 

Dtese Erwägungen ,·mh.lltc:n einen s.u:hlichrechthchen Fc:hl~r. 

der zur Authcbung des Srraf'.:tu~spruchs f'tihrt. 
· Stehr das Gesetz bei emcr Straftat emen minder schweren Fall 

vor. so muß der Tamchter zun:ichst prüfen. ob ein solcher Fall 
gegeb~'n tst Erst 1111 Anschluß Jn dtesc Prüfung und JC n:1ch 



()()()()()()()()()()()( 

flAFT~ECHT 
ihrem Ergebnis steht der Strafrahmen fest. der den Srrafzumcs
sungserwägungen im einzelnen zugrunde zu legen ist. Verneinr 
der Tatrichter einen minder schweren Fall , so gilt der normale 
Strafrahmen mir den gesetzlich vorgesehen Milderungsmöglich
keitc:n; bejaht das Gericht den minder schweren Fall, so kann, 

·falls dem nicht §50 StGB enrgegensteht, der dann niedrigere 
Strafrahmen bei Vorliegen eines gesetzlichen Milderungsgrundes 
(z. B. §§ 21, 23 II StGB) noch einmal gemäß § 49 StGB herabge
setzt werden. 

lm vor!. Fall hätte deshalb die ScK nicht von vomherein ihren 
Erwägungen den Strafrahmen des § 250 I StGB zugrunde legen 
dürfen, sondern zuerst untersuchen müssen, ob ein minder 
schwerer Fall der schweren räuberischen Erpressung (§ 250 II 
StGB) vorliegt. Erst wenn der Kammer neben den anderen von 
ihr angeftihrren Gründen auch die erheblich verminderte Schuld
fahigkeit des Angekl. fur die Anwendung des § 250 II SrGB nicht 
ausgereicht härte, hätte sie den nunmehr geltenden Strafrahmen 
des§ 250 I StGB nach den§§ 21, 49 StGB mildern können. Wäre 
sie jedoch zu dem Ergebnis gelangt , die Tat des Angekl. sei mit 
Rücksicht auf dessen erheblich verminderte Schuldfiliigkeit als 
minder schwerer Fall zu werten, so häne sie den erheblich ge
ringeren Strafrahmen des§ 250 II StGB anwenden müssen, dies 
dann allerdings mit Rücksicht auf§ 50 SrGB ohne die Möglich
keit nochmaliger Milderung . . . Ku. 

2*. StGB §§ 25 I, 211, 212 (Abgrenzung der Tötungsräter
schaft von Selbsnötungstcilnahme) 

Zur Abgrenzung von strafbarer Tötungstäterschaft und 
strafloser Selbsttötungsteilnahme in Fällen, in denen der Sui::ti
dent durch Täuschung zur Vornahme der Tötungshandlung 
bewogen wird. 
BGH, Urt. v. 5. 7. 1983- 1 ScR 168183 (ScluvurGer. Baden.ßatleu) 
(Abgedruckt irr NStZ 1984, 70 mit :1m>L Roxi11 = JZ 1984, /94 mit 
.-lnm. Sdrmidhäuser =JuS 198-+, 148 mit .'111m. Hassemer = NJW 1983, 
2579 = .1-fDR 1983, 'J.I4J 

AnmerkuQg: Die stnfr.:chtsdogmatischc Probkn;.;ik Ji,.;..:s 
in tatsächlicher Hinsicht außergewöhnlichen Falles eines in mit
telbarer Täterschaft begangenen Mordversuchs hat der BGH 
auch bezüglich des fiir die Entscheidung relevanten Fragenkreises 
nicht ausgeschöpft. 

I. Der BGH1 beginnt unter Berufung auf das Schrifttum seine 
Urteilsbegründung mit de r Fesrsrellung, daß derjenige. der ei
nem anderen verschleiere, daß dieser eine Ursache !Ur seinen 
eigenen Tod setze, Täter eines Tötungsdelikteskraft überlegenen 
Wissens sei, durch das er den Irrenden lenke und zum Werkzeug 
gegen sich selbst mache. So liege es hier. heißt es dann weiter. auf 
den zu beurteilenden Fall bezogen. Liest man jedoch an den vom 
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BGH angegebenen Fundstellen nach, so fmdet man die B<"icich
nung "Täter kraft überlegenen Wissens" nich~. Dies ist auch 
nichr weiter verwunderlich, denn überlegenes Wissen ist niemals 
geeignet, eine Täterschaft zu begründen. Nach fast einhelliger 
Lehre ist dasjenige Kriterium, welches das Täterschaftliehe Jn der 
Begehung einer Rechtsgutsverletzung Jusmacht, die Tatherr
schaf2. Tatherrschaft is.t gegeben, wenn der Täter den Ablauf der 
Tar beherrscht~. Für den vor!. Fall ist zu berücksichtigrn. daß der 
Angekl. nicht eigenhändig auf das Tatobjekt- das Leben der Frau 
T - eingewirkt har, sondem erreichen wollte. daß sie sich selbst 
tötete. Diese Fallgestalt wird allgemein unter dem Gesichrspunkt 
einer mittelbaren Täterschaft erörterr5• Tatherrschaft ist in den 
Fällen der mittelbaren Täterschaft dann gegeben, wenn sich das 
Gesamtgeschehen als Werk des steuernden Willens des Hinrer
manns dusteiiE6

• Die Tatherrschaft dc:s Hintermannes besteht in 
seiner Tarminlerbehercschung7• Ihm wird dessen Handc:ln wie 
eigenes zugerechner. so daß er rechtlich so zu behandeln isc als 
habe er sran des Tatmittlers eigenhändig gehandelts. Von daher 
isr rechtlich auch keine andere Bewertung geboren. wenn der 
Hinrermann bewirkt, daß der Tatmittler sich selbst tötet, dieses 
V erhalten aber nach herrschender Lehre nichr den Unrechtstatbe
stand eines Tötungsdeliktes ertlillt9 . Daß aber die für eine Täter
schaft erforderliche Tatherrschaft nicht durch überlegenes Wissen 
begründet werden kann, wird deutlich, wenn man sich fragt. wie 
sich der Tatmittler verhalten häne, wenn auch der Hintermann 
dem selben Irrtum erlegen wäre. Die Zeugin hätte im vor!. Fall 
den Fön auch dann ins Wasser gehalten, wenn der Angekl. selbst 
von seinen Suggestionen überzeugt gewesen wäre. Sein überlege-
nes Wissen macht ihn nichr zum Täter. 

1) BCHSt32. 38 (42). 
2) jiihrllu, in: LK, 10. Aufl .. vor§ 211 Rdnrn. 2.5 und 26, befaßt SICh 

mit dem Einfluß von Mängeln in der Willensbildung auf die Strafbarkeit 
eines Dritten: Latkner, StGB. 15. AuO., vor § 211 Anm. 3b, bejaht eine 
rrunelbare Fremdtötung, wenn der Hintermann den Suizidenten :niolge 
Irrtums, Zwanges oder Schuldunfahigkeit in der Hand hu; R()xin, in: LK. 
10. Auf!., § 25 Rdnr. 83, macht Auslohrungen zur Irrtumsherrschaft bei 
einer Selbstbeschädigung oder Selbsttötung. Allenfalls Samsoll und Boctkt 
könnten im Sinne des BCH verstanden werden. Samson, in: SKStGB, § 2S 
Rdnr. 30, behauptet. daß bei tatbesundslos handelndem Werkzeug der 
mittelbare Täter Wissensherrschaft haben könne. Diese seine Ansicht be
gründet er jedoch nicht, noch bringt er ein erläuterndes Beispiel. Ohne 
Erkenntniswen ist auch der Hinweis auf Bollk~. GA 1983, 22 (31), der sich 
um eine Abgrenzung der straflosen aktiven Freitodteilnahme (Formulie
rung BouJm) von der Strafbaren Suizidbeteiligung bemüht und in diesem 
Zusammenhang unter der Überschrift ,.Analoge Anwendung der §§ 3. 
JCG, 19, 20, 3.5 StGB" ausfuhrt, daß als mittelbarer Titer anzuerkennen 
sei. wer einen Irrendenkraft seiner überlegenen S~chkennrnis lenke. Wel
cher Zusammenhang zwischen einer überlegenen Sachkenntnis und den 
von Bottkt genannten Paragraphen besteht. ist nicht ersichtlich, und wel
~he Lenkungsmöglichkeit dem "Täter" s~ine überlegene SachkenntniS 
eröffnet, wird auch von Bollkt nicht dargelegt. 

3) Roxin (o. Fußn. 2). Rdnrn. 711'. m. w . Nach"'· 
4) jmlrak, SrrafR AT. 3. Autl. (1978), S . .531. 
S)j,·idretk, (o. Fußn. ~). S . .542, und Stlrmid/riiu$er, StrafR AT, 2. Aufl . 

(1975), S . .524 - jeweils m. w. Nachw. 
6) LatkrJ(r (o. Fußn. 2). § 2.5 Anm. Ibm. w . Nachw. 
7) Sippe/, NJW 1983, 2226 (2228). 
8) Cwr~a, 111: Sdrihrkt·Sclrrödtr, StGil, 21. Aufl .. § 25 Rdnr. fl. 
9) Lat~ller (o Fußn. 2). vor§ 211 Anm. 3. 

Jte.c..hx." (NS-tZ ) : AtLI.>gabe. N1t. 8 - 1984 

'der lichtblick ' 41 



Die Reaktionen auf meineil Bei 
trag haben mich nicht über
rascht und ich werde diffe
renziert - die Rechtsprechun!=J 
zum Persönlichkeitsrecht bei 
Meinungsäußerungen gibt mir 
übrigens ein 11 Recht zum Ge
genschlag,. - antworten: 
1) Herr Diebol deraus Werlist 

der klassische pseudoju
ristische Aufreger, sozu
sagen ein Bonsai -Jurist, 
dessen Stellungnahme mit 
ei nigen schlichten Anmer
kungen widerlegt werden 
kann : Er möge § l?.1Abs. 5 
StVollzG 1 r. s e n ! 
Ich bin weder unverfroren 
noch abgebrüht. aber 
durchaus 1 esekun-ii y. Se ine 
zitierten Besch 1 üss~ tref
f~n entweder sch<·ll gar 
nicht auf den von r•ir an
gesprochenen Sachv~rhalt 
zu (1., 3 . und 4 . Beschlu:3 ) 
odersiesind ver In 
krafttreten des neuen Abs 
5 zu § 1.21 StVo ll zG jurc11 
Art . 22 Nr. 1 des 2. Ge
setzes zur Verbesserunr 
der Hausha 1 tsst;~uktur vof.1 
22 . 12. 1981 erqangen und 
somit überholt (2 . Be
schluß vom 4. 4. 1931). 
Herr Diebolder hat also ös 
Thema verfehlt, was ihn 
nachdenklich stimmen soll 
te . 

2) Die Beiträge der Herren 
Fröhlich (ich danke für 
die Beförderung nach A 15) 
und Joch um UJer außersieh 
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ist, muß in sich gehen! 
So Müll er-Di etz, A l1 es was 
Recht ist, 1983, Seite 
64) machen es mir schwer 
zu antworten, da wir uns 
zum Teil noch in diversen 
Verfahren streiten. P.ußer
dem haben die Herren das 
gleiche Problem wie ich, 
nämlich wegen derWürze in 
der Kürze ätzender zu sein, 
als es eigentlich- natür
lich! - ihrem Innenleben 
entspricht . Tränen des 
Mitleids kommen mir bei 
beiden A~tikeln nicht, 
aber als 11 Radikaler im 
öffentlichen Dienst" klam
mere ich mich "pseudojo
vial" doch an den letzten 
Jochum-Satz : "Oder keimt 
da etwa plötzlich Gerech
tigkeit auf Erden?" Viel 
leicht keimt bei den Ver
fassern auch etwas? (Je
der kann etwas. Zumindest 
dafilr. So Müller-Oietz, 
Seite 65). 

3) Die Insassenvertretung 
Haus V hat meinen Beitrag 
off~nsichtlich am besten 
verstanden, nämlich weder 
als pseudojoviale Anmache 
noch als "fonnalet4ixerei". 
Daher für alle vernünfti
gen - und erst recht für 
die unvernünftigen - Men
schen einige Anmerkungen 
zur Sache als we i teren 
Schritt zur "Urbarmachung 
des §§- Dschur.gels" (der 
Ausdruck gefällt mir): 

Ich nenne ma 1 aus den 1 etzten 
Monaten Anträge, die u n -
z u 1 ä s s i g waren und 
wo zum Teil schon wiederholt 
so entschieden wurde; bei 
diesen Anträgen wurde · also 
gar nicht in der Sache sel
ber entschieden. 
Unzulässig waren Anträge auf 
gerichtliche Entscheidung 
bzw. Erlaß einer einstweili
gen Anordnung wegen 
- der a 11 gemeinen Hei ßwasser

versorgung, 
- der Schließung aller le

bensmittelverarbeitenden 
Versorgungseinrichtungen, 

- der Ermöglichung des Emp
fangs wahlspezifisch~r 
Fernsehsendungen der Par
teien, 

- der Stellung des Bettes im 
Haftraum, 

- der Festsetzung des Entl as
s ungszei tpunktes ( z. B. 2/3-
Zeitpunkt), 

- der Feststellung der 
Höchstanzahl der Urlaubs
tage, 

- der Feststellung, daß Ge
meinschaftssprechstunden 
auch ohne Gruppenleiter in 
der Teilanstalt I statt
finden können, 

- der Einholung eines krimi 
nologischen Gutachtens im 
Hinb1ick auf gewUnschte 
Vollzugslockerungen. 



U n o e g r ü n d e t - es 
wurde also in der Sache ent
schieden - warenz.B.Anträge 
auf Akteneinsicht in den 
Vollzugsplan oder auf Aus
händigung einer Kopie des 
Vollzugsplans an den Antrag
steller selber oder seinen 
Verfahrensbevollmächtigten 
(ständige Rechtsprechung), 
Erteilung einer Fernsehein
zelerlaubnis in der JVA Te
gel allein deshalb, weil die
se schon in der UHuAA Moabit 
erteilt war, Einbringung ei
nes sog. Bullworkers, Ein
richtung eines privaten Te
lefonanschlusses oder einer 
Steckdose, Ausstattung des 
Haftraumes mit Tapeten . 
Ich werde Gefangene, die 
eindeutig aussichtslose An
träge stellen, wie bisher 
auch im Einzelfall außerhalb 
des Verfahrens ansprechen und 
ihnen unter Hinweis auf be
reits vorliegende StVK-Be
schlüsse die Rechtslage er
läutern. Wozu streiten, wenn. 
alles klarist? Das gilt aber 
auch umgekehrt, wie Inhaf
tierte bestätigen können, 
denen i eh mein 11 Unwesen 11 

treibend - einfach gesagt ha
be, daß sie Recht haben und 
Abhilfe veranlaßt \-Jurde. Dan
ke, danke, meine Herren, ich 
bin Beifall gewöhnt! 

Dr . ~-Jegener 
Vo 11 zugs 1 ei ter 

Das spi-Berlin legt einen 

A R B.E I T S L 0 S E N L E I T F A D E N 
vor, der sowohl für Arbeitslose und von Ar
beitslosigkeit bedrohte, als auch für all 
diejenigen gedacht ist, die mit Problemen 
Arbeitsloser in ihrer beruflichen oder pri
vaten Tätigkeit in Beratungsstellen, Arbeits
loseninitiativen, Selbsthilfegruppen u.a. 
konfrontiert sind. 
Im Hauptteil versuchen die Autoren des AR
BEITSLOSENLEITFADENS unter dem Motto "l~as. 
muß ich tun, wenn ... " einen verständlichen 
und nachvoll ziehbaren Weg durch das Gestrüpp 
des Arbeitsförderungsgesetzes zu bahnen und 
Ti ps zum Umgang mit dem Arbeitsamt zu geben. 
In einem ausführlichen Anhang werden Kurz
beschreibungen von Einrichtungen und Projek
ten in Berlin gegeben, die insbesondere für 
Arbeitslosevoninteresse sein und Wege wei
sen können. 
In diesem um Vollständigkeit bemühten Teil 
werden Beratungseinrichtungen, Arbeitslosen
initiativen, Arbeits- und Ausbildungsmög
lichkeiten für Jugendliche und Erwachsene 
sowie andere, auf den Abbau bzw. die Ober
windung der Arbeitslosigkeit gerichtete Ini
tiativen vorgestellt. 
Das spi-Berlin will mit dem ARBEITSLOSEN
LEITFADEN aber nicht nur Anregungen und In
formationen geben, sondern vor allem dazu 
ermutigen, selbst etwas gegen die Arbeits
losigkeit zu tun und nicht zu resignieren. 
Der Leitfaden, der im September 1984 er
schienen ist, ist über das 

Sozialpädagogische Institut Berlin 
- Walter May -
Hallesches Ufer 32 - 38 

1000 Berlin 61 (Telefon : 030 I 2592-266) 

zum Selbstkostenpreis von DM 8,00 {bei Ab
nahme ab 5 Exemplaren DM 6,00), für Arbeits
lose und Sozialhilfeempfänger DM 3,00 zzgl. 
Versandkosten zu beziehen . . 

AnmeJLkun.g dvr. Re.da.Won.: Nac.h In.6oJtmailon. 
du .6 p,{.- Be.J!.Ün b&te.tte.J.J.6,{.efl.e.n. .6,{.c.h we.g e.n. deJL 
wittk~c.h v,{.e.te.n. n.ütz~c.he.n. T,{.p.6 6litt de.n. 
II n.e.ue.n. Sta.Jtt" -<lnmeA me.htt Kn.a.c.kl-6 oÜJL de.n. 
ARBEITSLOSENLEITFADEN, un.d duhai.b Ä..J.:,;t eA 
auc.lt pttob.te.rnf.o-6 mögUc.h, de.n. Be.:tltag oÜJt dl..e. 
Btto.6 c.hlitte. ,{.n 8JU.e.6meutke.n. zu ü.be.M e.n.de.n.. 
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So leben wir, ... . 

... so leben wir alle Tage 
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